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Die im Jahre 1996 von der Watch Tower
Society (= Wachtturm-Gesellschaft –
WTG) veröffentlichte Videodokumenta-
tion „Standhaft trotz Verfolgung, Jehovas
Zeugen unter dem NS-Regime“ hat hef-
tige Kontroversen ausgelöst. Kritiker un-
terstellten der WTG, sie würde die Opfer
von damals benutzen, um das „Sekten“-
Image der Zeugen Jehovas in der Gegen-
wart aufzubessern. In der Tat spricht eini-
ges für diese Position: So wird z.B. die
Rolle der beiden großen Kirchen wäh-
rend der NS-Herrschaft durch geschick-
ten Einsatz von Bild und Ton extrem ne-
gativ dargestellt, die Zeugen Jehovas da-
gegen sind als heldenhafte Gruppierung
herausgehoben, welche einmütig dem
Terror widerstanden habe. Die Wirklich-
keit jedoch war komplizierter und wider-
sprüchlicher. Davon berichten z.B. Zeit-
zeugen, die damals als Zeugen Jehovas
inhaftiert waren, später aber diese Ge-
meinschaft verlassen haben. Vielschichti-
ger als es das Video vermuten läßt, ist
auch die kirchliche Haltung gegenüber
der Verfolgung der Zeugen: Gab es An-
fang der dreißiger Jahre bedauerlicher-
weise sogar Beifall zum Vorgehen des
NS-Regimes, so erinnerten nach 1945
vielfach evangelische Theologen an den
Leidensmut der Zeugen Jehovas. 
Nachdem nun die WTG ihre eigene Ge-
schichte entdeckt hat, ist die umfassende
historisch-kritische Aufarbeitung dieses
dunklen Kapitels deutscher Geschichte
dringend geboten. 
Wir freuen uns, in diesem EZW-Text zwei
Aufsätze vorlegen zu können, die diffe-
renziert und fundiert zum Thema infor-
mieren: Detlef Garbe, wohl einer der be-
sten Kenner der Verfolgungsgeschichte
der Zeugen im sog. „Dritten Reich“, be-
richtet über ihren Widerstand aus „Glau-

bensgehorsam und Märtyrergesinnung“,
Hans-Jürgen Twisselmann, selbst ehema-
liger Zeuge Jehovas, untersucht das
wechselvolle und durchaus widersprüch-
liche Staatsverständnis der WTG im Ver-
lauf der Geschichte. 
Die Evangelische Zentralstelle will mit
diesem EZW-Text aber auch an die Opfer
erinnern: Selbst wenn man die WTG kri-
tisch sieht, kann man sich der Bewunde-
rung für den Mut, die Würde und die
Glaubenstreue jener Frauen und Männer
mit dem lila Winkel nicht entziehen, die
in den Konzentrationslagern gequält und
getötet wurden. Ihnen gilt unsere Hoch-
achtung.

Berlin, im November 1998

Andreas Fincke
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„Es gibt wohl kaum eine Analyse oder ein
Erinnerungsbuch über die Konzentrati-
onslager, in dem nicht das gläubige Den-
ken, die Arbeitsamkeit, Hilfsbereitschaft
und das fanatische Märtyrertum der Ern-
sten Bibelforscher geschildert wird“1. Mit
diesen Worten hat der Berliner Historiker
Friedrich Zipfel bereits vor dreißig Jahren
darauf hingewiesen, daß in zahlreichen
Berichten ehemaliger KZ-Häftlinge die
Gruppe der „Bibelforscher“ (Zeugen Je-
hovas) Erwähnung und eine Wertung aus
der jeweiligen Sicht findet. Gleichwohl
blieb ihr Verfolgtenschicksal in der Öf-
fentlichkeit lange Zeit weitgehend unbe-
kannt. Auch die Geschichtsschreibung
hat diesem Thema bis vor kurzem wenig
Aufmerksamkeit zuteil werden lassen.
Doch in jüngster Zeit ändert sich das
Bild: Allein in den zurückliegenden
zwölf Monaten sind neun Buchveröffent-
lichungen über die Verfolgung von Jeho-
vas Zeugen unter dem Nationalsozialis-
mus erschienen2. Größere Beachtung –
auch in den Medien – findet ein unter
dem Titel „Standhaft trotz Verfolgung“ in
zahlreichen Städten durchgeführtes Ver-
anstaltungsprogramm der „Wachtturm
Bibel- und Traktat-Gesellschaft“, die mit
Ausstellungspräsentationen, einem in
hoher Auflage verbreiteten Videofilm und
mit Vorträgen von Historikern und Zeit-
zeugen das Thema in die Öffentlichkeit
und sich selbst in ein besseres Licht zu
rücken versucht. Dieser Vorstoß der
Wachtturm-Gesellschaft findet ein unter-
schiedliches Echo; Kritiker sprechen von
„Propaganda“ und „skandalöser Mit-
leidskampagne einer Sekte“3, während

zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter
des öffentlichen Lebens die Aktivitäten in
hohen Tönen loben. Bei der zentralen
Veranstaltung des Landes Brandenburg
am 27. Januar 1998, dem Gedenktag für
die Opfer des Nationalsozialismus,
sprach Brandenburgs Wissenschaftsmini-
ster Steffen Reiche im Blick auf das Ver-
halten der Zeugen Jehovas in den Lagern
und Gefängnissen sogar von „Tugenden,
die heute wie in der Vergangenheit uner-
läßlich für den Bestand eines demokrati-
schen Rechtsstaates sind“4. Um hier zu
einem angemessenen und sachgerechten
Urteil gelangen zu können, ist der Blick
auf die geschichtlichen Ereignisse – wie
sie sich im Spiegel der heutigen For-
schung über die nationalsozialistische
Verfolgung der Zeugen Jehovas darstel-
len– unerläßlich5.

Propaganda und Gegenpropaganda –
Die Entwicklung bis 1933

Die heute weltweit über fünf Millionen
Gläubige zählende Gemeinschaft der
Zeugen Jehovas kann auf eine 125jährige
Geschichte zurückblicken. Als ihr Grün-
der gilt der amerikanische Kaufmann und
Prediger Charles Taze Russell (1852–
1916). Dieser hatte nach seinem Bruch
mit den Adventisten verkündet, daß die
in der Bibel verheißene Wiederkunft
Christi im Jahr 1874 stattgefunden habe,
nunmehr der für die Menschen unsicht-
bare Christus die Getreuen des Herrn
sammele und nach einer vierzigjährigen
„Erntezeit“ das die Erlösung verheißende
„Tausendjährige Reich“ auf Erden auf-
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richten werde. Von Pittsburgh (Pennsyl-
vania) ausgehend, fand die seit 1879 in
der Zeitschrift „Zion’s Watch Tower“ ver-
breitete Botschaft Russells seit Beginn der
neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts
auch auf dem europäischen Kontinent
und insbesondere in Deutschland Zu-
spruch. Seit 1897 erschien das Hauptor-
gan („Der Wachtturm“) auch in einer
deutschsprachigen Ausgabe; fünf Jahre
später eröffnete die „Internationale Bi-
belforscher-Vereinigung“ (IBV) in Elber-
feld eine erste Zweigniederlassung.
Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges
wurde von den Bibelforschern, die für
1914 das Weltende erwarteten,
nachträglich als Bestätigung ihrer Pro-
phezeiungen gewertet. Nunmehr wurde
von ihnen verstärkt der unmittelbar be-
vorstehende Untergang der irdischen
Ordnungen, Regierungen und Nationen
verkündet. Doch schon bald machten
sich Enttäuschungen breit, und nach dem
Tod Russels (31.10.1916) geriet die Bi-
belforscherbewegung in ihre erste große
Krise. Doch der Jurist Joseph Franklin
Rutherford (1869–1942), der 1917 an die
Spitze der „Watch Tower Society“ trat,
proklamierte eine neue Sichtweise, der
zufolge 1914 mit der Übertragung der
Herrschaftsgewalt an Christus, der seine
Regentschaft im Himmel bereits angetre-
ten habe, tatsächlich das Ende der „Zeit
der Nationen“ angebrochen sei. Die end-
zeitliche Entscheidungsschlacht „Harma-
gedon“ (Offenbarung 16,16), in der Je-
hova Gott die Mächte des Teufels ver-
nichte, stünde – so verkündete es Ruther-
ford fortan – unmittelbar bevor; noch zu
Zeiten der gegenwärtig Lebenden – der
„Generation von 1914“ – werde das gött-
liche Friedensreich auf Erden errichtet
werden6.
Am Ende des Ersten Weltkrieges, als die
IBV im Deutschen Reich in ca. 100 Orts-
versammlungen nahezu 4000 „Verkün-

diger“ zählte, wurden erstmals – veran-
laßt durch die zunehmende Zahl von
Kriegsdienstverweigerern aus dem Kreise
der Bibelforscher7 – kirchliche und staat-
liche Stellen auf die Aktivitäten der Glau-
bensgemeinschaft aufmerksam. Seitdem
sahen sich die Bibelforscher in Deutsch-
land, deren Zahl in den Jahren nach dem
Ersten Weltkrieg stark zunahm und sich
bis 1926 auf 22535 Gläubige beinahe
versechsfachte, heftigsten Angriffen von
seiten der die Bekämpfung des „Sek-
tenunwesens“ propagierenden kirchli-
chen Apologetik und vor allem von völki-
scher, später auch nationalsozialistischer
Seite ausgesetzt8. Angriffspunkte bildeten
vor allem die Predigt vom herannahen-
den Untergang der „alten Welt“ und der
sie tragenden Mächte „Politik, Kapital
und Kirche“, die Ablehnung des Militär-
dienstes, die Lehre von der Gleichheit
der Rassen, ferner das Bekenntnis zur
zionistischen Bewegung als einem deut-
lichen Zeichen der Endzeit sowie die
„Fremdlenkung“ der Glaubensgemein-
schaft aus den USA. Dabei trugen die
Agitation der Bibelforscher gegen „Sa-
tans Weltreich der falschen Religionen“,
die Verteufelung von Papst und Klerus,
die Identifikation der Kirchen mit der in
der Johannes-Offenbarung genannten
„großen Hure Babylon“, mit der „die Kö-
nige der Erde Unzucht getrieben“
hätten9, und ihre in den zwanziger Jah-
ren zunehmend radikaleren Kampagnen
gegen die Kirchen, etwa das 1924/25 in
Millionenauflage gedruckte und bis in
die kleinsten Dörfer verbreitete Flugblatt
„Anklage gegen die Geistlichkeit“, zur
Verschärfung des Konflikts bei.
Die damaligen Bibelforscher suchten
ganz offen die Konfrontation mit den Kir-
chen. So verteilten sie ihre Schriften vor
den Kirchentüren oder marschierten mit
Plakaten vor dem Bauch durch die
Straßen, auf denen beispielsweise zu le-
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sen war: „Religion ist Gimpelfang und Er-
pressung“10. Verständlicherweise löste in
den Kirchengemeinden und bei den Kir-
chenleitungen die Interpretation sämtli-
cher religiöser Systeme als Ausfluß sata-
nischer Herrschaft über die Menschen
und die Darstellung der Geistlichkeit als
Werkzeug, dessen sich Satan bediene,
um die Menschen vom „wahren Chri-
stentum“ und damit von der Bibelfor-
schervereinigung fernzuhalten, erhebli-
che Unruhe aus. Deshalb wurden die ka-
tholischen und evangelischen Gläubigen
vor den Bibelforschern noch stärker als
vor anderen Sekten gewarnt, wobei die
von den Bibelforschern als Satansbrut
beschimpften Geistlichen die Verkünder
der Lehren Russells und Rutherfords
wohl nicht selten ebenfalls verteufelten.
Den religiösen „Abwehrkampf“ führte
auf evangelischer Seite die 1921 gegrün-
dete „Apologetische Centrale“11 und auf
katholischer Seite die „Apologetische
Abteilung“ an, deren Direktor Konrad Al-
germissen in den Bibelforschern „eine
wahre Landplage und geistige Volksseu-
che“12 sah. In den zwanziger Jahren er-
schienen zahlreiche „Aufklärungsschrif-
ten“ über die Bibelforschervereinigung,
wobei neben der vom kirchlichen Stand-
punkt aus gegen den „Irrglauben“ gebo-
tenen und sich weitgehend auf die reli-
giöse Auseinandersetzung beschränken-
den apologetischen Literatur vor allem
solche Erzeugnisse standen, die eine
kirchliche Variante der völkisch-antise-
mitischen Schmähschriften darstellten.
Beispielsweise veröffentlichte der Gene-
ralsekretär des Evangelischen Bundes
Paul Braeunlich 1925 ein Buch, in dem
er die Auffassung vertrat, bei der Bibel-
forscherbewegung handele es sich um
ein Instrument des Bolschewismus zur
Erringung der Weltherrschaft.13 Der ka-
tholische Theologe Fritz Schlegel ver-
suchte mit seinen Büchern den Beweis

zu führen, daß es sich bei den Bibelfor-
schern um einen „Stoßtrupp“ des „inter-
nationalen Judentums“14 handeln würde.
In den zwanziger Jahren eskalierte so der
Konflikt zwischen den Kirchen und der
neuen Glaubensgemeinschaft; Propa-
ganda und Gegenpropaganda beherrsch-
ten die Szenerie.
Unter Rutherford, der als Präsident der
Watch Tower Society über ein Viertel-
jahrhundert lang deren Geschicke maß-
geblich bestimmte, kam es zu weitrei-
chenden Veränderungen der Glaubens-
lehre, die immer stärker durch eine duali-
stische Weltsicht geprägt wurde: Auf der
einen Seite die alte, dem Untergang ge-
weihte „heidnische“ Welt, in der die
Menschheit unter dem Regiment der „sa-
tanischen“ Mächte „Politik, Kapital und
Kirche“ geknechtet wird, auf der anderen
Seite die „Neue Welt“, in der die Erde un-
ter göttlicher Regentschaft zu einem
blühenden Paradies umgestaltet werde
und in der einzig den getreuen Christen,
die sich rechtzeitig den göttlichen Gebo-
ten unterworfen und den Bibelforschern
angeschlossen hätten, ewiges Leben ver-
heißen sei. Die weltlichen Nationen hät-
ten ihr Herrschaftsrecht verloren; diejeni-
gen, die sich zu Gottes Volk bekennen
würden, seien aufgefordert, sich unmit-
telbar der göttlichen Regierungsgewalt
zu unterstellen. Rutherford proklamierte
eine theokratische Ordnung von Jehova
Gott, Christus und der Watch Tower So-
ciety als der „Organisation Gottes auf Er-
den“, diese dreistufige Theokratie sei die
einzige legitime Obrigkeit, der Christen
Gehorsam schulden, also nicht – wie in
Römer 13 intendiert – den staatlichen
Regierungsgewalten.
Den Namen „Zeugen Jehovas“ nahm die
Glaubensgemeinschaft 1931 an; in
Deutschland, seinerzeit mit ca. 25 000
„Verkündigern“ nach den USA die stärk-
ste Ländersektion, blieb jedoch noch
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lange die ältere Bezeichnung „Bibelfor-
scher“ gebräuchlich.
Auch im gegnerischen Schrifttum radika-
lisierten sich die Positionen zusehends.
Die Ende der zwanziger Jahre erstarken-
den Nationalsozialisten stellten die ver-
meintliche Nähe zum Judentum heraus
und sahen in den Bibelforschern „Weg-
bereiter des jüdischen Bolschewismus“.
1931 verkündete der „Völkische Beob-
achter“, das wahre Ziel der Bibelforscher
sei die Aufrichtung der „Weltherrschaft
von Jerusalem aus über alle Völker der
Erde“15. Es gelte deshalb diesen „jüdi-
schen Wurm“16 (Adolf Hitler) unnach-
sichtig zu bekämpfen.
Kirchlicher „Abwehrkampf“ und fortge-
setzte Hetze völkisch-antisemitischer
Kreise gegen die Bibelforscher erreichten
schließlich, daß seit 1931 – also noch zu
Zeiten der Republik – in einzelnen deut-
schen Ländern (Baden, Bayern, Württem-
berg) mittels Polizeiverfügungen und
Druckschriftenverboten gegen die IBV
vorgegangen wurde. Dabei hatte der
christlich-konservative Innenminister
Karl Stützel (Bayerische Volkspartei) für
sein Vorgehen gegen die IBV auch die
Unterstützung der ansonsten in strikter
Opposition zur bayerischen Staatsregie-
rung stehenden NSDAP-Landtagsfraktion
gefunden. Bereits zuvor hatte Kardinal
Faulhaber im Blick auf die entschlossene
Haltung der Nationalsozialisten gegen-
über den Bibelforschern anerkennende
Worte über die NSDAP gefunden. Er deu-
tete deren Stellungnahme gegen die
„furchtbare Hetze der Bibelforscher“ so-
gar als eine wohlmeinende Geste der
Hitler-Partei, die „offenbar den schroffen
Gegensatz zum Christentum zu mildern“
versuche17. Hier zeigte sich, daß ein ge-
meinsamer Gegner es vermag, auch
scharfe Kontrahenten einander näherzu-
bringen. Bei der „Bekämpfung“ der Bi-
belforscher bestand eine Gemeinsam-

keit, die auch nach dem 30. Januar 1933
einen Mosaikstein auf dem Weg des Aus-
gleichs bilden sollte.

Radikale Verweigerung und zuneh-
mende Repression – 
Die Zeugen Jehovas im Konflikt mit
dem NS-Regime

Wenn auch der Anteil der ca. 25 000
Zeugen Jehovas an der Gesamtbevölke-
rung 1933 noch nicht einmal ein halbes
Promille ausmachte, wurden sie von den
Nationalsozialisten gleichwohl als ernste
Bedrohung für „Volk und Staat“ empfun-
den. Bereits wenige Monate nach der na-
tionalsozialistischen Machtergreifung
wurden die Zeugen Jehovas als erste
Glaubensgemeinschaft verboten, zuerst
am 10. April 1933 in Mecklenburg-
Schwerin und drei Tage später in Bayern,
dann nach und nach in allen deutschen
Ländern, in Preußen – dem mit Abstand
größten Land – am 24. Juni 1933.
Die deutsche Zentrale der Wachtturm-
Gesellschaft in Magdeburg versuchte
zunächst noch zu einem Arrangement
mit den Behörden und neuen Machtha-
bern zu kommen. Die Leitung der Glau-
bensgemeinschaft bemühte sich zu jener
Zeit darum, die noch bestehenden recht-
lichen und sonstigen Möglichkeiten auf
dem Verhandlungsweg auszuschöpfen,
um die Voraussetzungen für eine legale
Fortexistenz der Bibelforschervereini-
gung in Deutschland zu schaffen sowie
das als amerikanisches Auslandsvermö-
gen deklarierte Eigentum der Wachtturm-
Gesellschaft vor dem staatlichen Zugriff
zu retten. Eine besondere Bedeutung
kam dabei dem in Berlin-Wilmersdorf
am 25. Juni 1933 – kurz vor der Verkün-
digung des Verbots in Preußen – durch-
geführten Kongreß zu, auf dem die 7000
anwesenden Zeugen Jehovas eine von
Watch Tower-Präsident Rutherford ver-
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faßte Erklärung annahmen, die die poli-
tisch Verantwortlichen von der rein reli-
giösen und unpolitischen Zielsetzung so-
wie von der Haltlosigkeit der unterstell-
ten „Staatsfeindlichkeit“ und anderer ge-
gen die Zeugen erhobenen Vorwürfe zu
überzeugen versuchte und sich zu die-
sem Zweck einer Argumentations-
führung bediente, die aus taktischen
Gründen gewisse Gemeinsamkeiten mit
den neuen Machthabern herausstrich
und dabei der herrschenden Sprachrege-
lung, insbesondere in ihrer Polemik ge-
gen die „Handelsjuden des Britisch-
Amerikanischen Weltreiches“, durchaus
Rechnung zu tragen bereit war18. Auch
die Gründung von zwei neuen Rechts-
personen, der „Norddeutschen Bibelfor-
schervereinigung“ mit Sitz in Hamburg
und der „Süddeutschen Bibelforscherver-
einigung“ mit Sitz in Stuttgart, die an die
Stelle der in der nationalsozialistischen
Propaganda allein schon aufgrund ihres
Namens verdächtigten „Internationalen
Bibelforscher-Vereinigung“ trat, galt –
wie man es damals im Briefverkehr selbst
bezeichnete – der „Anpassung der Verei-
nigung an die nationalen Verhältnisse in
Deutschland“19. Doch alle Versuche en-
deten letztlich ergebnislos. Für die Glau-
benslehre der Zeugen Jehovas war im na-
tionalsozialistischen Deutschland kein
Raum.
Ein großer Teil der Zeugen Jehovas
beugte sich dem Verbot ihrer Glaubens-
gemeinschaft nicht. Im August 1933 er-
reichte die Versammlungen der Zeugen
Jehovas ein Schreiben des Leiters des
Zentraleuropäischen Büros in Bern, Mar-
tin Harbeck, in dem dieser sie – um die
unter Einschaltung des US-amerikani-
schen Generalkonsulats und des „For-
eign Office“ geführten Verhandlungen
nicht zu gefährden – als Beauftragter des
Watch Tower-Präsidenten Rutherford auf-
forderte, ihre missionarische Tätigkeit,

soweit keine ausdrückliche polizeiliche
Bewilligung vorliege, vorübergehend
einzustellen und sich den behördlichen
Maßnahmen zu fügen. Gegen diese mit
den Glaubensprinzipien der Zeugen Je-
hovas kaum in Einklang zu bringende
Aufforderung zum Missionsverzicht regte
sich Widerspruch, weil viele Zeugen ent-
sprechend der zuvor geübten Praxis auch
weiterhin öffentlich im „Haus zu Haus“-
Dienst für ihre Botschaft werben wollten.
Auch kam es vielerorts zu Konflikten, zu
polizeilichem Einschreiten und zu Über-
griffen der SA, weil IBV-Angehörige offen
gegen das Regime agitierten. Ende 1933
setzte sich auch in der Brooklyner Zen-
trale die Überzeugung durch, daß kaum
mehr mit einer Wende zum Besseren zu
rechnen sei und der Verhandlungsweg in
Deutschland als gescheitert angesehen
werden müsse. Mitglieder der deutschen
Leitung setzten hingegen noch bis 1935
ihre Bemühungen fort, von den Behör-
den zumindest eine gewisse Lockerung
der Verbotsbestimmungen erwirken zu
können.
Da ihre Glaubenspostulate mit den For-
derungen des NS-Regimes in zentralen
Bereichen unvereinbar waren, gerieten
die prinzipientreuen Zeugen Jehovas –
beinahe unausweichlich – in scharfen
Gegensatz zum nationalsozialistischen
Staat, der seinerseits unbedingte Gefolg-
schaft forderte, für sich den ganzen Men-
schen beanspruchte und jeder abwei-
chenden Weltsicht ihre Daseinsberechti-
gung bestritt. Keine andere Religionsge-
meinschaft hat mit einer vergleichbaren
Geschlossenheit und Unbeugsamkeit
dem nationalsozialistischen Anpassungs-
druck widerstanden: Die Zeugen Jehovas
verweigerten den „Hitler-Gruß“, da es ih-
nen unmöglich war, einem Menschen
das nach biblischem Verständnis allein
Gott vorbehaltene „Heil“ zuzusprechen.
Die Nichtteilnahme an den von den Na-
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tionalsozialisten als öffentliche Bekun-
dungsakte zum „Führerstaat“ veranstalte-
ten „Wahlen“ und „Volksabstimmungen“
und die Verweigerung der Mitgliedschaft
in NS-Zwangskörperschaften führte zu
einer weiteren Verschärfung des Konflik-
tes. Die Ablehnung des Beitritts zur
„Deutschen Arbeitsfront“ hatte für zahl-
reiche Zeugen Jehovas den Verlust des
Arbeitsplatzes zur Folge. Die in Staats-
diensten, bei Post-, Bahn- und anderen
Reichsbetrieben beschäftigten Zeugen
Jehovas wurden unter Berufung auf das
„Gesetz zur Wiederherstellung des Be-
rufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 aus
ihren Stellungen entlassen. In späteren
Jahren führte die Weigerung, die Kinder
in die „Hitlerjugend“ zu geben, in Hun-
derten von Fällen zu Sorgerechtsentzie-
hungen, d.h. zur Wegnahme der Kinder
von ihren Eltern.
Im September 1934 rief Rutherford die
Zeugen Jehovas in Deutschland auf, sich
ungeachtet des Verbotes am 7. Oktober
in allen Gemeinden zu versammeln und
von da an wieder regelmäßig in den
Ortsversammlungen zu Bibelstunden zu-
sammenzukommen und auch das Ver-
kündigungswerk in Form des gefahrvol-
len „Haus zu Haus“-Dienstes wieder in
vollem Umfang aufzunehmen. Zwar be-
teiligte sich ein Teil der Zeugen Jehovas
aus Furcht vor Verfolgung oder aus ande-
ren Gründen nicht an dem verbotswidri-
gen Tun, doch führten von nun an weit
mehr als 10 000 Zeugen Jehovas trotz
des hohen Risikos das „gottesdienstliche
Werk“, ihre Zusammenkünfte und Missi-
onsaktivitäten fort. Dabei entwickelten
die Bibelforschergemeinden den Bedin-
gungen der Illegalität angepaßte Struktu-
ren. Sie hielten die Verbindung unterein-
ander und ins Ausland aufrecht, organi-
sierten mit Hilfe von Kurieren einen aus-
gedehnten Schriftenschmuggel und stell-
ten im Untergrund ihre Zeitschrift „Der

Wachtturm“ und andere Druckerzeug-
nisse her, mit denen sie reichsweit ihre
Gruppen versorgten und neue Gläubige
zu gewinnen versuchten. Die Gestapo
und die anfangs eher zögerliche Justiz
gingen nunmehr unnachsichtig gegen
die Zeugen Jehovas vor. In sogenannten
Bibelforscherverfahren wurden von den
nationalsozialistischen Sondergerichten
Tausende von Zeugen Jehovas zu Ge-
fängnisstrafen von zumeist mehreren
Monaten abgeurteilt20. Seit Mitte der
dreißiger Jahre wurden Zeugen Jehovas –
Männer wie Frauen – in großer Zahl auch
in die Konzentrationslager eingeliefert.
Große Teile der Glaubensgemeinschaft
ließen sich jedoch nicht einschüchtern.
Obgleich im August/September 1936
Massenverhaftungen von Zeugen Jeho-
vas stattfanden und durch die Festnahme
zahlreicher Funktionäre die Organisati-
onsspitze gekappt war, gelang eine Reor-
ganisation der Untergrundarbeit. Auf die
verstärkte Repression, die zunehmende
Brutalisierung seitens der Gestapo und
die steigende Zahl von Todesfällen – bis
Mitte 1937 starben mindestens 17 Zeu-
gen Jehovas bei Gestapo-Verhören oder
in Haft – reagierten sie vielmehr mit der
Intensivierung ihrer nunmehr auch auf
größere Öffentlichkeitswirkung bedach-
ten Untergrundarbeit, wobei zahlreiche
Führungsaufgaben in der illegalen Arbeit
jetzt auch durch Frauen wahrgenommen
wurden21. 1936/37 wandten sich die
Zeugen Jehovas sogar mit mehreren Flug-
blattkampagnen an die Bevölkerung, um
gegen die Einschränkung ihrer Glaubens-
freiheit zu protestieren. Mit diesen
schlagartig und zeitgleich in vielen Orten
Deutschlands durchgeführten Aktionen,
bei denen Handzettel in Hausbriefkästen
gesteckt, unter Fußmatten geschoben
oder auf Parkbänke gelegt wurden, pran-
gerten sie die in Hitler-Deutschland wü-
tende „Christenverfolgung“ an. Einem
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am 20. Juni 1937 reichsweit in mehreren
zehntausend Exemplaren verbreiteten
„Offenen Brief“ – vermutlich zu dieser
Zeit eine der größten illegalen Flugblatt-
verteilungen überhaupt – kam besondere
Bedeutung zu, da dort unter Nennung
von Ort und Namen der beteiligten Ge-
stapo-Beamten detaillierte Berichte über
Mißhandlungen und über gewaltsame
Tötungen von Zeugen Jehovas wiederge-
geben wurden.
Der Text dieser an „das bibelgläubige
und Christus liebende Volk Deutsch-
lands“ gerichteten Flugschrift legt Zeug-
nis davon ab, daß die Zeugen Jehovas
sich als Märtyrer des christlichen Glau-
bens verstanden und trotz der Härte der
NS-Verfolgung nicht gewillt waren, sich
zu beugen: „Seit vielen Jahren haben wir,
Jehovas Zeugen, früher Bibelforscher ge-
nannt, in Deutschland unseren Volksge-
nossen die Bibel und ihre trostreichen
Wahrheiten gelehrt und dabei in selbst-
loser Weise zur Linderung materieller
und geistiger Not Millionen verausgabt.
Als Dank dafür sind Tausende von Zeu-
gen Jehovas in Deutschland aufs grau-
samste verfolgt, mißhandelt und in Ge-
fängnisse und Konzentrationslager einge-
sperrt worden. Trotz größtem seelischen
Druck und trotz sadistischer körperlicher
Mißhandlung […] hat man in vier Jahren
nicht vermocht, die Zeugen Jehovas aus-
zurotten; denn sie lassen sich nicht ein-
schüchtern, sondern fahren fort, Gott
mehr zu gehorchen als den Menschen,
wie es seinerzeit die Apostel Christi auch
taten, als man ihnen verbot, das Evange-
lium zu verkündigen.“22

In erster Linie ging es den Zeugen Jeho-
vas um ein offen vorgetragenes Bekennt-
nis. Zwar waren diese Aktionen, die ihrer
äußeren Form nach große Ähnlichkeiten
zu dem von politischen Regimegegnern
geführten Widerstandskampf zeigten,
auch eine Aufklärungskampagne über

die Verbrechen des Naziregimes, aber ihr
Ziel war nicht die Mobilisierung der Be-
völkerung für den antifaschistischen
Kampf. Die Zeugen Jehovas wollten die
Menschen in Deutschland zwar eben-
falls dazu bewegen, dem „barbarischen
Hitler-Staat“ die Loyalität aufzukündi-
gen; dieses sollte aber vor allem deshalb
geschehen, um an deren Stelle noch vor
dem herannahenden „Harmagedon“ das
Bekenntnis zu „Gottes Organisation“ zu
setzen. Die Handlungsaufforderung in
dem „Offenen Brief“ lautete, sich in der
noch verbleibenden Zeit „gänzlich auf
die Seite Gottes und Christi Jesu“ zu stel-
len. Dieser Widerstand galt dem Kampf
um das Gottesreich, nicht dem Sturz der
nationalsozialistischen Machthaber.
Denn diesen – davon waren die Zeugen
Jehovas damals fest überzeugt – würde
Jehova Gott schon allein bewerkstelli-
gen.
Nach der Verteilung des „Offenen Brie-
fes“, der für die Nationalsozialisten Be-
weis einer „Hetze“ war, „wie sie sonst
nur noch in jüdischen Emigrantenblät-
tern oder in der kommunistischen Lügen-
presse des Auslands zu finden ist“23, wur-
den die Aktivitäten der Gestapo zur
Bekämpfung der Zeugen Jehovas noch-
mals intensiviert. Zur Koordination der
Verfolgungsmaßnahmen wurde in der
Berliner Zentrale der Gestapo ein Son-
derreferat gebildet. Trotz der zahlen-
mäßig insgesamt eher unbedeutenden
Anhängerschaft zog die „Bibelforscher-
frage“ – so der amtliche Sprachgebrauch –
überraschend weite Kreise; mit ihr be-
schäftigten sich zeitweilig höchste Stel-
len in Justiz, Polizei und SS.
Eine im Herbst 1937 folgende zweite
Verhaftungswelle ließ die Aktivitäten der
Zeugen Jehovas im Reichsgebiet weitge-
hend zum Erliegen kommen, so daß in
den Jahren 1938/39 eine organisierte Ge-
genwehr praktisch nicht mehr existierte.
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Der zusammengeschmolzene Stamm
von unentwegten Gläubigen versuchte
jedoch, soweit es möglich war, die reli-
giösen Zusammenkünfte im kleinen
Kreis fortzuführen. Erst in den Kriegsjah-
ren gelang es den wenigen weiterbeste-
henden Gruppen, wieder miteinander
Verbindung aufzunehmen; in einzelnen
Regionen konnten sich auch erneut feste
Organisationsstrukturen herausbilden.

Die IBV-Verbote als Ausdruck der „Bun-
desgenossenschaft“ von Staat und Kir-
chen

Die bereits wenige Monate nach der na-
tionalsozialistischen Machtergreifung
von den Ländern erlassenen Verbote der
Glaubensgemeinschaft, das schnelle und
entschiedene Vorgehen des Staates ge-
gen die Zeugen Jehovas erfolgte nicht nur
um der Bekämpfung einer in nationalso-
zialistischen Kreisen seit langem als
staatsfeindlich gescholtenen Gruppe wil-
len, sondern war nicht zuletzt von dem
Bemühen des sich noch in der Etablie-
rungsphase befindlichen Regimes um ein
Einvernehmen mit den beiden Großkir-
chen bestimmt. So wie der vom national-
sozialistisch beherrschten Staat aufge-
nommene Kampf gegen die „Gottlosen-
Propaganda“, die kommunistischen Or-
ganisationen und die sozialdemokrati-
schen Freidenkerverbände, in Kirchen-
kreisen lautstarken Beifall fand, wurde
kirchlicherseits auch das Einschreiten ge-
gen die Bibelforscher als ein Zeichen
dafür gewertet, daß der „neue Staat“ es
mit dem vom Reichskanzler Adolf Hitler
in der Regierungserklärung vom 23.
März 1933 den beiden christlichen Kon-
fessionen zugesagten Schutz ernst
meine.
Dieses Signales bedurfte es nach Über-
zeugung der um Zustimmung werben-
den Machthaber insbesondere im Blick

auf die katholische Kirche, die in den er-
sten Wochen nach dem Januar 1933 von
ihrer bisher erklärten Gegnerschaft zum
Nationalsozialismus abrückte und nach
einem modus vivendi mit der Regierung
Hitler suchte. Dort wurde mit Genugtu-
ung registriert, daß nun jene Schritte ein-
geleitet wurden, um die man sich zu Zei-
ten der Republik erfolglos bemüht hatte.
So erkannte Kardinal Faulhaber in einem
Schreiben an die bayerischen Staatsmini-
ster, in dem er ansonsten entschieden ge-
gen die „Härten und Grausamkeiten“ im
Kampf gegen den politischen Katholizis-
mus protestierte, dankbar an, „daß sich
im öffentlichen Leben unter der neuen
Regierung manches gebessert hat: Die
Gottlosenbewegung ist eingedämmt, die
Freidenker können nicht mehr offen ge-
gen Christentum und Kirche toben, die
Bibelforscher können nicht mehr ihre
amerikanisch kommunistische Tätigkeit
entfalten“24.
Offene Unterstützung fand das staatliche
Vorgehen auch auf evangelischer Seite;
der Evangelische Volksbund wertete die
Verbote sogar als Ausdruck einer „Bun-
desgenossenschaft“ zwischen Staat und
Kirche25. Selbst die amtlichen Begrün-
dungen für die in den Ländern erlassenen
Bibelforscherverbote erweckten mitunter
den Eindruck, als seien sie hauptsächlich
aus Sorge um die christlichen Konfessio-
nen ergangen. In der Begründung für das
preußische IBV-Verbot wurde den Bibel-
forschern „eine unverkennbare Hetze ge-
gen die staatlichen und kirchlichen Ein-
richtungen“ und die Verhöhnung „von
Staat und Kirche in bewußter, böswilliger
Verdrehung biblischer Bilder“26 vorge-
worfen; der Preußische Minister für Wis-
senschaft, Kunst und Volksbildung hielt
das Verbot der Bibelforscher deshalb für
erforderlich, weil deren Tätigkeit „unter
den Angehörigen der christlichen Be-
kenntnisse in zunehmendem Maße Be-
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unruhigung und Widerspruch“27 hervor-
rufe. Das Württembergische Innenmini-
sterium befand: „Diese zersetzende
Tätigkeit, die einen Mißbrauch des
Rechts der freien Meinungsäußerung
darstellt und geeignet ist, nicht nur in ein-
zelne Familien, sondern in ganze Ge-
meinden religiöse Zwietracht hineinzu-
tragen, ist mit dem Gedanken einer
christlichen deutschen Volksgemein-
schaft unvereinbar und kann daher vom
Staate nicht länger geduldet werden.“28

Diese Übereinstimmung bis in die For-
mulierungen dürfte auch darauf zurück-
zuführen sein, daß an den maßgeblichen
Besprechungen über die Bibelforscher-
verbote Vertreter der Kirchen mitwirkten.
Bei einer Zusammenkunft von Vertretern
der Ministerien, der Gestapo und der
evangelischen und katholischen Kirche,
die am 9. Juni 1933 in Berlin stattfand,
forderte Domkapitular Piontek vom Erz-
bischöflichen Ordinariat „strenge staatli-
che Maßnahmen“ gegen die „zerset-
zende Tätigkeit“ der Bibelforscher; der
für den Evangelischen Oberkirchenrat
geladene Oberkonsistorialrat Fischer ver-
trat zwar die Auffassung, daß die Kirche
den von den Bibelforschern für das kirch-
liche Leben drohenden Gefahren „mit
ihren eigenen Mitteln“ entgegentreten
müsse; da aber auch eine Gefahr für das
„deutsche Volkstum“ vorliege, könne von
daher auch er ein Verbot nur begrüßen29.
Zwei Wochen später wurde das Verbot
für Preußen ausgesprochen. In der kirch-
lichen Presse wurden nunmehr Stimmen
laut, es nicht bei diesem Schritt bewen-
den zu lassen. So stellte „Das Evange-
lische Deutschland“ – und damit das
maßgebliche Organ auf protestantischer
Seite – in einem Bericht zum preußi-
schen Bibelforscherverbot fest: „Die Kir-
che wird dankbar anerkennen, daß durch
dieses Verbot eine Entartungserschei-
nung des Glaubens beseitigt worden ist

[…]. Damit ist jedoch noch keine voll-
ständige Bereinigung der Sekten erreicht.
Erwähnt seien nur die Neuapostoli-
schen.“30 Die Kreissynode Waldenburg
(Schlesien) benannte im August 1933
gleich mehrere Glaubensgemeinschaften
für ein mögliches Verbot, so die Mormo-
nen, die Adventisten und die Evange-
lisch-Johannische Kirche, und ersuchte
die kirchenleitenden Organe, „bei den
hierfür in Frage kommenden staatlichen
Stellen vorstellig zu werden“31.
Zumindest bis Mitte der dreißiger Jahre
gab es ein regelrechtes Zusammenspiel
zwischen den beiden großen Kirchen
und dem Staat beim Vorgehen gegen ein-
zelne Sekten. Mit ihren Hintergrundbe-
richten über die jeweiligen Glaubensge-
meinschaften leisteten Kirchenbehörden
für die Gestapo wichtige Zuarbeit32; ei-
nige Kirchenvertreter schreckten nicht
einmal davor zurück, für die Verfolgungs-
instanzen unmittelbare Zuträgerdienste
zu leisten33. Beispielsweise rief der Ver-
treter des Landesbischofs der Bremischen
Evangelischen Kirche im August 1937
dazu auf, IBV-Propaganda umgehend der
Gestapo zu melden34. Derartigen Auffor-
derungen kam beispielsweise ein Vikar
aus dem Münsterland nach, vor dessen
Wohnungstür am 22. Oktober 1939 die
Bibelforscherschrift „Krieg oder Frie-
den?“ niedergelegt worden war. Er sah
sich nicht nur zur sofortigen Verständi-
gung der Polizei bemüßigt, sondern teilte
dieser auch noch mit, wer nach seiner
Meinung als Täter in Frage kommen
könnte35.
Allerdings gab es auch Solidaritätsbekun-
dungen von einzelnen Kirchenvertretern
für die um ihres Glaubens willen verfolg-
ten Zeugen Jehovas, wie zum Beispiel
die folgende im April 1937 erschienene
Meldung in den „Deutschland-Berich-
ten“ der Exil-SPD belegt: „In Stollberg
und Lugau, wo in der letzten Zeit eine
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Reihe von Bibelforschern verhaftet wor-
den sind, nahmen die Pfarrer für diese in
der Kirche Stellung. Der Pfarrer von Lu-
gau behandelte die Treue der Bibelfor-
scher zur heiligen Schrift und hielt sie
den Bekenntnischristen als Muster vor.
Trotz aller Verfolgungen, trotz [der] Son-
dergerichte hätten sich die Bibelforscher
als fanatische Verfechter der heiligen
Schrift erwiesen, denen man Achtung
und Hilfe entgegenbringen müsse.“36

Auf Wunsch des „Zentraleuropäischen
Büros“ der Watch Tower Society haben
im gleichen Jahr führende Theologen die
Unhaltbarkeit der von den Nationalso-
zialisten gegen die Zeugen Jehovas erho-
benen Vorwürfe bescheinigt. Professor
Karl Barth, der im Schweizer Exil le-
bende „Spiritus Rector“ der „bruderrätli-
chen Richtung“ in der Bekennenden Kir-
che, bekundete, daß es sich bei den Zeu-
gen Jehovas um eine „besonders an den
biblischen Weissagungen interessierte
religiöse Richtung“ handele; die Bezich-
tigung einer prokommunistischen Betäti-
gung könne deshalb nur auf einem „un-
freiwilligen oder auch absichtlichen
Mißverständnis beruhen“37.

Der lila Winkel – 
Die Bibelforscher-Häftlinge in den Kon-
zentrationslagern

In den Konzentrationslagern, in denen die
SS die Häftlinge nach Einweisungsgrün-
den mit verschiedenfarbigen Winkeln auf
der Kleidung markierte – die „Politischen“
mit rotem, die „Kriminellen“ mit grünen,
die „Asozialen“ mit schwarzen und die
„Homosexuellen“ mit rosa Dreieck38 –,
bildeten die „Bibelforscher“ als einzige
Weltanschauungsgemeinschaft eine ei-
gene Häftlingskategorie39. Die exklusive
Kennzeichnung mit dem lila Winkel deu-
tet auf die in vielerlei Hinsicht besondere
Stellung der Zeugen Jehovas innerhalb der

KZ-Lagerordnung hin.
Die Bibelforscher-Häftlinge stellten seit
1935, aber vor allem nach den Massen-
verhaftungen 1937, zahlenmäßig eine
nicht unerhebliche Gruppe. In der Regel
betrug ihr Anteil an der jeweiligen Beleg-
stärke der Konzentrationslager zwischen
fünf und zehn Prozent. In einzelnen KZs
(Fuhlsbüttel, Lichtenburg, Moringen)
stellten sie sogar zeitweilig die stärkste
Häftlingsgruppe40. Nach Kriegsbeginn
nahm der Anteil der Zeugen Jehovas an
der Lagerbelegung jedoch stark ab. In
den letzten Kriegsjahren, als die Gesamt-
zahl der Häftlinge sich durch die Einwei-
sung von Hunderttausenden ausländi-
scher Widerstandskämpfer und Zwangs-
arbeiter vervielfachte, bildeten sie nur
noch eine sehr kleine Minderheit: So
stellten die Zeugen Jehovas im KZ Bu-
chenwald im Dezember 1939 3,3 Pro-
zent aller Gefangenen, Ende 1944 lag ihr
Anteil dort bei ungefähr 0,3 Prozent.
Die Zeugen Jehovas bildeten in den La-
gern eine geschlossene Brüderschaft, die
sich von den anderen Häftlingsgruppen
deutlich unterschied. Auch in den Augen
vieler Mithäftlinge waren die Bibelfor-
scher „die erstaunlichste Gemeinschaft,
die es im Konzentrationslager gab“41. In
einem aus Deutschland herausge-
schmuggelten Bericht über die Verhält-
nisse im KZ Sachsenburg, der im Mai
1937 in den von der Exil-SPD in Prag
herausgegebenen „Deutschland-Berich-
ten“ erschien, ist von jener „Eigenart“ der
Bibelforscher die Rede, die die SS veran-
laßte, sie als eine eigene Kategorie zu
führen:
„Ganz erstaunlich ist das Verhalten der
Ernsten Bibelforscher. Diese […] Leute be-
wiesen unerschütterlichen Oppositions-
geist, sie zeigten Märtyrergesinnung und
waren unbeugsam wie keine andere
Gruppe im Lager. Wir politischen Gefan-
genen hatten von Anfang an die Losung
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unter uns ausgegeben, nicht zu rebellie-
ren und uns allen Anordnungen der Lager-
leitung zu fügen, da die SS-Leute mit uns
wenig Federlesen gemacht hätten und nur
darauf warteten, daß wir ihnen Anlaß zum
Einschreiten gaben. Wir leisteten also vor-
schriftsmäßig den Gruß usw. Die Ernsten
Bibelforscher waren dagegen unter kei-
nen Umständen dazu zu bewegen. Ihre
Jehova-Gläubigkeit verbot es ihnen, und
sie hielten sich strikte daran.“42

Ihr Bekennermut und ihre Unbeugsam-
keit ließen sie anfangs zum besonderen
Haßobjekt der SS werden, die mit fortge-
setzten Mißhandlungen die außerge-
wöhnliche Resistenz der Bibelforscher
zu brechen versuchte. Zeitweilig wurden
die Zeugen Jehovas generell in die Straf-
kompanien eingewiesen und gänzlich
von den anderen Gefangenen isoliert.
Auch unterlagen sie lange Zeit der „Post-
sperre“, d. h. die betroffenen Bibelfor-
scher-Häftlinge durften Briefe weder
schreiben noch empfangen.
Regelmäßig wurde ihnen prophezeit,
daß man schon dafür sorgen werde, daß
sie keine Zeugen Jehovas blieben. Um
die Standhaftigkeit der Bibelforscher zu
erschüttern, griffen die SS-Schergen im-
mer wieder einzelne heraus, an denen
sie ein Exempel zu statuieren beabsich-
tigten. 
Insbesondere zu Kriegsbeginn wütete die
SS mit bestialischer Gewalt gegen die
Zeugen Jehovas, um ihre außergewöhnli-
che Resistenz zu brechen und sie zur
Aufgabe der Kriegsdienstverweigerung
zu bewegen. Allein im KZ Sachsenhau-
sen starben im Winter 1939/40 130 Zeu-
gen Jehovas – und damit ungefähr jeder
vierte Bibelforscher-Häftling dieses La-
gers. Zum Folterarsenal gehörte bei-
spielsweise: Zeugen Jehovas bis zum Ein-
tritt des Todes mit einem Wasserschlauch
auf die Herzgegend spritzen und Durch-
näßte bei Frost im Freien stehen lassen,

bis sie erfroren.
Trotz derartigen Terrors vermochte die SS
den Widerstand der Bibelforscher-Häft-
linge nicht zu brechen. Ihre nahezu uner-
schütterliche Glaubenszuversicht und
das stark ausgeprägte Zusammen-
gehörigkeitsgefühl gaben den Zeugen Je-
hovas die innere Kraft, ihrer Überzeu-
gung auch in den Konzentrationslagern
weitgehend treu zu bleiben. Nur wenige
von ihnen unterschrieben eine Verpflich-
tungserklärung, die ihnen bei Lossagung
von ihrem Glauben unter bestimmten
Bedingungen die Entlassung aus der KZ-
Haft in Aussicht stellte. Dieser Revers
wurde ihnen anfangs regelmäßig im Ab-
stand von einigen Monaten in der Kom-
mandantur zur Unterschrift vorgelegt.
Mithäftlinge konnten oftmals nicht ver-
stehen, weshalb die Zeugen Jehovas von
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch
machten. Doch für sie stellte sich das Ge-
schehen anders dar. Sie sahen in dem Re-
vers eine Versuchung Satans bzw. eine
Prüfung ihrer Gottestreue; sie lehnten
deshalb das Ansinnen, ihren Glauben als
„Irrlehre“ zu verwerfen, entschieden ab.
In den Kriegsjahren sprach für die Bibel-
forscher-Häftlinge noch ein weiteres Mo-
ment gegen das „Unterzeichnen“. Sie
wußten, daß sie – insofern sie wehr-
pflichtig waren – nach der Haftentlas-
sung mit einer Einberufung zur Wehr-
macht zu rechnen hatten. Da für sie der
feste Grundsatz galt, keine Waffe zu ge-
brauchen, Kriegsdienstverweigerung
wehrmachtgerichtlich aber regelmäßig
mit der Todesstrafe geahndet wurde,
wußten sie, was im Fall der Unterschrift
auf sie zukommen würde. Im KZ verblieb
ihnen dagegen die Hoffnung, daß Jehova
Gott, dem sie treu geblieben waren, sie
aus dem Leid und der Bedrängnis heraus-
führen und retten werde. Der Gruppen-
druck sowie die Angst, die Gemeinschaft
mit den Glaubensgeschwistern zu verlie-
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ren, aber auch die Furcht, den zukünfti-
gen himmlischen Lohn zu verlieren, ta-
ten ein übriges.
Daß die Versuche der SS fast vollständig
fehlschlugen, hatte seinen Grund auch
darin, daß die Gestapo zur Überprüfung
der „Glaubwürdigkeit“ eine längere Be-
obachtungszeit für erforderlich hielt, be-
vor eine Haftentlassung verfügt wurde.
Durch das „Weiterverbleiben in Haft“
wollte sich der Reichsführer-SS – wie es
in den Erinnerungen des Auschwitz-
Kommandanten Rudolf Höß heißt – „ver-
gewissern, ob die Lossage echt und über-
zeugt geschehen sei“43. Dieses war eine
sehr schwere Zeit für jene, die „unter-
schrieben“ hatten, denn an ihnen haftete
der Makel des „Abfalles“ und der „Un-
treue“. Ihre Glaubensgeschwister ver-
hängten über sie den – von den Zeugen
Jehovas selbst so bezeichneten – „Ge-
meinschaftsentzug“. Da sie jedoch,
wenn sie ihre „Reue“ durch die Zurück-
nahme der Unterschrift zum Ausdruck
brachten, in der Gemeinschaft der Zeu-
gen Jehovas Wiederaufnahme finden
konnten, entschlossen sich Berichten zu-
folge sehr viele derjenigen, die unter-
schrieben hatten, nach kurzer Zeit dazu,
bei der „Politischen Abteilung“ vorstellig
zu werden und ihre revidierte Meinung
zu Protokoll zu geben. Rudolf Höß kom-
mentierte dies so: „Den Abtrünnigen
wurde von ihren ‚Geschwistern‘ bös zu-
gesetzt ob ihres Abfalles von Jehova. Und
manche, besonders Frauen, haben aus
Gewissensbissen die Unterschrift wieder
zurückgezogen. Der fortdauernde mora-
lische Druck war zu stark. Die Bibelfor-
scher in ihrem Glauben zu erschüttern,
war gänzlich unmöglich; auch die soge-
nannten Abtrünnigen wollten Jehova un-
bedingt die Treue halten, auch wenn sie
sich von der Glaubensgemeinschaft los-
sagten.“44

Die Weigerung der Zeugen Jehovas,

ihren Glauben zu verleugnen, umfaßte
die prinzipielle Ablehnung aller Hand-
lungen, die ihnen ihre Glaubenslehre
verbot. Als die Konzentrationslager ab
1942 verstärkt in die Rüstungsfertigung
einbezogen wurden, verweigerten na-
hezu alle Bibelforscher-Häftlinge die
Mitarbeit bei der Herstellung von Waffen
oder anderem Kriegsgerät, obgleich die
SS Arbeitsverweigerungen mit schwer-
sten Strafen bis hin zur Todesstrafe ahn-
dete. In bezug auf die Verweigerung der
Tätigkeit in der Rüstungsproduktion
blieb der SS letztlich nichts anderes
übrig, als der Haltung der Zeugen Jeho-
vas Rechnung zu tragen. Die Verweigerer
wurden anderen Kommandos, zumeist
den in den Lagerwerkstätten tätigen
Handwerkerkolonnen, zugeteilt.
Zu heftigen Auseinandersetzungen unter
den Bibelforscher-Häftlingen – bei denen
Einvernehmen herrschte, daß die Gebote
der Bibel einem Christen die Herstellung
von Waffen und Munition verbieten –
führte jedoch die Frage, wo die Grenz-
ziehung bei der Ablehnung von „Kriegs-
diensten“ jeweils genau zu verlaufen
habe. Für die „Gemäßigten“ galt nur die
direkte Mitwirkung an der Herstellung
von zur Tötung bestimmtem Kriegsgerät
(Granaten etc.) als Arbeit für den Krieg,
während für die „Radikaleren“ auch an-
dere Tätigkeiten eine Unterstützung für
die Kriegsführung darstellten, die – so
ihre Ansicht – deshalb ebenso aus Glau-
bensgründen zu verweigern seien. Bei-
spielsweise kam es zu einem solchen
Konflikt, als in einer Werkstatt im KZ Bu-
chenwald die Produktion von Skiern auf-
genommen wurde, die für die im russi-
schen Winter steckengebliebenen Wehr-
machtseinheiten bestimmt waren. Willi
Töllner, der Wortführer der Bibelfor-
schergemeinde in Buchenwald, verkün-
dete, daß die in der Werkstatt eingesetz-
ten Zeugen Jehovas auch diese Arbeit
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verweigern müßten, da es sich bei den
zur Ausrüstung der Truppe dienenden
Skibrettern um Kriegsgerät handele.
Die Mehrheit der Zeugen Jehovas folgte
willig diesem Beschluß, doch eine klei-
nere Gruppe schloß sich der Beurteilung
Töllners nicht an. Diese Gruppe argu-
mentierte, daß man mit Skibrettern nie-
manden töten könne und es deshalb et-
was anderes sei, an deren Herstellung
mitzuwirken, als Granaten zu produzie-
ren. Als die in der Werkstatt für die Ski-
produktion eingesetzten Zeugen Jehovas,
die sich zu der Minderheitsauffassung
bekannten, dort die Arbeit nicht einstell-
ten, wurden sie wegen ihres als „unbib-
lisch“ gewerteten Verhaltens kurzerhand
aus der Buchenwalder Bibelforscherge-
meinschaft ausgeschlossen.
Ausgehend von der Position, daß die
Zeugen Jehovas eine einheitliche „Front
gegen die Welt Satans“ bilden müßten,
wurde unter Leitung Töllners die Bibel-
forschergruppe im KZ Buchenwald
streng hierarchisch organisiert; von den
einzelnen Mitgliedern wurde Unterord-
nung verlangt. Unter den Bedingungen
eines KZ-Lagers erwies sich eine solche
Binnenstruktur durchaus als vorteilhaft.
So gelang es der Buchenwalder Bibelfor-
schergruppe durch ihr kollektives Auftre-
ten, sich vergleichsweise gut zu behaup-
ten. Der ausgeschlossenen Minderheit
gegenüber verhielten sich die nahezu
400 Zeugen Jehovas, die sich zu Töllner
bekannten, allerdings strikt abweisend.
Eine Situation, wie sie in Buchenwald
durch die Spaltung der Bibelforscherge-
meinde existierte und die bis zum Kriegs-
ende andauerte, entstand sonst in kei-
nem anderen Lager. Spannungen und
Auseinandersetzungen über die Frage,
welche Arbeiten als dem Krieg dienende
Tätigkeiten abzulehnen seien, gab es
auch andernorts, doch führte dies nicht
zum offenen und dauerhaften Bruch.

Die Zeugen Jehovas zeigten in den La-
gern einen ausgeprägten Selbstbehaup-
tungswillen. Ihr Gemeinschaftsgeist er-
möglichte es ihnen, kollektive Strategien
des Überlebens herauszubilden und da-
durch die Belastungen des Lageralltages
zu mildern. Sie entwickelten ein Netz ge-
genseitiger Hilfe und wie im Fall der Pa-
ketgemeinschaften feste solidarische
Strukturen. Da die Zeugen Jehovas sich
intensiv um ihre kranken und schwachen
Glaubensgeschwister kümmerten und ih-
nen von ihren Essensrationen abgaben,
konnten viele gesund gepflegt werden,
die angesichts der normalen „Kranken-
behandlung“ im KZ sonst wohl kaum
eine Überlebenschance gehabt hätten.
Mit anderen Häftlingsgruppen im KZ
pflegten die Zeugen Jehovas allerdings
keine Zusammenarbeit. Eine Teilnahme
an dem von politischen Gefangenen ge-
tragenen Lagerwiderstand lehnten sie ab.
Sabotage und politisch zielgerichtete Ak-
tionen gegen die SS meinten sie mit
ihrem Glauben nicht vereinbaren zu
können. Selbst im Lager versuchten sie,
ihre bibelforscherische „Neutralität“ zu
wahren.
Seit Mitte des Krieges besserte sich die
Lage der Zeugen Jehovas in den Konzen-
trationslagern. Waren sie zuvor neben
den Juden im besonderen Maße dem Ter-
ror der SS ausgesetzt, so trat nun eine
merkliche Entlastung ein. Angesichts der
stark anwachsenden Bedeutung der Häft-
lingsarbeitskraft waren die Zeugen Jeho-
vas durch ihren Fleiß und die Sorgfalt,
mit der sie die erteilten Aufträge – sofern
diese nicht ihren Glaubensgrundsätzen
widersprachen – zu erledigen pflegten,
zu begehrten Kräften geworden. Sie gal-
ten als korrekt, zuverlässig und – für die
SS-Arbeitseinsatzführer das wichtigste
Argument – als vertrauenswürdig. Da die
Zeugen Jehovas aus Glaubensgründen
eine Flucht aus dem Lager ablehnten –
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sie sahen in ihr eine Auflehnung gegen
die göttliche Vorsehung45 –, wurden sie
gern außerhalb der Lager an schwierig zu
überwachenden Arbeitsplätzen (Land-
wirtschaft, Transporte, Be- und Entladear-
beiten) und in sogenannten „Vertrauens-
stellungen“ eingesetzt. Sie arbeiteten als
Spezialhandwerker, als Schreiber für SS-
Offiziere und als SS-Bedienstete (Bar-
biere, Kalfaktoren und Köche). Ver-
gleichsweise gute Bedingungen hatten
insbesondere jene Bibelforscher-Häft-
linge, die in den letzten beiden Kriegs-
jahren zum Arbeitseinsatz auf landwirt-
schaftlichen Gütern abkommandiert
wurden.
Von zentraler Bedeutung war eine Ein-
stellungsänderung, die sich auf seiten des
Reichsführers-SS vollzogen hatte. Himm-
ler hatte bei Besuchen auf dem Gut sei-
nes Leibarztes Dr. Kersten in Hartzwalde,
wo bereits seit Anfang 1942 zehn Zeu-
ginnen Jehovas aus Ravensbrück einge-
setzt waren, nach seinen eigenen Worten
die Gelegenheit wahrgenommen, „dort
die Frage der Ernsten Bibelforscher von
allen Seiten zu studieren“46.
Aufgrund seiner „Beobachtungen“ war
Himmler klargeworden, daß es in der Be-
handlung der „Bibelforscherfrage“ einer
gänzlich anderen Strategie bedürfe:
„Strafen verfangen bei ihnen gar nicht, da
sie mit Begeisterung von jeder Strafe er-
zählen. […] Jede Strafe ist für sie ein Ver-
dienst im Jenseits. Deshalb wird sich je-
der echte Bibelforscher […] ohne weite-
res hinrichten lassen und ohne weiteres
sterben. Jeder Dunkelarrest, jeder Hun-
ger, jedes Frieren ist ein Verdienst, jede
Strafe, jeder Schlag ist ein Vorzug bei Je-
hova.“47 Himmler hatte eingesehen, daß
man den religiösen Widerstand der in
den Konzentrationslagern einsitzenden
Aktivistenschar der Zeugen Jehovas
selbst mit fortgesetztem Terror nicht zu
brechen vermochte. Der oberste Gebie-

ter über die Konzentrationslager zog die
Konsequenz und erteilte – geleitet von
dem nüchternen Kalkül des für SS und
Reich größten Nutzens – am 6. Januar
1943 folgende Weisung: „Ich ersuche,
den Einsatz der Bibelforscher und Bibel-
forscherinnen in die Richtung zu lenken,
daß sie alle in Arbeiten kommen – in der
Landwirtschaft z. B. –, bei denen sie mit
Krieg und allen ihren Tollpunkten nichts
zu tun haben. Hierbei kann man sie bei
richtigem Einsatz ohne Aufsicht lassen,
sie werden nie weglaufen. Man kann ih-
nen selbständige Aufträge geben, sie
werden die besten Verwalter und Arbei-
ter sein.“48

Die auf landwirtschaftlichen Gütern und
in einigen besonderen Außenkomman-
dos eingesetzten Zeugen Jehovas erhiel-
ten im letzten Kriegsjahr tatsächlich zu-
nehmend größere Bewegungsfreiheit.
Teilweise wurde sogar die Schutzhaft auf-
gehoben, wobei die Entlassenen aber zur
gleichen Arbeit dienstverpflichtet blie-
ben. Die als Haushaltshilfen bei Familien
von SS-Führern eingesetzten Bibelfor-
scherinnen bekamen Spezialausweise,
die es ihnen gestatteten, sich außerhalb
des Lagerbereiches frei zu bewegen.
Während die Zeugen Jehovas zunächst
in der Regel die Übernahme von „Funk-
tionen“ im Rahmen der „Häftlingsselbst-
verwaltung“ ablehnten, trat auch hier in
den letzten Kriegsjahren eine Änderung
ein. Zwar bemühten sich die Bibelfor-
scher-Häftlinge nicht um solche Positio-
nen und beteiligten sich schon gar nicht
am „Kampf“ um die Vorherrschaft in der
„Häftlingsselbstverwaltung“, aber insbe-
sondere im Fall von nur oder mehrheit-
lich aus Bibelforschern bestehenden Ar-
beitskommandos und Barackengemein-
schaften erklärten sie sich zur Über-
nahme entsprechender Leitungsaufga-
ben bereit. Zumeist handelte es sich um
die Einnahme von „Vorarbeiter“- und
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„Kapo“-Posten; „Blockältesten“-Funktio-
nen übten Zeugen Jehovas hingegen nur
sehr selten aus.
Häftlinge anderer Gruppen berichten,
daß Zeugen Jehovas in Funktionen sich
im allgemeinen sehr vorbildlich verhal-
ten haben. Bruno Bettelheim, Psycho-
analytiker und Häftling der Konzentrati-
onslager Dachau und Auschwitz, hat zu
der Frage, weshalb die SS gleichwohl Bi-
belforscher zu Kapos auswählte, erklärt:
„Wenn sie das geworden waren und die
SS-Leute ihnen einen Befehl gaben, be-
standen sie darauf, daß die Häftlinge die
Arbeit gut und in der dafür vorgesehenen
Zeit verrichteten. Sie waren zwar die ein-
zige Gruppe von Häftlingen, die andere
Lagerinsassen nie beschimpften oder
mißhandelten (im Gegenteil, sie waren
in der Regel recht höflich gegenüber
ihren Mithäftlingen), aber die SS-Leute
bevorzugten sie dennoch als Kapos, weil
sie arbeitsam, geschickt und zurückhal-
tend waren.“49

Die verbesserte Lage bildete die Basis für
eine verstärkte Fortsetzung der Bibelfor-
scheraktivitäten auch innerhalb der Ge-
fangenschaft. Die Zeugen Jehovas trafen
sich heimlich zu „Bibel- und Wachtturm-
Studien“, feierten Gottesdienste und ver-
vielfältigten ins Lager eingeschmuggelte
religiöse Schriften. Selbst innerhalb der
Konzentrationslager setzten sie alle
Bemühungen daran, für ihren Glauben
neue Anhänger zu gewinnen. Der unver-
drossene Missionsdrang der Zeugen Jeho-
vas blieb nicht ohne Resonanz; in der
Aussichtslosigkeit der KZ-Haft fand die
von ihnen eifrig gepredigte Botschaft vom
kommenden „Königreich Gottes“ Gehör.
Gefangene anderer Gruppen schlossen
sich ihnen an. Zumeist waren es auslän-
dische Häftlinge, in erster Linie Russen,
und Angehörige nichtpolitischer Katego-
rien, die sich dem Bibelforscherglauben
gegenüber aufgeschlossen zeigten50.

Die Gegenmaßnahmen der SS hatten
nicht verhindern können, daß die Zeugen
Jehovas ihre Glaubenslehren auch inner-
halb der Konzentrationslager weiterver-
breiteten. Die Organisation des Verkündi-
gungswerkes war in einzelnen Lagern be-
reits soweit gediehen, daß allmonatlich in
einer Übersicht über die „Gesamtzahl der
Zeugnisse“ nach außerhalb berichtet
wurde. Bei der Berichterstattung wurde
getrennt zwischen den Missionsanstren-
gungen, die gegenüber Mithäftlingen un-
ternommen worden waren, und der „Ge-
samtzahl der Zeugnisse, die an SS-An-
gehörige gegeben wurden“. Die Bekeh-
rungen Andersgläubiger zum Bibelfor-
scherglauben galten den Zeugen Jehovas
als Zeichen dafür, daß ihr Gott sich auch
im Lager nicht von der Gemeinschaft ab-
gewandt hatte und für die „Mehrung des
Königreichswerkes“ sorgte. 
In den letzten beiden Kriegsjahren ge-
lang es den Zeugen Jehovas sogar, zeit-
weilig zwischen den verschiedenen La-
gern ein regelrechtes Kuriernetz aufzu-
bauen. Dabei wurden persönliche Briefe,
aber auch „biblische Auslegungen“ und
Berichte zur Situation im KZ zumeist von
jenen Bibelforschern, die tagsüber zu Ar-
beiten außerhalb der Lager abkomman-
diert waren, über Mittelspersonen, „tote
Briefkästen“ oder ähnlichem an Glau-
bensgeschwister übermittelt. Diese her-
ausgeschmuggelten Texte wurden von
nichtinhaftierten Zeugen Jehovas – teils
handschriftlich, teils maschinell – ver-
vielfältigt und weiterverbreitet. Die so
entstandenen „Mitteilungen“ gelangten
anschließend über die „Untergrundbe-
wegung“ auf dem umgekehrten Weg in
andere Lager hinein. 
Berichte aus den Konzentrationslagern
gelangten schließlich bis in die Schweiz
zum Zentraleuropäischen Büro der
Wachtturm-Gesellschaft. Das Ausmaß
der Bibelforscher-Aktivitäten war der SS
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wohl bekannt. Ein Runderlaß des SS-
Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes vom
10. September 1943 betreffs „Staats-
feindliche Propaganda der Bibelforscher
in den Konzentrationslagern und auf den
Arbeitsplätzen“ faßte die vorliegenden
Erkenntnisse zusammen: „In jüngster
Zeit wurden Propagandaschriften der
Internationalen Bibelforschersekte be-
schlagnahmt, aus denen ersichtlich ist,
daß die in den Konzentrationslagern ein-
sitzenden Bibelforscher-Häftlinge Gele-
genheit haben 1.) des Nachts unbe-
wachte Zusammenkünfte in den Konzen-
trationslagern (in Waschräumen pp.)
durchzuführen, 2.) illegalen Briefverkehr
mit Bibelforscher-Häftlingen anderer La-
ger zu führen und 3.) sogar Briefe an in
Freiheit befindliche Bibelforscher aus
dem Lager heraus und Antwortbriefe
wieder herein zu schmuggeln.“51

Die SS verfügte Razzien, Verlegungen
und harte Strafen, doch letztlich ver-
mochte sie nicht, die Aktivitäten der Zeu-
gen Jehovas zu unterbinden und deren
widerspenstige, unbeugsame Haltung zu
brechen. Die offene und notfalls auch zu
allen Opfern bereite Haltung der Zeugen
Jehovas frappierte die SS oftmals bis zur
Ratlosigkeit. Eugen Kogon, Autor der
berühmten Studie über den „SS-Staat“
und selbst Überlebender des KZ Bu-
chenwald, befand, daß seinem Eindruck
nach „die SS psychologisch mit dem Pro-
blem der Bibelforscher nicht ganz fertig
wurde“52.

Heiligung oder Verdammnis – 
Die Kriegsdienstverweigerung der Zeu-
gen Jehovas 

Mit Kriegsbeginn waren nicht nur auf die
Bibelforscher-Häftlinge in den Lagern,
sondern auch auf die Zeugen Jehovas,
die (noch) nicht inhaftiert waren, neue
schwere Belastungen zugekommen. Da

sie – abgesehen von der noch sehr viel
kleineren Gruppe der Siebenten-Tags-
Adventisten (Reformationsbewegung) –
die einzige Gruppe waren, die in ihrer
Gesamtheit die Kriegsdienstverweige-
rung propagierte und in vergleichsweise
großer Zahl auch praktizierte, verstärkten
sich die Repressionsmaßnahmen gegen
die Zeugen Jehovas nochmals. Unter Be-
rufung auf die „Verordnung zum Schutz
der Wehrkraft des Deutschen Volkes“
und andere Kriegsgesetze sprachen die
Gerichte nunmehr hohe Zuchthausstra-
fen gegen die Glaubensangehörigen aus;
gegen sogenannte Rädelsführer ver-
hängte der Volksgerichtshof Todesurteile
wegen „Zersetzung der Wehrkraft“. Ver-
weigerten Zeugen Jehovas nach ihrer
Einberufung den Militärdienst, so sahen
sie sich einer Wehrmachtsjustiz gegen-
über, die Kriegsdienstverweigerung mit
unbarmherziger Härte ahndete. Mit der
bei Kriegsbeginn in Kraft gesetzten
„Kriegssonderstrafrechtsverordnung“ wa-
ren Verweigerungsdelikte unter Todes-
strafe gestellt; das für die Aburteilungen
zuständige Reichskriegsgericht be-
stimmte: „Gegen den hartnäckigen Über-
zeugungstäter (Bibelforscher) wird we-
gen der propagandistischen Wirkung sei-
nes Verhaltens im Normalfall nur die To-
desstrafe angezeigt sein.“53

Unter den wehrmachtgerichtlich abgeur-
teilten Kriegsdienstverweigerern stellten
die Angehörigen der Bibelforscherverei-
nigung bei weitem die größte Zahl; von
117 Todesurteilen, die das Reichskriegs-
gericht im ersten Kriegsjahr gegen Ver-
weigerer fällte, ergingen 112 gegen Zeu-
gen Jehovas54. Von den gefällten Todesur-
teilen wurde lediglich etwa jedes fünfte
nicht bestätigt oder im Gnadenwege auf-
gehoben. Auf Gnade konnte ein Verwei-
gerer in der Regel nur dann hoffen, wenn
er seinen Standpunkt vollkommen auf-
gab und sich bedingungslos zum Dienst
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an der Waffe bereiterklärte. Insgesamt
wurden während des Zweiten Weltkrie-
ges ca. 250 (deutsche und österreichi-
sche) Zeugen Jehovas nach kriegsgericht-
lichem Urteil hingerichtet55; der Großteil
von ihnen starb in den Zuchthäusern Ber-
lin-Plötzensee, Brandenburg-Görden
und Halle unter dem Fallbeil. Die Zeu-
gen Jehovas können – wie Hanns Lilje,
der langjährige Landesbischof der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche Han-
nover, 1947 befand – „für sich in An-
spruch nehmen, die einzigen Kriegs-
dienstverweigerer großen Stiles zu sein,
die es im Dritten Reich gegeben hat, und
zwar offen und um des Gewissens wil-
len“56.
Für die Zeugen Jehovas schloß sowohl
die Treue zum biblischen Gebot „Du
sollst nicht töten“ als auch die Pflicht,
sich „in den Dingen der vergehenden
Welt“ neutral zu verhalten, jegliche Teil-
nahme am Militärdienst aus. Sie verstan-
den sich selbst nicht als Pazifisten, d. h.
ihnen ging es nicht – oder zumindest
nicht in erster Linie – um die Verwerfung
von Gewalt als Mittel der politischen
Auseinandersetzung. Vielmehr war ihre
Entscheidung geprägt von prinzipien-
treuer Frömmigkeit, religiösem Eifer und
oftmals geradezu fanatischem Bekenner-
tum.
Eine Haltung, die lieber den Tod hin-
nahm, als „umzufallen“, und die in Er-
wartung des bei Standhaftigkeit zu gewär-
tigenden Endes eine psychische Extrem-
belastung oft über Monate lang bedeu-
tete, verweist auf eine ganz außerge-
wöhnliche Tiefe der getroffenen Gewis-
sensentscheidung. Die Zeugen Jehovas
empfanden es als einen Sieg über Satan,
ihre Verweigerungshaltung beizubehal-
ten und keinen „Kompromiß“ zu
schließen. Durch die Bewahrung der
„Lauterkeit“ wollten sie „zur Rechtferti-
gung des Namens Jehovas“ beitragen.

Wie auch der letzte Brief eines am
8. 1. 1941 hingerichteten Zeugen Jeho-
vas zeigt, empfanden die Betroffenen den
als Folge der Untreue zum biblischen Ge-
bot drohenden Verlust der göttlichen Ver-
heißung des ewigen Lebens als noch
schlimmer als den Tod auf Erden: „Das
[Wider-]Stehen wird einem Zeugen Jeho-
vas nicht so leicht gemacht. So ist auch
mir immer noch die Möglichkeit gege-
ben, mein irdisches Leben zu retten, um
das wirkliche Leben zu verlieren. Ja sogar
angesichts des Schafotts wird dem Zeu-
gen Jehovas nochmals Gelegenheit gege-
ben, seinen Bund zu brechen.“57 Ein an-
derer Zeuge Jehovas faßte seine Empfin-
dungen in die Worte: „Ach, könnte ich
aber in dieser Welt nach der Verleugnung
unseres Herrn Jesus Christus noch einmal
glücklich werden? – Nie! Aber so habt Ihr
die Gewißheit, daß ich glücklich und in
Frieden von dieser Welt scheide.“58

Zu berücksichtigen ist auch hier der An-
passungsdruck, der auf den Zeugen Jeho-
vas lastete. Die in den Kriegsjahren unter
den IBV-Angehörigen im Untergrund
kursierenden „Mitteilungsblätter der
deutschen Verbreitungsstelle des
W[acht]. T[urms]“, die von einem radika-
len Geist geprägt waren, propagierten
die offen gegenüber den Militärbehörden
erklärte Kriegsdienstverweigerung als
einzige glaubensgemäße Verweigerungs-
form. Versuche, sich dem Militärdienst
auf andere Weise, z. B. durch „Untertau-
chen“ zu entziehen, wurden als Aus-
druck von „Furchtsamkeit“ verworfen59.
Auch wurde vor „faulen Kompromissen“
gewarnt: Wer sich zum Sanitätsdienst be-
reit erklärte, habe sich in die „Falle des
Teufels“ locken lassen und seinen Bund
mit Jehova gebrochen, denn niemand
könne zwei Herren dienen: „Man kann
keinerlei Kriegsdienst tun und gleichzei-
tig ein Diener der Theokratie sein.“60

Die eindringlichen Beteuerungen, im
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Widerstand nicht schwach zu werden,
wurden verbunden mit den Verheißun-
gen für die „Getreuen“ auf der einen,
und den Verwerfungen für die „Un-
treuen“ auf der anderen Seite. Die
1942/43 unter den Zeugen Jehovas kur-
sierende „Wachtturm“-Ausgabe „Trost
für die Verfolgten“ bringt dieses Anliegen
besonders deutlich zum Ausdruck. Da-
nach müsse sich das gesamte Handeln
der Zeugen an der einzigen Frage messen
lassen, welche Regierung herrschen soll,
„diejenige Jehovas oder die des Verfol-
gers“. Jeder wisse um die Folgen seiner
Wahl, die auf die kurze Formel „Heili-
gung oder Verdammnis“ gebracht wer-
den könnten: „Alle, die die Verfolgung
bis ans Ende geduldig ertragen und ihre
Lauterkeit bis zum Tode bewahren, ha-
ben einen Anteil an der Rechtfertigung
des Namens Jehovas. Sämtliche Segnun-
gen begleiten dieses Vorrecht. […] Alle,
die ihre Lauterkeit nicht bewahren, un-
terstützen die Argumente des Teufels und
werden sein Los, das ist die ewige Ver-
nichtung, teilen.“61

Nicht nur im Reich – 
Die Verfolgung ausländischer Zeugen
Jehovas

Die Glaubensgemeinschaft wurde nicht
nur im nationalsozialistischen Deutsch-
land und den mit dem Deutschen Reich
verbündeten Ländern, wie Ungarn, der
Slowakei und Rumänien, sondern auch
in den von den deutschen Truppen be-
setzten Ländern Europas hart und rück-
sichtslos verfolgt. Die deutschen Behör-
den erließen zumeist wenige Wochen
oder einige Monate nach der Besetzung
das Verbot der jeweiligen Ländersektion
der Wachtturm-Gesellschaft. Große Op-
fer forderte die Verfolgung beispielsweise
in den besetzten Niederlanden. Von den
426 niederländischen Zeugen Jehovas,

die während der deutschen Besatzung
verhaftet und von denen annähernd 250
in Konzentrationslager nach Deutsch-
land verschleppt wurden, starben 117 in-
folge der extremen Arbeitsbedingungen,
an Hunger und Mißhandlungen. Ähnlich
stellten sich die Verhältnisse für die fran-
zösischen und polnischen Zeugen Jeho-
vas dar. 
Daß Gestapo und SS die Zeugen Jehovas
auch in den besetzten Ländern verfolg-
ten, obwohl die deutsche Besatzungs-
macht von diesen Kriegsdienstverweige-
rern keinen gewaltsamen Widerstand zu
befürchten brauchte, verweist darauf,
daß es den Nationalsozialisten um mehr
als um sicherheitspolitische Belange
ging: Sie wollten jede Betätigung für eine
religiöse Organisation unterbinden, die
spätestens seit der Verfolgung der deut-
schen Glaubensgeschwister in ihren
Schriften heftig gegen Hitler und die na-
tionalsozialistische Partei agitierte. Das
Gedankengut der Zeugen Jehovas sollte
völlig ausgerottet werden, weil es sich in
den Augen der Nationalsozialisten um
eine durch und durch verwerfliche und
zersetzende Lehre handelte.
Die Zeugen Jehovas waren jedoch nicht
nur Opfer des „braunen Terrors“, auch in
der Sowjetunion unter der Herrschaft
Stalins mußten sie schwer leiden. Zwar
galten für die Zeugen Jehovas während
des Zweiten Weltkrieges auch in freiheit-
lichen Staaten zahlreiche Beschränkun-
gen, und vielfach wurden Gefängnisstra-
fen wegen Militärdienstverweigerung ge-
gen sie ausgesprochen, doch zeigen die
Verhältnisse beispielsweise in Großbri-
tannien und den USA, daß – so der Hi-
storiker Jens-Uwe Lahrtz – „ein demokra-
tisch strukturiertes Staatswesen auch in
schwerer Bedrängnis Kompromisse bei
der Behandlung Andersdenkender zulas-
sen kann“62.
Zum Gesamtumfang der Verfolgung las-
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sen sich folgende Angaben erheben: Al-
lein in Deutschland wurden nahezu
10 000 Zeugen Jehovas für eine unter-
schiedlich lange Dauer inhaftiert. Tau-
sende weiterer Verhaftungen kamen in
den besetzten europäischen Staaten
hinzu. Insgesamt mußten mehr als 3000
Zeugen Jehovas in den Konzentrationsla-
gern den „lila Winkel“ tragen, darunter
mehr als 1000 Zeugen aus den Nieder-
landen, aus Österreich, Polen, Frankreich
und anderen Ländern. Die Zahl der To-
desopfer unter den deutschen Zeugen
liegt bei 1200; diejenige der ausländi-
schen Glaubensangehörigen schätzungs-
weise bei 500. Damit wurden die Zeu-
gen Jehovas von allen Religionsgemein-
schaften – nach den Angehörigen des jü-
dischen Glaubens – prozentual am härte-
sten vom Nazi-Regime verfolgt.

„Instrumentalisierung der Geschichte“?
– Zur neueren Selbstdarstellung der
Zeugen Jehovas

Obgleich die Zeugen Jehovas unter dem
Nationalsozialismus derart unerbittlich
bekämpft wurden, fand ihr Verfolgungs-
schicksal in der Geschichtsschreibung
bis in die 90er Jahre hinein im großen
und ganzen kein oder nur wenig Inter-
esse63. Sicherlich ist die Nicht-Themati-
sierung des Verfolgungsschicksals der
Zeugen Jehovas zu einem großen Teil auf
die dieser Glaubensgemeinschaft entge-
gengebrachten gesellschaftlichen Res-
sentiments zurückzuführen. Doch wird
man die Zurückhaltung in Wissenschaft
und Öffentlichkeit angesichts der auffäl-
ligen Fülle von Besonderheiten und der
damit nicht von der Hand zu weisenden
historischen Relevanz nicht allein darauf
zurückführen können, daß Randgruppen
in aller Regel nicht angemessen zur
Kenntnis genommen werden. Denn auch
als in den siebziger und achtziger Jahren

mit der Hinwendung zur Lokal- und Re-
gionalgeschichte die in der Bundesrepu-
blik beim Thema „Verfolgung und Wider-
stand“ im wesentlichen auf den Staats-
streichversuch des 20. Juli, auf den stu-
dentischen Widerstand der „Weißen
Rose“ sowie die Bekennende und die Ka-
tholische Kirche beschränkte Perspektive
überwunden wurde und nunmehr auch
der Widerstand der kleinen Leute, resi-
stente Milieus z. B. im katholischen Bay-
ern und das Schicksal der bis dahin aus
der Erinnerung ausgegrenzten Verfolg-
tengruppen in den Blick gerieten, blie-
ben die Zeugen Jehovas auch in diesen
Jahren einer stark zunehmenden Ausein-
andersetzung mit der nationalsozialisti-
schen Vergangenheit in Geschichts-
büchern, Fernsehdokumentationen oder
Gedenkreden zumeist unerwähnt.
Im Osten, wo der „Antifaschismus“ als
Staatsdoktrin propagiert wurde, wurden
die Zeugen Jehovas nicht nur vergessen,
sondern die DDR-Geschichtsschreibung
hatte das im SED-Staat am 31. August
1950 verfügte Verbot der Glaubensge-
meinschaft zu legitimieren. So erklärte
eine 1970 im Auftrag des Ministeriums
für Staatssicherheit zusammengestellte,
unter dem Namen Manfred Gebhard er-
schienene „Dokumentation über die
Wachtturmgesellschaft“ (eine westdeut-
sche Lizenzausgabe erschien 1971)64,
daß es sich bei den in der DDR gegen die
Zeugen Jehovas ergriffenen Maßnahmen
nicht um eine „Verfolgung um des Glau-
bens willen“ handele, sondern „um die
Strafverfolgung von Menschen, die von
der WTG [Wachtturm-Gesellschaft] un-
ter Ausnutzung religiöser Gefühle zu Ver-
leumdungen, antidemokratischer Hetze,
feindlicher Nachrichtentätigkeit und po-
litischem Mißbrauch von Bibel und Reli-
giosität benutzt werden und deswegen
staatsfeindliche Handlungen
begehen“65. Für die Zeugen Jehovas er-
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eignete sich in der DDR eine erneute Ver-
folgung: Unter dem Scheinvorwurf der
„Spionage und Kriegshetze“ wurden ei-
nige tausend Glaubensangehörige zu
Zuchthaus- und Gefängnisstrafen verur-
teilt; mindestens 50 Zeugen Jehovas star-
ben in den Haftanstalten der DDR, die
sich bis auf wenige Ausnahmen bereits
unter den Nazis in Haft oder Lagern be-
funden hatten66.
Gründe für das mangelnde Interesse und
die Zurückweisung dieses Themas lassen
sich aber auch in der Struktur und Eigen-
art der Wachtturm-Gesellschaft selbst
finden. Der exklusive Anspruch dieser
umstrittenen Glaubensgemeinschaft, de-
ren „Leitende Körperschaft“ alleinige
Wahrheit beansprucht und sich als einzig
wahre und authentische Vertreterin des
göttlichen Willens sieht, und ihre – ins-
besondere für Bibelunkundige – in ratio-
nalen Kategorien nur schwer faßbare
Glaubenslehre haben ebenso zu der un-
terbliebenen Annäherung an das Thema
beigetragen wie die Abschließung der
Gruppe nach außen. Forschungs-
bemühungen – so es sie denn gab – tra-
fen lange Zeit bei der Wachtturm-Gesell-
schaft auf Vorbehalte67. Zu ihren Archi-
ven erlangten Außenstehende keinen Zu-
gang. Ängste und schlechte Erfahrungen,
insbesondere mit Journalisten, denen in
erster Linie an zweifelhaften „Enthül-
lungsstories“ gelegen war, aber auch der
Wunsch nach einem Deutungsmonopol
in Fragen der eigenen Geschichte wer-
den diese nonkooperative Haltung be-
stimmt haben.
Hier ist – wie bereits eingangs festge-
stellt – mittlerweile eine weitreichende
Änderung eingetreten. Seit einigen Jah-
ren vollzieht sich auf seiten der Watch
Tower Society in Fragen der Geschichts-
darstellung ein Prozeß zunehmender
Öffnung68, der von einer mit großem Auf-
wand und Engagement betriebenen Öf-

fentlichkeitsarbeit begleitet wird. Insbe-
sondere mit der 1996 von der Watch To-
wer Society produzierten, weltweit ver-
breiteten Videodokumentation „Standhaft
trotz Verfolgung“ und einer in drei Aus-
führungen angefertigten gleichnamigen
Wanderausstellung versucht der im Ja-
nuar 1996 zur Verbesserung der Presse-
arbeit gegründete Informationsdienst der
Zeugen Jehovas, die Opfergruppe ins öf-
fentliche Bewußtsein zu bringen. Wäh-
rend die Wachtturm-Gesellschaft vor
einigen Jahren noch keinerlei Nutzen in
einer historischen Aufarbeitung sah69,
verweist sie jetzt auf die Ergebnisse der
historischen Forschung und wirbt damit
um Aufmerksamkeit.
Die mittlerweile in über 100 Städten –
oftmals in Zusammenarbeit mit „weltli-
chen“ Partnern (Gedenkstätten, For-
schungsstellen, Volkshochschulen u. ä.) –
gezeigte Ausstellung fand vergleichs-
weise große öffentliche Beachtung; zu-
meist wurde sie von den Oberbürgermei-
stern oder anderen Repräsentanten des
politischen Lebens eröffnet70. Eine erste
Tagung zur Verfolgung der Zeugen Jeho-
vas im „Dritten Reich“, der noch weitere
ähnliche Veranstaltungen folgten, rich-
tete der Informationsdienst im Oktober
1997 gemeinsam mit der Bundeszentrale
für politische Bildung aus71.
Die Motive der Wachtturm-Gesellschaft
für die nach Jahrzehnten der selbstver-
ordneten Zurückhaltung einsetzenden,
aber nunmehr mit großem Einsatz betrie-
benen Bemühungen um eine Anerken-
nung der Zeugen Jehovas als eine in die
gesellschaftliche Erinnerung einzubezie-
hende NS-Opfergruppe dürften viel-
schichtiger Natur sein. Wie in den ver-
gleichbaren Fällen anderer Gruppen, die
zu den sogenannten „vergessenen Op-
fern“ zählen und denen es zumeist in
den letzten zehn bis fünfzehn Jahren ge-
lungen ist, in das öffentliche Gedenken
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zumindest partiell miteinbezogen zu
werden (hier vor allem zu nennen: Sinti
und Roma, Zwangssterilisierte und Ho-
mosexuelle), geht es der Wachtturm-Ge-
sellschaft nicht allein und nicht vorrangig
um die Vergangenheit, sondern auch um
aktuelle Belange. Von ihrer Seite erfolgt
der Verweis auf das Leid, das Zeugen Je-
hovas aufgrund ihrer Überzeugungstreue
in Hitler-Deutschland erfahren mußten,
im heute beim Thema der NS-Verfolgung
entsprechend sensibilisierten Deutsch-
land nicht zuletzt deshalb, weil dieses für
die aktuelle Sichtweise auf die Zeugen
Jehovas, die oftmals durch negative Ein-
schätzungen geprägt ist, starke Auswir-
kungen hat bzw. haben kann.
Unzweifelhaft gewinnt für die Wacht-
turm-Gesellschaft die Frage der Verbesse-
rung ihrer gesellschaftlichen Reputation
an Bedeutung. Die Glaubensgemein-
schaft möchte sich von dem Stigma der
„Sekte“ befreien; sie begehrt Anerkenn-
nung als eine den anderen Kirchen und
Religionsgesellschaften gleichzustel-
lende Glaubensgemeinschaft. Die
Bemühungen um die Anerkennung des
Verfolgungsschicksals der Zeugen Jeho-
vas sind auch vor diesem Hintergrund zu
sehen. Um die Frage der Zuerkennung
der Privilegien einer „Körperschaft des
öffentlichen Rechts“ ist ein heftiger Streit
entflammt72. Nachdem das Land Berlin
der „Religionsgemeinschaft der Zeugen
Jehovas in Deutschland“ die ihr – nach
eigenem Verständnis 1990 durch die
Wiederzulassung unter der Modrow-Re-
gierung zuerkannten – Körperschafts-
rechte verweigerte, beschritt diese den
Klageweg. Während das Berliner Verwal-
tungsgericht 1993 und das Oberverwal-
tungsgericht 1995 bejahten, daß die Reli-
gionsgemeinschaft alle verfassungsmäßi-
gen Voraussetzungen für die Verleihung
der Körperschaftsrechte erfüllt und ihr
dieser Rechtsstatus folglich nicht ver-

wehrt werden dürfe73, verneinte das Bun-
desverwaltungsgericht in einer Entschei-
dung vom 26. Juni 1997 diesen An-
spruch, da die Religionsgemeinschaft der
Zeugen Jehovas sich mit der von ihr prak-
tizierten Verweigerung der Teilnahme an
Wahlen in Widerspruch zu dem für die
staatliche Ordnung im Bund und in den
Ländern konstitutiven Demokratieprin-
zip setze. Der Rechtsstreit ist noch an-
hängig, da die Zeugen Jehovas am 13.
August 1997 das Bundesverfassungsge-
richt angerufen haben.
Noch ein weiterer Gesichtspunkt, näm-
lich eine 1995 im „Wachtturm“ verkün-
dete Modifikation in der Glaubenslehre
bezüglich der Naherwartung, ist zu
berücksichtigen. Für die heute weltweit
im Verkündigungswerk tätigen über fünf
Millionen Zeugen Jehovas ist demnach
die Gewißheit, daß Gott „noch zu Leb-
zeiten der Generation, die die Ereignisse
des Jahres 1914 erlebt hat“, eine neue
Welt schaffen wird74, dem Vertrauen in
die Verheißung gewichen, daß dieses
Geschehen sich „binnen kurzem“ und
damit in einem nicht voraussehbaren,
nur in Gottes Händen liegenden Zeit-
raum einstellen wird75. Die Religionsge-
schichte lehrt, daß die eigene Geschichte
für die religiöse Identität dann an Bedeu-
tung gewinnt, wenn die Zukunftserwar-
tung allein nicht mehr die ausschließlich
tragende Kraft darstellt.
Es ist ein bekanntes und zu Recht oftmals
beklagtes Phänomen, daß aktuelle Aus-
einandersetzungen ihren Austragungsort
in der Deutung der Vergangenheit fin-
den. In einer Presseerklärung des Infor-
mationsdienstes der Zeugen Jehovas
vom 6. November 1996 zur „Weltpre-
miere“ des Films „Standhaft trotz Verfol-
gung“ ist die Rede von „Parallelen zur
heutigen Zeit mit der, dem lila Winkel
vergleichbaren, Stigmatisierung der Zeu-
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gen Jehovas in der Öffentlichkeit“76 und
von einer sich wiederholenden „Ab-
wehrpolemik“ der „religiösen Konkur-
renten“, womit in erster Linie die Evan-
gelische und die Katholische Kirche ge-
meint sein dürften. Und Wolfram Slu-
pina, leitender Mitarbeiter in der Abtei-
lung für Öffentlichkeitsarbeit der Wacht-
turm-Gesellschaft, zieht in einem jüngst
erschienenen Beitrag Parallelen zwi-
schen der Situation Ende der zwanziger,
Anfang der dreißiger Jahre und den aktu-
ellen – wie er schreibt – „verzweifelten
Kampagnen von seiten der Großkirchen
und ihren Sektenbeauftragten gegen Je-
hovas Zeugen und andere Glaubensge-
meinschaften“ und fragt deshalb, ob aus
dem Vergessen nicht „auch heute wieder
eine Ausgrenzung, Diskriminierung,
Stigmatisierung und letztendlich eine
Verfolgung einer Minderheit hier in
Deutschland werden“ könnte. Sein Fazit
lautet denn auch: „Die Geschichte der
Zeugen Jehovas zeigt deutlich, daß aus
einem Vergessen schnell eine Verfolgung
mit all ihren negativen Folgen werden
kann.“77

Zwar ist nachvollziehbar, daß die Wacht-
turm-Gesellschaft das Thema seit jeher
durch die Gegenüberstellung der stand-
haften Haltung der Zeugen Jehovas mit
der eher unrühmlichen Rolle der Kirchen
im „Dritten Reich“ in der religiösen Aus-
einandersetzung zu nutzen versucht78,
historisch unzutreffend ist aber, wenn da-
bei – wie in einer zum 50. Jahrestag der
Befreiung unter dem Titel „Der Holo-
caust – Wer erhob seine Stimme?“ er-
schienenen Ausgabe des Magazins „Er-
wachet!“ geschehen – der Eindruck er-
weckt wird, Jehovas Zeugen seien im
Grunde die einzigen gewesen, die be-
reits frühzeitig „die mörderischen Ab-
sichten des Dritten Reiches“ bloßlegten
und „die Grausamkeiten, die an Juden,
Polen, Behinderten und anderen began-

gen wurden“, entschieden verurteilten.79

In ihrem Bemühen um „historische Infor-
mation“ ist der Wachtturm-Gesellschaft
die auch andernorts anzutreffende Ten-
denz nicht fremd, die Widerstandsge-
schichte zur Selbststilisierung zu nutzen.
(Von dieser Tendenz war bekanntlich
aber auch die frühere apologetische Ge-
schichtsschreibung des „Kirchenkamp-
fes“ nicht frei80.) Führende Vertreter der
Watch Tower Society reklamieren für die
Zeugen Jehovas im Rahmen der – insbe-
sondere in den USA weit entwickelten –
„Holocaust Education“ einen hohen Stel-
lenwert, denn ihr Beispiel sei ein Vorbild
für Zivilcourage und befördere – so
James Pellechia – die „Erziehung zur To-
leranz“81.
Tendenzen zur Instrumentalisierung der
Vergangenheit zeigen auch manche Kri-
tiker der Zeugen Jehovas, bei denen
keine kritische Analyse des historischen
Befundes gefragt zu sein scheint, sondern
ein vorab definiertes abwertendes Urteil,
das sich der Auseinandersetzung mit den
heutigen Aktivitäten der Zeugen Jehovas
verpflichtet weiß. Die Frage, wie das
Handeln der Zeugen Jehovas im „Dritten
Reich“ zu bewerten ist, darf aber keine
abhängige des Für und Wider um das
umstrittene Wirken der heutigen Wacht-
turm-Organisation sein. Forschungser-
gebnisse, die die außerordentliche Inten-
sität der Verfolgung bestätigen, werden
nicht dadurch falsch, weil die Wacht-
turm-Gesellschaft im Unterschied zu
früheren Jahren nunmehr unter Verweis
auf die Verfolgung der Zeugen Jehovas
im „Dritten Reich“ ihr öffentliches Anse-
hen zu verbessern sucht.
In der Auseinandersetzung um die Hal-
tung der Zeugen Jehovas im „Dritten
Reich“ ist die Frage besonders umstrit-
ten, wie die von deren Leitung 1933 un-
ternommenen Versuche zu werten sind,
durch Eingaben an die Behörden, Ver-
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handlungen und diplomatische Inter-
ventionen zu einer Aufhebung der er-
gangenen Verbote bzw. Auflagen zu ge-
langen. Viele der in der Literatur getroffe-
nen Urteile gehen mit ihrer Kritik fehl
bzw. werden dem Text und der Situation
nicht gerecht. So wird man nicht davon
sprechen können, daß die Zeugen Jeho-
vas sich damit als „Antisemiten“ bekann-
ten82 und sich „als möglicher Verbünde-
ter“ empfahlen83. Bezeichnungen wie
„Sympathiekongreß für den Nationalso-
zialismus“84 oder die Behauptung, die
Watch Tower-Führung habe den Versuch
unternommen, „mit Hitler einen Pakt zu
schließen“85, sind Schlußfolgerungen ei-
ner vom Willen zur Diskreditierung ge-
leiteten Bewertung und nicht das Ergeb-
nis einer kritischen Analyse.
Auf der anderen Seite hat sich die Wacht-
turm-Gesellschaft trotz ihrer Öffnung in
Fragen der Geschichtsaufarbeitung bis-
lang noch nicht zu einer Distanzierung
von dem Anpassungskurs des Jahres
1933 entschließen können. Zwar wird
die Erklärung vom 25. Juni 1933 heute
nicht mehr als „vehementer Protest ge-
gen die Hitler-Regierung“86 verklärt, aber
die Tatsache, daß in Zeiten der Bedräng-
nis 1933 gewisse Zugeständnisse erfolg-
ten, wird weiterhin nicht eingestanden.
Allerdings wurde erfreulicherweise
jüngst in einer „Erwachet!“-Ausgabe der
auch innerhalb der Glaubensgemein-
schaft geäußerte Wunsch nach einer
Klarstellung aufgegriffen und ausführlich
auf die Wilmersdorfer Erklärung einge-
gangen, wobei immerhin eingeräumt
wird, es sei „bedauerlich“, daß die Pas-
sage zu den „Handelsjuden des Britisch-
Amerikanischen Weltreiches“ als Aus-
druck einer vermeintlichen Judenfeind-
schaft „mißverstanden worden“ sei und
deshalb „Anstoß erregt“ habe87. Aber zu
dem Eingeständnis, daß die „sichtbare
Organisation Jehovas“ – wie andere auch

– in den Anfangsmonaten des „Dritten
Reiches“ zur Existenzwahrung einen
Weg der Anpassung und Verständigung
suchte, zeitweilig die Gläubigen zur Ein-
stellung aller Missionsaktivitäten aufrief
und somit anfangs nicht mit der Entschie-
denheit agierte, die später das Handeln
der Zeugen Jehovas unter der nationalso-
zialistischen Herrschaft auszeichnete,
kann sich die Wachtturm-Gesellschaft
nicht entschließen, wohl weil hier die
Autorität der Leitenden Körperschaft in
Brooklyn und ihr Anspruch, „unter der
Eingebung und mit der Vollmacht des
Höchsten“88 zu handeln, zur Diskussion
steht89.
Um die Standhaftigkeit der Zeugen Jeho-
vas unter dem NS-Regime in Zweifel zie-
hen zu können, wird neben dem Wil-
mersdorfer Kongreß oftmals auf die Lei-
tungsmitglieder Franke und Frost verwie-
sen, die ihre Glaubensbrüder vor der Ge-
stapo verraten hätten. Die im Spiegel
1961 unter dem Titel „Väterchen Frost“
veröffentlichten „Enthüllungen“ waren
eindeutig interessegeleitet: um der Des-
avouierung des ehemaligen Leiters des
deutschen Zweigbüros und damaligen
verantwortlichen Redakteurs der deut-
schen „Wachtturm“- und „Erwachet“-
Ausgaben willen wurde die historische
Wahrheit genauso zurechtgebogen, wie
es der Wachtturm-Gesellschaft vielfach
vorgeworfen wurde. Frost’s Verfolgungs-
schicksal faßte der „Spiegel“ damals in
die Worte: „Frost selbst durfte nach sei-
nen Verhören durch die Gestapo die
Haftzelle mit einer Zwangsarbeitsstelle
im Emslandmoor vertauschen, wurde
entlassen, kam im Krieg zeitweilig in das
Konzentrationslager Sachsenhausen, und
,schließlich landeten wir als […] SS-Bau-
brigade auf der (Frankreich) vorgelager-
ten Felseninsel Alderney‘“90. – „Durfte“,
„zeitweilig“: Welch’ ein Zynismus! Hier
wurden nicht nur die berüchtigten Ems-
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landlager verharmlost und die bis zum
Kriegsende währende ununterbrochene
KZ-Haft Frost’s in Abrede gestellt (Alder-
ney war ein Außenkommando des KZ
Neuengamme), sondern Geschichte of-
fen gefälscht: Bei der angeblichen Entlas-
sung handelte es sich um die bei (nicht
abschwörungswilligen) Zeugen Jehovas
nach Verbüßung der gerichtlich verfüg-
ten Strafhaft seit 1937 übliche „Entlas-
sung zur Gestapo“ und damit um die
Überstellung ins KZ91. Tatsächlich hat
Frost seit seiner Verhaftung am 21. März
1937 keinen einzigen Tag in Freiheit zu-
gebracht.
Seit 1961 ist unter Berufung auf den Spie-
gel-Artikel immer wieder auf den soge-
nannten „Verrat“ der ZJ-Führer Frost und
Franke abgehoben worden. In der DDR-
Dokumentation von 1970 ist die Rede
davon, daß Frost „ohne jede sichtliche
Veranlassung durch die Gestapo, ge-
schweige denn durch Schläge, aus eige-
nem Antrieb ausgepackt“92 habe. Frost
wurde aber – und es besteht nach alle-
dem, was wir aus den Akten wissen, kein
Grund, an seinen Aussagen zu zweifeln –
bei den Verhören im Gestapo-Haupt-
quartier in der Prinz-Albrecht-Straße
schwer gefoltert – „bewußtlos geschla-
gen, mit Wasserkübeln wieder ins Dasein
gebracht“93.
Für diejenigen, die sich die kritische Auf-
klärung über Jehovas Zeugen zum Ziel
gesetzt haben, dürften sich genügend
Punkte benennen lassen, um die Zeugen
Jehovas anhand ihrer heutigen Lehren
und Aktivitäten zu kritisieren. Es trägt je-
denfalls nicht zur argumentativen
Klärung bei, diese Diskussion unter
Bezugnahme auf die Gestapoprotokolle
von den Vernehmungen von Frost und
Franke führen zu wollen. Überhaupt
scheint mir die Bezugnahme auf die
Verfolgungszeit unter dem NS-Regime
nicht das geeignete Feld der Auseinan-

dersetzung zu sein. Für höchst bedenk-
lich halte ich es, – wie etwa in einigen
Diskussionsbeiträgen der Internetprä-
sentation des „Netzwerkes ehemaliger
Zeugen Jehovas“ geschehen – das Verfol-
gungsschicksal der Zeugen Jehovas im
„Dritten Reich“ in Abrede stellen zu wol-
len. Auch Relativierungsversuche unter
Verweis auf den „kirchlichen Wider-
stand“, auf Pastor Niemöller, Kardinal
von Galen und andere verbieten sich –
aus moralischen, aber auch aus sachli-
chen Gründen (bei den Kirchen war
schließlich Widerstand die Ausnahme
und Anpassung die Regel). Ohnehin
scheint mir im Hinblick auf die Mitwir-
kung der Kirchen beim staatlichen Vor-
gehen gegen die Zeugen Jehovas und
andere kleine Glaubensgemeinschaften
vor dem Hintergrund der sich dann im
Nationalsozialismus ereignenden Verfol-
gung eher Anlaß zur Bedachtsamkeit ge-
geben; hier steht bis heute eine kirchen-
geschichtliche Aufarbeitung und ein offi-
zielles Wort des Bedauerns aus94.
Für jene, die an einer Aufklärung über
die und einer Diskussion mit den Zeugen
Jehovas interessiert sind, sind meines Er-
achtens im Blick auf die Jahre 1933–
1945 vielmehr Erörterungen darüber
weiterführend, weshalb die Zeugen Jeho-
vas in Konflikt mit dem Nationalsozialis-
mus gerieten und wofür sie stritten. Hier
sind das Verhältnis der Zeugen Jehovas
zur Welt, ihr Staatsverständnis, die Zu-
schreibung der eigenen Organisation zu
den theokratischen Autoritäten, die un-
bedingte Loyalitäts- und Gehorsams-
pflicht der Wachtturm-Gesellschaft ge-
genüber und andere Fragen zu themati-
sieren, die durchaus der kritischen Erör-
terung bedürfen95.

Bekenner in eigener Sache – 
Ein Resümee aus geschichtswissen-
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schaftlicher Perspektive

Die Opfer aus dem Kreis der Zeugen Je-
hovas, die um ihres Glaubens willen Ver-
folgung litten und eher den eigenen Tod
hinzunehmen gewillt waren, als sich in
der Uniform der Hitler-Wehrmacht an
Kriegshandlungen zu beteiligen, verdie-
nen Hochachtung und Respekt, und un-
sere Gesellschaft täte gut daran, diesen
den Zeugen Jehovas nicht länger zu ver-
sagen. Wie immer man die Motive und
das Verhalten der Zeugen Jehovas im ein-
zelnen bewertet, unzweifelhaft ist, daß
sie im Unterschied zur großen Mehrheit
der deutschen Bevölkerung die national-
sozialistische Herrschaft zu keinem Zeit-
punkt mitgetragen haben. Vielmehr ha-
ben sie sich – insgesamt gesehen – ent-
schlossen den nationalsozialistischen
Nötigungen verweigert.
Der Widerstand der Zeugen Jehovas rich-
tete sich gegen das bereits 1933 verfügte
Verbot ihrer Vereinigung und dagegen,
daß ihnen die religiöse Betätigung und
damit die Verkündigung der Botschaft
vom nahe herbeigekommenen göttlichen
Königreich untersagt wurde. Für sie be-
deutete dies faktisch das Verbot ihres
Glaubens; gegen diese massive Form
staatlicher Fremdbestimmung setzten sie
sich aktiv und organisiert zur Wehr. Die
permanenten Widersetzlichkeiten der zu
allem entschlossenen Zeugen Jehovas
störten zwar die Herrschaftsausübung
des auf widerspruchslose Einfügung aller
„Volksgenossen“ in die „Volksgemein-
schaft“ bedachten NS-Regimes, ihre Ab-
sichten und Zielsetzungen waren aber
nicht auf eine Veränderung der politi-
schen Ordnung gerichtet. Zwar sannen
auch die Zeugen Jehovas auf einen Um-
sturz, dieser sollte aber von Gott bewirkt
werden, und an die Stelle der bisherigen
Machthaber sollte keine von anderen po-
litischen Kräften gebildete Regierung,

sondern Christus als Regent des göttli-
chen Königreiches treten. Insofern ist die
Gegenwehr der Zeugen Jehovas nicht
unter einem politisch bestimmten Wider-
standsbegriff zu subsumieren. 
Wie entrückt die Bibelforschervereini-
gung von den politischen Realitäten war,
zeigt ihre Deutung des Nationalsozialis-
mus. In einer im September 1936 als
Flugblatt verbreiteten „Resolution“ wur-
de von der Hitlerregierung behauptet, sie
stünde unter dem Einfluß der „Jesuiten
der römisch-katholischen Hierarchie“.
Für Rutherford, der das Zeitgeschehen
seinem dichotomischen Weltbild und
der Vorstellung von der bereits begonne-
nen Entscheidungsschlacht vollkommen
unterordnete, drehte sich alles nur noch
um den einen großen Widerspruch, den
zwischen Jehovas Organisation und den
von der „römisch-katholischen Hierar-
chie“ angeführten Organisationen Sa-
tans. Unter dieser Prämisse steigerten
sich die Verirrungen vollends. So hatten
nach Rutherfords Überzeugung „die Je-
suiten“ nicht nur den Nationalsozialis-
mus an die Macht gebracht, sondern zu
diesem Zweck auch den Kommunismus
gefördert, damit dieser als „Schreckge-
spenst“ Hitler die Massen zutreiben
konnte. Daß zur gleichen Zeit der NS-
Staat inzwischen auch in mannigfacher
Weise die Wirkungsmöglichkeiten der
katholischen Kirche beschränkte und
Priester ebenfalls wegen „Heimtücke“
vor die gleichen Sondergerichte wie die
Zeugen Jehovas stellte, hinderte Ruther-
ford nicht daran, die Hitler-Regierung „in
voller Übereinstimmung mit dem Vatikan
in Rom“96 zu sehen.
Das Handeln der Zeugen Jehovas unter
dem NS-Regime entzieht sich der her-
kömmlichen Kategorisierung. Denn sie
trafen bewußt die Entscheidung, sich
dem nationalsozialistischen Regime un-
ter dem Risiko ihres Lebens entgegenzu-
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stellen, und waren doch keine „Wider-
standskämpfer“. Mit ihrem Handeln
wollten sie kein „Fanal“ für andere set-
zen, sondern „Zeugnis“ für ihren Glau-
ben geben. Im eigenen Selbstverständnis
dokumentierten sich die Erfolge ihrer Ak-
tivitäten folglich nicht in der Untergra-
bung des Regimes, sondern in dem Er-
weis der Glaubenstreue. Das Bemühen,
ihren Glauben standhaft zu bewahren,
die ihnen auferlegte „Bewährungsprobe“
zu bestehen und sich somit als wahre
Zeugen ihres Gottes Jehova zu erweisen,
stand bei ihrem Tun deutlich im Vorder-
grund. Die aktive Verweigerung der Zeu-
gen Jehovas im „Dritten Reich“ ist cha-
rakterisiert durch Unerschrockenheit und
Standhaftigkeit, aber auch durch Glau-
bensgehorsam gegenüber der für sich die
Wahrheit beanspruchenden und Loya-
lität fordernden Organisation. In der zu
allen Opfern bereiten Haltung spiegelt
sich die Unbedingtheit des Anspruchs
wider, den die Zeugen Jehovas sich selbst
auferlegten und der ihnen um der Treue
zu den eigenen Glaubensprinzipien wil-
len Märtyrergesinnung abverlangte. Da
für sie die Unterwerfung „unter einen
Dämon“ gleichbedeutend mit der Ver-
wirkung des „wahren Lebens“ war, führ-
ten sie ihren Kampf mit äußerster Ent-
schiedenheit. Dabei muß auch bedacht
werden, daß die Zeugen Jehovas im Be-
wußtsein der eigenen Auserwähltheit
den Sieg Gottes über die satanischen
Mächte in der endzeitlichen Schlacht
von „Harmagedon“ unmittelbar vor Au-
gen hatten. Jene, die sich an der Schwelle
zum Gottesreich sahen und die ver-
heißene Auferweckung der Toten erwar-
teten, waren sich sicher, daß die Hingabe
ihres eigenen Lebens, die ihr Widerstand
ihnen notfalls abverlangte, nicht von lan-
ger Dauer sein würde. „Widerstand“ war
für sie ein Bekenntnisakt, ein Imperativ
des Glaubens. Die Zeugen Jehovas ha-

ben gezeigt, welche Kräfte der Glaube zu
mobilisieren vermag. Kräfte, die das NS-
Regime mit all seinen Machtmitteln nicht
brechen konnte.
Betrachtet man das opferreiche Marty-
rium der Zeugen Jehovas im „Dritten
Reich“ aus geschichtswissenschaftlicher
Perspektive, so muß man zu der Feststel-
lung gelangen: Widerstand gegen die
Diktatur aus antifaschistisch-demokrati-
scher Gesinnung leisteten sie nicht. Sie
stritten im Konflikt mit dem Regime für
ihre (eigene) Organisations- und Glau-
bensfreiheit, nicht aber für die Freiheit
(aller) in einem umfassenderen und poli-
tischen Sinne. In diesem Zusammenhang
gilt es auch, darauf hinzuweisen, daß die
Zeugen Jehovas sich nicht nur gegenüber
der nationalsozialistischen Gewaltherr-
schaft verweigerten und daß von ihnen
keineswegs ausschließlich der Nazi-Staat
als Instrument Satans angegriffen und de-
maskiert wurde. Die Verweigerung etwa
des Flaggengrußes, der (Zwangs-)Mit-
gliedschaft in politischen Organisationen
und insbesondere des Militärdienstes
brachte die Zeugen Jehovas auch in vie-
len anderen Staaten – und zu allen Zei-
ten – in Konfliktsituationen. Und unter
Berufung auf die von Rutherford ausge-
machte satanische Trias „Großkapital,
Politik und Kirchen“ sah die Wachtturm-
Gesellschaft in staatlichen Regierungen
generell Instrumente in der Hand des
Teufels, was die publizistischen Anfein-
dungen auch gegenüber nichtdiktatori-
schen Staaten erklärt. Dieses änderte sich
erst 1962, als die Watch Tower Society
den Rutherfordschen Obrigkeitsbegriff
aufgab und fortan die in Römer 13 ange-
sprochenen obrigkeitlichen Gewalten
wieder mit den weltlichen Regierungen
identifizierte und ihnen dadurch eine
gottgewollte Ordnungsfunktion in der
„alten Welt“ zusprach97.
Die couragierte Haltung der Zeugen Je-
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hovas im „Dritten Reich“ kann zwar Re-
spekt und Würdigung für sich beanspru-
chen, als Leitbild in einer demokratisch
verfaßten Gesellschaft eignet sie sich je-
doch nur bedingt. Ihr Handlungsmotiv
war die Loyalität zur Theokratie, nicht die
Wiedererlangung von Freiheit und De-
mokratie. Eine Vorbildfunktion im
pädagogischen Sinne kommt ihnen des-
halb nicht zu. Dieser Platz sollte Dietrich
Bonhoeffer, Mildred und Arvid Harnack,
Helmuth Hübener, Julius Leber, Max Jo-
sef Metzger, Carl von Ossietzky, Sophie
und Hans Scholl und ähnlichen Persön-
lichkeiten vorbehalten bleiben. Diese
Feststellung mindert aber nicht den Re-
spekt vor den im „Dritten Reich“ verfolg-
ten Zeugen Jehovas, denen ihr Gottes-
glaube und ihr Vertrauen auf die bibli-
schen Verheißungen die Kraft gaben, die
Ehrfurcht vor dem Leben auch in jener
Zeit zu wahren. Die Erkenntnis, daß ge-
rade jene „frömmelnden Fanatiker“ sich
konsequent dem verbrecherischen Re-
gime verweigert haben, währenddessen
andere – auch die meisten Christen –
dazu entweder nicht willens waren oder
die Kraft zum Widerstehen nicht fanden,
ist für viele ein irritierender und schwer
zu akzeptierender Gedanke. Nicht zu-
letzt um dieser „Provokation“ willen be-
dürfen aber auch jene, die aus guten
Gründen die Lehren der Zeugen Jehovas
ablehnen, der Erinnerung an das mutige
Zeugnis der Zeugen Jehovas in national-
sozialistischer Zeit.
Ich möchte schließen, indem ich zum
Ausgangspunkt meiner Betrachtungen
zurückkomme, zu den in großer Zahl
vorliegenden Zeugnissen ehemaliger
Mithäftlinge über die Bibelforscher. In
ihren Berichten wird immer wieder deut-
lich, wie sehr sie die Unbeugsamkeit der
Zeugen Jehovas beeindruckte, die unge-
achtet der Konsequenzen bei ihrer reli-
giösen Überzeugung blieben. Der Sozi-

aldemokrat Hans Flatterich urteilte in sei-
nen 1945 niedergeschriebenen Erinne-
rungen über die gemeinsame Haftzeit im
KZ Neuengamme: „Mit welch unglaubli-
cher Standhaftigkeit hatten diese Men-
schen Jahr um Jahr und die grausamsten
Mißhandlungen ertragen. Sie aber ver-
leugneten und verrieten ihre Idee nicht
und versuchten selbst hier im Lager im-
mer wieder andere Häftlinge für ihre Idee
zu gewinnen. Ich muß gestehen, daß mir
diese Leute unerhört viel Hochachtung
abgenötigt haben.“98 Neben Stimmen
der Bewunderung stehen aber auch sol-
che des Unverständnisses über den von
den Zeugen Jehovas an den Tag gelegten
Fanatismus. So befand der Buchenwald-
Häftling und Schriftsteller Ernst Wiechert:
„Doch lag begreiflicherweise keine bei-
spielgebende Kraft in der Starrheit dieser
Haltung, weil ihre Wurzeln in einen zu
dumpfen Boden reichten. Man konnte
sie alle achten, aber man mußte sie auch
alle bedauern.“99 Mit einem weiteren Ur-
teil eines Mitgefangenen soll dieser Bei-
trag beschlossen werden. Dr. Albert Roh-
mer, Chefarzt an der Medizinischen Fa-
kultät der Universität Straßburg und Häft-
ling des KZ Neuengamme, schrieb in sei-
nen 1947 veröffentlichten Erinnerungen:
„Für die SS waren solche Männer ver-
rückt, aber in Wöbbelin, als es keine
Nahrung mehr gab, taten sich unsere
acht Bibelforscher zusammen, um einen
Propheten-Text zu lesen: Diese Verrück-
ten repräsentierten die Ehre der Mensch-
lichkeit.“100
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beck und Schleswig-Holstein 1933–1945, Neu-
münster 1991, S. 285ff.

21 Vgl. Detlef Garbe, Kompromißlose Bekennerin-
nen. Selbstbehauptung und Verweigerung von Bi-
belforscherinnen, in: Christl Wickert (Hrsg.),
Frauen gegen die Diktatur – Widerstand und Ver-
folgung im nationalsozialistischen Deutschland,
Berlin 1995, S. 52–73.
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seitige DIN A3-Flugblatt ist in zahlreichen Aus-
stellungen, so etwa in der Gedenkstätte Deutscher
Widerstand in Berlin, dokumentiert. Ein Abdruck
findet sich in: Kuno Bludau, Gestapo geheim! Wi-
derstand und Verfolgung in Duisburg 1933–1945,
Bonn 1973, S. 289f.

23 Hanseatisches Sondergericht 11 Js. Sond. 173/ 38,
Urteil vom 11. 4. 1938, S. 19, Staatsanwaltschaft
beim Landgericht Hamburg, Rep. Nr. 1144/ 43.

24 Kardinal Faulhaber, Schreiben vom 5. 5. 1933,
Akten Deutscher Bischöfe (Anm. 17), S. 259. 

25 Denkschrift „Die Neuorganisation des Evangeli-
schen Volksbundes“ vom 24. 4. 1933, Die Evan-
gelische Landeskirche in Württemberg und der
Nationalsozialismus. Eine Dokumentation zum
Kirchenkampf. Von Gerhard Schäfer, Band 1: Um
das politische Engagement der Kirche 1932–
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26 Der Preußiche Minister des Innern, Verfügung
vom 24.6.1933, abgedruckt in: Garbe (Anm. 5), S.
100f.

27 Der Preußische Minister für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung, Schnellbrief vom 1. 6. 1933,
Evangelisches Zentralarchiv (Berlin), 7/Generalia
XII Nr. 161.

28 Württembergischer Staatsanzeiger, Nr. 139, 19. 6.
1933, zit. nach Materialdienst. (Hrsg.: Ev. Presse-
verband für Württemberg), Jg. 7 (1935), Sp. 72.

29 Niederschrift über die am 9. 6. 1933 im Ministe-
rium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung
abgehaltene Besprechung, Evangelisches Zentral-
archiv, 7/Generalia XII Nr. 161.

30 Das Evangelische Deutschland, Kirchliche Rund-
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gelischen Kirche, Nr. 37, 10. 9. 1933.

31 Evangelisches Zentralarchiv, 14/810.
32 Vgl. die betreffenden Vorgänge in Evangelisches

Zentralarchiv, 1/C3 Nr. 298ff, 14/810 und 811.
33 Besonders eilfertig boten die „Deutschen Chri-

sten“ den staatlichen Behörden ihre Hilfsdienste
an. Gemeinsam mit dem NS-Pfarrerbund forderte
die parteinahe Glaubensbewegung in einem
Schreiben vom 30. 6. 1933 ihre Kreisleiter auf,
„überall in ihren Bezirken das Treiben der Sekten
schärfstens zu beobachten und etwaige Verstöße
derselben gegen die neuen staatlichen Verord-
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genauen, einwandfreien Materials zu melden“.
Zit. nach: Die Evangelische Landeskirche in Würt-
temberg (Anm. 25), Band 2, S. 448f.

34 Vgl. Inge Marßolek/René Ott, Bremen im Dritten
Reich. Anpassung – Widerstand – Verfolgung,
Bremen 1986, S. 495, Anm. 105.

35 Bundesarchiv, R 60 II/33, Bl. 2–5.
36 Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen

Partei Deutschlands (Sopade) 1934–1940, Nach-
druck, Salzhausen/Frankfurt am Main 1980, Bd. 4
(1937), S. 501.

37 Karl Barth, Schreiben vom 2. 2. 1937, abgedruckt
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in: Franz Zürcher, Kreuzzug gegen das Christen-
tum. Moderne Christenverfolgung. Eine Doku-
mentensammlung, Zürich 1938, Bildteil nach S.
32.

38 Bei jüdischen Häftlingen wurde unter dem Winkel
ihrer Kategorie noch ein nach oben ausgerichtetes
gelbes Dreieck gelegt, so daß sich aus den beiden
Dreiecken zusammen ein Davidstern ergab. Die
Zahl der Bibelforscher-Häftlinge jüdischer Ab-
stammung (in den SS-Akten zumeist „Bibelfor-
scher, Jude“ genannt) war allerdings recht klein.
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willen verfolgt wurden, wurden von der SS als po-
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jahres mit seiner hohen Einberufungsquote. 
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Prinzipientreue und Gewissensgehorsam. Kriegs-
dienstverweigerung im „Dritten Reich“, in:
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210 (204f).

58 Zit. nach Helmut Gollwitzer/Käthe Kuhn/Rein-
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diese Handlungsweise innerhalb der Bibelfor-
schervereinigung nicht unumstritten war, wurden
gleichwohl jene, die untertauchten, von vielen
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60 „Beantwortung einiger Fragen. Mitteilungsblatt
der deutschen Verbreitungsstelle des
W[acht].T[urms].“, Juli 1942, Archiv d. Verf.

61 W.T.-Ausgabe: „Trost für die Verfolgten“, o. D.
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des Zweiten Weltkrieges in Großbritannien, Ka-
nada und den USA, in: Beiträge zur Geschichte
der Arbeiterbewegung, 37 (1995), Heft 3, S. 44–
54  (44).

63 Vgl. Detlef Garbe, Im Westen vergessen, im
Osten verschmäht. Verweigerung und Widerstand
der Zeugen Jehovas in der Geschichtsschreibung,
in: informationen – Zeitschrift des Studienkreises
Deutscher Widerstand, 22 (1997), Nr. 46, S. 27–
30.

64 Bemerkenswert ist, daß die Schlußfolgerungen
dieser Stasi-Dokumentation von allzu oberflächli-
chen Kritikern der Zeugen Jehovas auch in der
Bundesrepublik ungeprüft übernommen wurden,
vgl. z. B. Rolf Nobel, Falschspieler Gottes: Die
Wahrheit über Jehovas Zeugen, Hamburg 1985,
hier das „von Märtyrern und Verrätern“ über-
schriebene Kapitel, S. 196–199.

65 Manfred Gebhard (Hrsg.), Die Zeugen Jehovas.
Eine Dokumentation über die Wachtturmgesell-
schaft, Lizenzausgabe der 1970 im Urania-Verlag
Leipzig erschienenen Erstveröffentlichung,
Schwerte (Ruhr) 1971, S. 255. Eine eigentümliche
Kongruenz mit dem Stasi-Propagandawerk zeigt
in nicht wenigen Teilen das 1995 in der Reihe
„Pro Fide Catholica“ im Verlag Anton A. Schmidt
(Durach) erschienene Buch von Robin de Ruiter
„Die geheime Macht hinter den Zeugen Jehovas“.
Auch hier wird eine enge Verbindung zwischen
der Wachtturm-Gesellschaft und dem US State
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rufung auf die völkisch-antisemtischen Propagan-
daschriften der zwanziger und dreißiger Jahre wie
auch der DDR-Dokumentation von 1970/71 wer-
den die alten Verschwörungstheorien beschwo-
ren, denenzufolge die Zeugen Jehovas von der
„Freimauererei“ angeleitet werden und „im Dien-
ste des Zionismus“ stehen. De Ruiter nennt als Be-
leg für seine abstrusen Thesen die zum national-
sozialistischen Standardrepertoire gehörenden
„Protokolle der Weisen von Zion“. Vgl. dazu
auch Lutz Lemhöfer, Schwarz-braune Ver-
schwörungstheorien. Anmerkungen zum Pro-
gramm eines „frommen“ Szene-Verlags, in: Jahr-
buch für Antisemitismusforschung, 7 (1998), S.
322–331.

66 Vgl. Hans-Hermann Dirksen, Die Zeugen Jehovas
in der DDR, in: Hesse (Anm. 2), S. 256–276; so-
wie Detlef Garbe, Gesellschaftliches Desinter-
esse, staatliche Desinformation, erneute Verfol-
gung und nun Instrumentalisierung der Ge-
schichte? Überlegungen zur späten Aufarbeitung
des Verfolgungsschicksals der Zeugen Jehovas, in:
Hesse (Anm. 2), S. 302–317 (306ff).

67 Vgl. auch Hellmund (Anm. 3), S. 397. Dem Ap-
pell Hellmunds, der 1971 eine theologische Pro-
motion über die Geschichte der Zeugen Jehovas
vorlegte, ist beizupflichten: „Die Leitende Körper-
schaft der Zeugen Jehovas ist aufgefordert, 60 bis
70 Jahre nach den Ereignissen ihre Archive in
New York zu öffnen und ihre Protokolle und Ak-

ten der historischen Forschung zugänglich zu ma-
chen“ (ebd., S. 401).

68 Eine gewisse Öffnung der Wachtturm-Gesell-
schaft ist in den letzten Jahren auch im Blick auf
einige andere Fragen feststellbar. So ist es seit Mai
1996 in das Ermessen der einzelnen Gläubigen
gestellt, ob sie Zivildienst ableisten, was zuvor
aufgrund des Zusammenhangs mit der Wehr-
pflicht als Verstoß gegen das christliche Neutra-
litätsgebot galt.

69 Vgl. Garbe (Anm. 5), S. 38, Anm. 117; Hellmund
(Anm. 3), S. 397.

70 Vgl. Wolfram Slupina, Bilanz der Veranstaltungs-
reihe „Standhaft trotz Verfolgung“ 1996–1998 in
Deutschland, in: Hesse (Anm. 2), S. 410–419.

71 Eine Tagungsdokumentation erschien im März
1998 im Klartext-Verlag, vgl. Kreismuseum We-
welsburg (Anm. 2).

72 Vgl. Anerkennungsverfahren der Religionsge-
meinschaft der Zeugen Jehovas in Deutschland
1990–1997, Hrsg.: Religionsgemeinschaft der
Zeugen Jehovas in Deutschland, Selters/Taunus
1997.

73 Zwar verneinten beide Gerichte die von der Reli-
gionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas vorgetra-
gene Rechtsauffassung, daß diese nach ihrer Wie-
derzulassung in der DDR den Körperschaftsstatus
noch mit Inkrafttreten des Kirchensteuergesetzes
der DDR am 29. September 1990 bereits erlangt
habe. Die Religionsgemeinschaft könne jedoch
„vom beklagten Land Berlin verlangen […], daß
ihr diese Rechtsstellung verliehen wird“ (Oberver-
waltungsgericht Berlin, Urteil vom 14.12.1995,
Az. OVG 5 B 20.94, S. 14).

74 Jahrzehnte hindurch verkündete die Wachtturm-
Gesellschaft unter Berufung auf die im 24. Kapitel
des Matthäus-Evangeliums, Vers 34, überlieferte
Prophezeiung Jesu, wonach „für diese böse Welt
… das Ende kommen [werde], ehe alle, die zu
dieser Generation gehören, gestorben seien“, daß
es „bis zu dem vorhergesagten Ende nicht mehr
viele Jahre sein können“ („Erwachet!“, 8. 4. 1969,
S. 13f). Mit zunehmender Distanz zu dem Datum
1914, dem Jahr, an dem laut Lehre der Zeugen Je-
hovas Christus seine Regentschaft angetreten hat,
und dem unausweislichen, altersbedingten Rück-
gang der „Generation von 1914“ wurde eine Än-
derung schließlich überfällig.

75 Vgl. die Veränderung im Impressum der Halbmo-
natsschrift „Erwachet!“; die alte Fassung mit dem
Verweis auf die Generation von 1914 wurde letzt-
malig in der Ausgabe vom 22. 10. 1995 abge-
druckt; siehe dazu auch die flankierenden Artikel
im „Wachtturm“ vom 1. 11. 1995.

76 Presseerklärung des Informationsdienstes der Zeu-
gen Jehovas vom 6. 11. 1996, S. 3f.

77 Wolfram Slupina, Verfolgt und fast vergessen, in:
Hesse (Anm. 2); die Zitate sind den Seiten 323,
320 und 330 entnommen.

78 Bekanntlich sind Haltungen kompromißloser Ent-
schlossenheit, die kein Risiko scheuen und nicht
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nach den Erfolgsaussichten fragen, in der Regel
nur bei kleinen Überzeugungsgemeinschaften zu
finden. Die Evangelische und die Katholische Kir-
che, die als gesellschaftliche Großorganisationen
viel stärker mit dem Empfinden in der Bevölke-
rung verbunden waren, repräsentierten in ihren
eigenen Reihen ein weites Spektrum durchaus un-
terschiedlicher Positionen. Auch war das Verhält-
nis der Kirchen zum NS-Regime einem mehrfa-
chen zeitlichen Wechsel unterworfen: Während
1933 die Mehrheit der Protestanten und nach Ab-
schluß des Reichskonkordats mit dem Vatikan
wohl auch der Katholiken den neuen nationalso-
zialistischen Staat mit seinem Bekenntnis zum
„positiven Christentum“ (NSDAP-Parteipro-
gramm) begrüßten, organisierte sich Mitte der
dreißiger Jahre in den Kirchen ein starker Wider-
stand gegen die neuheidnischen Strömungen und
die zunehmende Kirchenfeindlichkeit des Regi-
mes. Nach dem Kriegsausbruch herrschte weitge-
hend „Burgfrieden“; nach den Kriegserfolgen
1939/40 stimmten große Teile der Kirchen sogar
wieder ähnliche Lobeshymnen auf den „Führer“
an wie 1933. Mit der Kriegswende nahmen dann
erneut die oppositionellen Stimmen zu; in Predig-
ten wurden vielfach die alliierten Bombenangriffe
als „Strafgericht Gottes“ gewertet. Insgesamt gese-
hen verweigerten sich die Kirchenchristen aber
bis auf wenige Ausnahmen dem Regime nicht. Es
überrascht deshalb nicht, daß die Wachtturm-Ge-
sellschaft in ihren Schriften und ihrer Verkündi-
gung immer wieder den Opfergang ihrer eigenen
Gruppe in bezug zum „Versagen“ der Großkir-
chen setzt und dies als Beleg für den „richtigen“
und den „falschen“ Glauben wertet.

79 „Erwachet!“, 22. 8. 1995, S. 15.
80 Vgl. Friedrich Baumgärtel, Wider die Kirchen-

kampf-Legenden, Neuendettelsau 1958.
81 James Pellechia, Erziehung zur Toleranz: Eine

Fallstudie, in: Hesse (Anm. 2), S. 420–424; vgl.
auch den Beitrag des gleichen Autors in: Kreismu-
seum Wewelsburg (Anm. 2), S. 11f.

82 Wenngleich Rutherford 1931 gegenüber seiner
früheren „prozionistischen“ Sichtweise eine Neu-
bewertung des Judentums vorgenommen hatte,
derzufolge die biblischen Zionsprophezeiungen
nicht dem „alten Bundesvolk“, den Juden, son-
dern „Gottes neuem Bundesvolk“, den Zeugen Je-
hovas, gelten, und im Anschluß daran in den Ver-
öffentlichungen der Zeugen Jehovas ein gewisser
Antijudaismus Einzug hielt, so hatte diese Ausein-
andersetzung doch rein religiösen Charakter. Als
Beleg sei etwa auf Rutherfords Auffassung verwie-
sen, Jehova werde den Juden, obgleich sie – „be-
sonders zur Zeit ihres Bundes“ – „untreu“ gewe-
sen seien, „Gnade erweisen“ und ihnen im Mil-
lennium Gelegenheit geben, „mit ihm vollständig
versöhnt zu werden“ (Rutherford, Rechtfertigung,
3. Band, S. 288). Die gelegentlich in der Literatur
zu findende Feststellung, die Zeugen Jehovas
seien Vertreter eines „klaren Antisemitismus“

(Penton, Story, S. 42; „outright anti-Semitism“) ge-
wesen, verkennt den Charakter der Auseinander-
setzung, die zwar nicht frei von Polemik und ver-
balen Entgleisungen war, sich aber gleichwohl
nicht unter dem Rassenhaß implizierenden Begriff
„Antisemitismus“ subsumieren läßt. 

83 Manfred Koch, Die kleinen Glaubensgemein-
schaften, in: Erich Matthias/Hermann Weber
(Hrsg.), Widerstand gegen den Nationalsozialis-
mus in Mannheim, Mannheim 1984, S. 415–434
(418); ders., Julius Engelhard. Drucker, Kurier und
Organisator der Zeugen Jehovas, in: Michael
Bosch/Wolfgang Niess (Hrsg.), Der Widerstand im
deutschen Südwesten, Stuttgart 1984, S. 95–103
(99).

84 Horst Knaut, Propheten der Angst. Berichte zu
psychopathologischen Trends der Gegenwart.
Eine kritische Analyse, Percha/Kempfenhausen
1975, S. 128.

85 Nobel (Anm. 64), S. 71.
86 „Der Wachtturm“, 1. 7. 1961.
87 Jehovas Zeugen begegnen mutig der Bedrohung

durch den Nationalsozialismus, in: „Erwachet!“,
8.7.1998, S. 10–14 (14).

88 So die Formulierung von Watch Tower-Präsident
Rutherford in seinem 1937 veröffentlichten Buch:
Feinde. Der Beweis, der deutlich alle Feinde
kenntlich macht, ihre Handlungsmethoden bloß-
stellt und den gerechtigkeitsliebenden Menschen
den Weg zum völligen Schutz zeigt, Hrsg.: Watch
Tower Bible and Tract Society, Bern 1937, S. 71.

89 In der Frage der von den Gläubigen geforderten
Gehorsamspflicht sind noch keine Anzeichen ei-
ner Öffnung erkennbar. Die Zeugen Jehovas wer-
den immer noch auf eine unbedingte und unhin-
terfragte Loyalität gegenüber der Leitenden Kör-
perschaft verpflichtet. Dies gilt auch für Fälle, in
denen etwas im Augenblick nicht verständlich er-
scheint oder in denen man nicht mit der Leitung
übereinstimmt. Für diese Fälle empfiehlt der
„Wachtturm“: „Loyalität schließt somit ein, die
Veröffentlichung von weiterem Verständnis durch
den treuen und verständigen Sklaven geduldig ab-
zuwarten.“ („Der Wachtturm“, 15. 3. 1996, S.
15 f).

90 „Der Spiegel“, Nr. 30, 19. 7. 61, S. 38f.
91 Vgl. Garbe (Anm. 5), S. 300f. 
92 Gebhard (Anm. 65), S. 182.
93 Erich Frost, Schreiben vom 15. 7. 1969 an die La-

gergemeinschaft Neuengamme; Forschungsstelle
für Zeitgeschichte, Nachlaß Hans Schwarz, 13-7-
04. Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, daß es
bei der Auswertung von Verhörprotokollen der
Gestapo besonderer quellenkritischer Sorgfalt be-
darf. Derartige Protokolle sind keine verläßliche
Quelle, die den tatsächlichen Gesprächsverlauf
zutreffend nachzeichnen. Bei den Verhören kam
das ganze Instrumentarium der Gestapo zum Ein-
satz: Täuschung, psychische Zermürbung und
physische Gewalt.

94 Für sich persönlich hat Dietrich Hellmund,
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langjähriger Vorsitzender des Ausschusses für
Weltanschauungsfragen der Nordelbischen Kir-
che, jüngst ein Wort des Bedauerns ausgespro-
chen, dem ich ich mich gern anschließen möchte:
„In dieser schnell entstandenen Kampfsituation
gegen die Zeugen Jehovas ist danach auch von
kirchlicher Seite vieles gesagt und geschrieben
worden, was nur zu bedauern ist. Zum polemi-
schen Schrifttum der Wachtturm-Gesellschaft will
ich nichts weiter sagen, auch nicht zu den
Schmähschriften staatlicher oder weltanschauli-
cher Autoren. Aber zum kirchlichen Schrifttum
dieser Art (es gibt Gott sei Dank nicht nur solche
Abhandlungen) will ich etwas sagen: Ich kann
mich dafür nicht entschuldigen, weil ich diese
Untaten nicht geschrieben habe. Aber ich darf Ih-
nen sagen: Ich schäme mich zutiefst dieser Äuße-
rungen.“ Hellmund (Anm. 3), S. 398.

95 Vgl. dazu näher den Beitrag von Hans-Jürgen
Twisselmann in diesem Heft.

96 Rutherford, Joseph Franklin, Feinde. Der Beweis,
der deutlich alle Feinde kenntlich macht, ihre
Handlungsmethoden bloßstellt und den gerech-

tigkeitsliebenden Menschen den Weg zum völli-
gen Schutz zeigt, Hrsg.: Watch Tower Bible and
Tract Society, Bern 1937, S. 161.

97 Ende 1962 kehrte die Watch Tower Society zur
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I. Grundsätzliches

Wir haben es bei Jehovas Zeugen mit ei-
ner Laienbewegung zu tun. So etwas wie
eine „Ethik des Politischen“ oder eine
„Theologie des Staatswesens“ zu formu-
lieren, lag ihnen völlig fern. Nicht, daß
sie am Lehrmäßigen nicht interessiert
wären – ihre Verlagsgesellschaft hat seit
ihrer Gründung 1881 eine Flut von
Büchern und Broschüren lehrhaften
Inhalts in Millionenauflagen veröffent-
licht! –, aber der Bereich des Politischen
war nie ihr eigentliches Thema. Er geriet
allerdings im Laufe ihrer Geschichte zu-
nehmend in die Abhängigkeit von dog-
matischen oder apokalyptisch-spekulati-
ven Vorentscheidungen und wurde nach
1945 auf bloße praktische Fragen redu-
ziert, zum Beispiel, ob ein Zeuge Jehovas
zur Wahl gehen dürfe, Militär- oder Zivil-
dienst leisten und ein politisches Amt in-
nehaben könne. 
Insofern ist für die vorliegenden Aus-
führungen die Richtung in etwa vorgege-
ben. Weil es eine für alle Zeit gültige
Staatslehre der Zeugen Jehovas (ZJ) nicht
gibt, fragen wir zunächst, wie Menschen
aus ihren Reihen dem Staat gegenüber
eingestellt sind und wie sie sich nach den
neuesten Direktiven ihrer Organisation
in den genannten praktischen Fragen ver-
halten sollen. Wir verfolgen anhand ihrer
offiziellen Literatur aus den letzten Jahr-
zehnten sich abzeichnende Tendenzen,
gehen in einer kurzen Darstellung auf die
geschichtliche Entwicklung ihrer – im-
mer wieder geänderten – Staatsauffas-
sung ein und schließen mit einem Blick

auf die gegenwärtige Politik ihrer
Führung. Letztere ist in hohem Maße be-
stimmt von den Bemühungen der Zeu-
gen Jehovas, auf dem Rechtswege für
ihre Religionsgemeinschaft in Deutsch-
land des Statuts einer „Körperschaft des
öffentlichen Rechts“ (K.d.ö.R.) zu er-
kämpfen. 

II. Widersprüchliche Auskunft

Wer Gelegenheit hat, Zeugen Jehovas
unterschiedlicher Nationalität und sozia-
ler Herkunft nach ihrer Einstellung zum
Staat zu befragen, wird in doppelter Hin-
sicht überrascht sein: Ihre Auskunft ist
weitgehend einheitlich, aber in sich wi-
derspruchsvoll. Bei einem längeren Ge-
spräch stellt sich bald heraus, daß die
zunächst verblüffende Einheitlichkeit der
Antworten ihren Grund hat in der Abhän-
gigkeit von ihrer Führung. Was der ein-
zelne Zeuge vertritt, ist somit in aller Re-
gel ein getreues Spiegelbild dessen, was
die amerikanischen WATCHTOWER
BIBLE AND TRACT SOCIETY – kurz
Wachtturm-Gesellschaft (WTG) genannt –
ihn durch ihr Schrifttum gelehrt und in
den örtlichen Zeugen-Versammlungen
und auf Kongressen vermittelt hat. Es
wirkt deshalb bisweilen formelhaft und
„einstudiert“. 
Widersprüchlich erscheinen die Antwor-
ten auf die Frage nach dem Staatsver-
ständnis der Zeugen Jehovas insofern: ei-
nerseits versichern die Befragten, sie hät-
ten eine absolut positive Einstellung zum
Staat; andererseits sprechen sie von der
Politik (und denen, die sie betreiben) in
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einer Weise, als handelte es sich dabei
um ein Vergehen gegen Gott und den
biblisch-christlichen Glauben. Kein
Wunder, denn nach den internen Richtli-
nien der Wachtturm-Gesellschaft gelten
politische Aktivitäten jeder Art – von der
Ausübung des Wahlrechts bei Kommu-
nal-, Kreistags-, Landtags- oder Bundes-
tagswahlen angefangen, bis hin zur
Übernahme eines politischen Amtes – als
„Tätigkeiten, durch die die Neutralität
verletzt wird“1. Sie werden in einem
Atemzug genannt mit dem verpönten
„Feiern eines Festes der falschen Reli-
gion“, mit dem „Verursachen von Spal-
tungen“, dem Ausüben von Spiritismus,
ja, mit Diebstahl, Betrug und zügellosem
Wandel und unter der Überschrift „Ab-
fall, Abtrünnigkeit“ subsumiert.2 Von de-
nen, die im genannten Sinne das Gebot
der „Neutralität“ verletzen, heißt es:
„Wenn jemand einen Lauf einschlägt,
der im Widerspruch zur neutralen Hal-
tung der Christenversammlung steht, ist
die Versammlung gezwungen, ihn als je-
mand zu betrachten, der sich dafür ent-
schieden hat, sich von uns zu
trennen…“3 Mit anderen Worten: Sie
„sollten genauso betrachtet und genauso
behandelt werden wie Ausgeschlos-
sene“4. Das bedeutet, daß die Zeugen sie
nicht einmal grüßen und nicht ins Haus
aufnehmen dürfen. 
Bedenkt man weiter, daß die „Abtrünni-
gen“ nach offizieller WTG-Lehre als
„verflucht“ gelten und als solche, die
„von allem künftigen Leben abgeschnit-
ten“ werden5, so wirken die starken emo-
tionalen Vorbehalte des einzelnen Zeu-
gen gegenüber dem ganzen Bereich Staat
und Politik begreiflich. Sie stehen einer
sachgerechten Staatsauffassung und je-
dem positiven Demokratieverständnis je-
doch hindernd im Wege. Die Zeugen Je-
hovas bemerken infolgedessen nicht ein-
mal mehr, daß sie durch die Weigerung,

von  ihrem Wahlrecht Gebrauch zu ma-
chen, sich der Möglichkeit begeben,
konstruktiv auf Zusammensetzung und
Arbeit von Parlamenten und Regierungen
Einfluß zu nehmen und so ihre erklärte
„positive Einstellung zum Staat“ zu be-
weisen! Stattdessen stellen sie diese
durch ihre Verweigerungshaltung in
Frage und provozieren in der Öffentlich-
keit den Verdacht, die in den letzten Jah-
ren verstärkte Betonung ihrer „positiven“
Einstellung könnte – wie andere Maß-
nahmen auch – in engem Zusammen-
hang stehen mit einer Reihe von Prozes-
sen, die ihre Religionsgemeinschaft seit
der „Wende“ in Deutschland führt, um
den Status einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts zu erlangen. Einige dieser
Maßnahmen verdienen besondere Be-
achtung.

III. Kurskorrekturen in praktischen
Fragen

1. Seit Mai 1996 hat die WTG erstmals
den Zivildienst für Zeugen Jehovas „frei-
gegeben“. Bisher galt auch er als Verstoß
gegen das „Neutralitätsprinzip“ und
wurde entsprechend bestraft. Als das
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
sich mit der Frage der Verleihung der Kör-
perschaftsrechte an die Zeugen Jehovas
auseinanderzusetzen hatte, lag ihm ein
Gutachten von Prof. Dr. jur. Christoph
Link vor, dem das Gericht offenbar in ho-
hem Maße gefolgt ist. Darin wird zu
Recht die Frage aufgeworfen, inwiefern
denn angesichts dieses Sachverhalts
überhaupt noch von einer Gewissensent-
scheidung im Sinne des Grundgesetzes
und der nachfolgenden diesbezüglichen
Gesetzgebung gesprochen werden
könne: „so stellt sich auch hier die Frage
der sanktionierten Fremdbestimmung
des Gewissens durch die Wachtturmge-
sellschaft, die es eben nicht in das Ge-
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wissen des einzelnen Mitglieds stellt, ob
er sich einer zentralen staatsbürgerlichen
Pflicht entziehen will“.6

Die Führung der Zeugen und ihre Juri-
sten haben offenbar Konflikte dieser Art
auf sich zukommen sehen und nach der
Devise gehandelt: „Savoir à prévoir, pré-
voir à prévenir“7: Auf Ältestenschulungs-
veranstaltungen, zum Beispiel der in Ber-
lin im Oktober 1993, wurde durch einen
Sprecher ihrer Rechtsabteilung, Uwe
Herrmann, verkündet: „Die Wahrung der
christlichen Neutralität ist eine Angele-
genheit, die jeden Zeugen Jehovas per-
sönlich mit seinem biblisch geschulten
Gewissen berührt“, speziell im Hinblick
auf die Entscheidung des einzelnen in
der Zivildienstfrage. Deswegen hätten in
der Vergangenheit „andere Diener Got-
tes, ebenso wie die [Wachtturm-Gesell-
schaft] sich jeder Stellungnahme enthal-
ten“.8 Als ob die Wachtturm-Gesellschaft
nie erklärt hätte: „Christen sind nicht be-
reit, einen solchen Dienst zu leisten, weil
in Gottes Wort gesagt wird: ‚Ihr seid um
einen Preis erkauft worden; werdet nicht
mehr Sklaven der Menschen‘ (1. Kor.
7,23). Der Christ verweigert auch den Zi-
vildienst, der als Ersatz für den Militär-
dienst gilt.“ Er würde sonst „ein Teil der
Welt werden“.9

Nun aber hat die Wachtturm-Gesellschaft
das Ruder herumgeworfen und ihren
Zeugen die Ableistung des Zivildienstes
erlaubt, genauer, ihr Ja oder Nein zum Zi-
vildienst der „persönlichen Gewissens-
entscheidung“ überlassen. Der Betroffene
müsse zunächst einmal „eine Reihe bibli-
scher Grundsätze im Sinn behalten“, wo-
bei als erstes genannt wird: Christen müß-
ten „Regierungen … gehorsam, bereit für
jedes gute Werk und vernünftig sein…“
(Titus 3,1.2) Nach Aufzählung weiterer zu
bedenkender Punkte stellt der „Wacht-
turm“ dann die rhetorische Frage: „Was
wäre, wenn die ehrliche Beantwortung

dieser Fragen einen Christen zu dem
Schluß kommen ließe, der zivile Dienst
sei ein ,gutes Werk‘, etwas, was er im Ge-
horsam gegenüber der Obrigkeit aus-
führen kann? Das wäre seine Entschei-
dung vor Jehova.“ Anschließend wendet
er sich an die von der WTG ernannten
Ältesten: Sie „sollten, wie alle anderen
auch, das Gewissen des Bruders voll und
ganz respektieren und ihn weiterhin als
Christen betrachten, der in gutem Ruf
steht. Sollte ein Christ dagegen das Emp-
finden haben, diesen zivilen Dienst nicht
leisten zu können, sollte auch seine
Haltung respektiert werden. Dadurch
ändert sich nichts an seinem guten Ruf,
und er sollte liebevolle Unterstützung er-
halten.“10 Unter Bezugnahme auf diese
„Wachtturm“-Ausgabe wird die neue
Sicht der Dinge in einem „Brief an alle Äl-
testenschaften“ vom 18. 3. 1996 damit
begründet, „daß die leitende Körper-
schaft nach sorgfältiger Prüfung und Ab-
wägung biblischer Grundsätze und ge-
schichtlicher Berichte zu einer erweiter-
ten Erklärung von Römer 13 gekommen
ist. Dadurch gewinnen wir eine erwei-
terte Erkenntnis zu gewissen Pflichten
dem Staat gegenüber, die sich auch auf
den Zivildienst und andere zivile Dienste,
die von jungen Brüdern gefordert werden
mögen, erstrecken kann.“ Anschließend
wird in diesem Schreiben wieder sugge-
riert, Jehovas Zeugen hätten immer schon
aufgrund individueller Gewissensent-
scheidung handeln können: Es hat „sich
grundsätzlich nichts daran geändert…,
daß jeder … gemäß seinem eigenen Ge-
wissen seine persönliche Entscheidung
treffen muß…“ Kein Wort davon, daß bis
zum Erscheinen der „Wachtturm“-Aus-
gabe vom 1. Mai 1996 ungezählte Zeu-
gen Jehovas gemaßregelt und wie Ausge-
schlossene behandelt wurden, weil sie
sich für die Ableistung des Zivildienstes
entschieden hatten!
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Viele andere aber hatten – angesichts der
rigiden Strafandrohungen für Zeit und
Ewigkeit – es vorgezogen, ins Gefängnis
zu gehen! Nach den auf dem Bun-
deskongreß der „Internationale der
Kriegsdienstgegner“ 1967 in Hannover
bekanntgegebenen Fakten haben allein
„in den letzten eineinhalb Jahren [davor]
… 476 Kriegsdienstverweigerer auch den
Ersatzdienst verweigert. Von ihnen
gehörten 97 Prozent, also rund 460, den
Zeugen Jehovas an.“ Einige von ihnen
wurden wiederholt wegen des gleichen
Delikts zu Freiheitsstrafen verurteilt; ein
Münchener Zeuge Jehovas sogar vier-
mal!11

An diese Fakten scheint die Wachtturm-
Gesellschaft sich heute nicht gern zu er-
innern, wenn sie – im Kampf um die Kör-
perschaftsrechte – in der oben beschrie-
benen Weise ihre positive Einstellung
zum Staat unter Beweis zu stellen sucht.
Daß Anerkennung als K.d.ö.R. Ziel ihrer
geänderten Politik ist, zeigt die Tatsache,
daß sie diese nicht nur im „Wachtturm“
und in ihrem Brief an die Ältesten dar-
stellte, sondern sich über den „Informati-
onsdienst der Zeugen Jehovas“ auch mit
einer Pressemitteilung an die Medien
wandte. Unter der Überschrift „Jehovas
Zeugen erklären ihr Verhältnis zum
Staat“ wird die („Kirchenvertretern und
Sektenbeauftragten“ zugeschriebene)
„Behauptung, Jehovas Zeugen seien
staatsfeindlich, … von ihnen entschieden
zurückgewiesen. Jehovas Zeugen unter-
stützen den Staat und seine Vertreter und
sind als gesetzestreue Bürger bekannt.“
Zwar seien sie politisch (und militärisch)
„neutral“, so daß sie nicht bereit seien, in
den Streitkräften den Dienst mit oder
ohne Waffe zu leisten; in der Frage je-
doch, „ob ein Zeuge Jehovas gemäß sei-
nem Gewissen nichtmilitärische zivile
Dienste leisten kann“, lautet die Antwort:
„Vorausgesetzt, es besteht kein Wider-

spruch zu Gottes allem übergeordneten
Gesetz, sollte ein Zeuge Jehovas seine ei-
gene Entscheidung treffen, wenn der
Staat von ihm verlangt, zivile Dienste
auszuführen.“ In diesem Zusammenhang
werden „Arbeiten im Krankenhaus, Al-
tenheim oder für das Allgemeinwohl“ ge-
nannt. Unerwähnt bleibt, daß für Zeugen
Jehovas die Ableistung des Zivildienstes
zum erstenmal keine Sanktionen nach
sich zieht.
In diesem Zusammenhang sei eine wei-
tere Änderung in Fragen der politischen
Ethik genannt: 
2. Wie in Versammlungen der Zeugen Je-
hovas mitgeteilt wurde, will die Wacht-
turm-Gesellschaft es künftig auch „dem
Gewissen des einzelnen“ überlassen, ob
er an demokratischen, jedoch nicht-poli-
tischen Wahlen teilnehmen will. Als Bei-
spiele wurden genannt: Wahl eines Klas-
sensprechers, eines Schulelternbeirates,
Betriebs- oder Personalratswahlen,
Wahlen für den Vorstand einer Gewerk-
schaft und dergleichen mehr. Es gibt je-
doch schon jetzt Anzeichen dafür, daß
die WTG künftig darüber hinaus auch
politische Wahlen und den Empfang ei-
ner Bluttransfusion zur persönlichen Ent-
scheidung freigeben wird: In Frankreich
ließ sie in den Zeugen-Versammlungen
bekanntgeben, es sei jedem einzelnen
überlassen, ob er sich an politischen
Wahlen beteiligen könne. Die „Christli-
che Vereinigung der Zeugen Jehovas in
Bulgarien“ hat mit der Europäischen
Kommission für Menschenrechte verein-
bart, daß ihre Mitglieder im Hinblick auf
Bluttransfusionen „die freie Wahl haben
sollen, ohne daß Kontrolle oder Sanktio-
nen … stattfinden“.

IV. Ziel und Risiken der Änderungen

Was immer die Wachtturm-Gesellschaft
schon an Veränderungen auf dem Gebiet
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der politischen Ethik vorgenommen hat
und – möglicherweise – noch vorneh-
men wird: Es geht ihr im internationalen
Bereich um Verbesserung ihres Images;
in Österreich um staatliche und gesell-
schaftliche Anerkennung; in bezug auf
unser Land rechnet sie sich vermehrte
Chancen aus, daß das von der „Reli-
gionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas in
Deutschland“ angerufene Bundesverfas-
sungsgericht dieser endlich die Körper-
schaftsrechte zuerkennt, die ihr das Bun-
desverwaltungsgericht in Berlin in sei-
nem Urteil vom 26. 6. 1997 verweigert
hatte. Für die Urteilsbegründung spielte
das bisherige Nein der Zeugen Jehovas
zu demokratischen Wahlen und die da-
durch ausgelösten Zweifel an ihrer „für
eine dauerhafte Zusammenarbeit uner-
läßliche Loyalität“ dem Staat gegenüber
eine entscheidende Rolle. Denn, so die
Urteilsbegründung: „Mit diesem für alle
Mitglieder geltenden Verbot der Wahl-
teilnahme setze sich die Religionsge-
meinschaft in Widerspruch zu dem für
die staatliche Ordnung im Bund und in
den Ländern konstitutiven Demokratie-
prinzip. Denn die für das staatliche Han-
deln benötigte demokratische Legitima-
tion werde dem Staat im System der re-
präsentativ-parlamentarischen Demokra-
tie vor allem durch die Wahlen zum Par-
lament vermittelt. Diese nicht nur staats-
politisch, sondern zugleich auch verfas-
sungsrechtlich zentrale Bedeutung der
Parlamentswahlen werde von der Kläge-
rin mißachtet.“12 Kommt aber im Kampf
um die Körperschaftsrechte, der jetzt in
seine „heiße Phase“ eingetreten ist, in-
dem er vor das Bundesverfassungsgericht
getragen wurde, dem Verbot der Wahl-
teilnahme eine so entscheidende Bedeu-
tung zu, so sieht sich die WTG unter Zug-
zwang: Sie muß ja nun versuchen, das
bisherige Verbot zumindest so weit zu
lockern, daß seine künftige gänzliche

Aufhebung dem Gericht möglich er-
scheint. Das Problem liegt für sie vor al-
lem darin: Wie weit kann sie dabei ge-
hen, ohne ihren Zeugen Jehovas gegen-
über unglaubwürdig zu werden!
In dem oben zitierten Abschnitt aus dem
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist
von einer „dauerhaften Zusammenar-
beit“ und der dafür notwendigen „uner-
läßlichen Loyalität“ die Rede, die von ei-
ner Körperschaft des öffentlichen Rechts
zu erwarten sind. Gerade diese Zusam-
menarbeit aber hat die Wachtturm-Ge-
sellschaft, solange sie besteht, den Kir-
chen der Christenheit als die Ursünde,
als Abfall von Gott angekreidet und sie
deswegen der „Hure Babylon“ zugerech-
net, von der die Johannesapokalypse
spricht. Kann die Gesellschaft nun selber
zu einer solchen dauerhaften Zusam-
menarbeit bereit sein, ohne daß die von
ihr während Jahrzehnten über die „ab-
trünnige Christenheit“ ausgesprochenen
Verurteilungen wie ein Bumerang auf sie
selbst zurückfallen?
Erschwerend kommt hinzu, daß sie – zu-
mindest seit 1917, dem Jahr des Amtsan-
tritts ihres zweiten Präsidenten, J. F.
Rutherford – in einem heute kaum vor-
stellbaren Ausmaße die Regierungen,
Staatsmänner und Politiker pauschal und
buchstäblich verteufelt hat. Wenn die-
selbe Gesellschaft heute Bereitschaft zur
Zusammenarbeit und Loyalität diesen
„weltlichen Regierungen“ gegenüber
zeigt, riskiert sie in ihren eigenen Reihen
einen Sturm der Entrüstung, möglicher-
weise sogar eine Spaltung. Schon nach
Bekanntwerden ihres ersten Prozesses
um die Erlangung der Körperschafts-
rechte bekannten altgediente Zeugen Je-
hovas: „Wenn es dazu wirklich kommt,
daß die Gesellschaft mit dem unter Sa-
tans Herrschaft stehenden Staat gemein-
same Sache macht, werde ich mich von
ihr trennen!“ Reaktionen dieser Art wer-
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den begreiflich angesichts dessen, was
man die Zeugen noch in den letzen Jahr-
zehnten gelehrt hat. 

V. Die Zeugen-Jehovas-Literatur zu
ihrem geltenden Staatsverständnis

Es darf nicht übersehen werden, daß die
Verteufelung des Staates durch die Zeu-
gen Jehovas nicht nur eine Sache der Ver-
gangenheit ist. Noch in ihren Publikatio-
nen der achtziger Jahre, kann man Sätze
lesen wie diese: „Die politischen Sy-
steme bilden einen weiteren wichtigen
Bestandteil der Welt Satans. [Sie] werden
in der Bibel als Tiere dargestellt (Daniel
7,1–8,17,23). Daß diese tierähnlichen
Regierungen ihre Macht von Satan erhal-
ten, geht aus einer Vision des Apostels Jo-
hannes hervor: ‚Ich sah aus dem Meer
ein wildes Tier mit zehn Hörnern und sie-
ben Köpfen aufsteigen… Und der Dra-
che gab dem Tier seine Macht‘ (Offenba-
rung 13,1,2; 12.9)…“13 In einer ihrer
Auslegungen der Johannesoffenbarung
heißt es in einem ähnlichen Zusammen-
hang unter der signifikanten Überschrift
„Mit zwei wilden Tieren kämpfen“:
„Demnach betrachtet der Autor der inspi-
rierten Heiligen Schrift die politischen
Mächte der Erde offensichtlich als Tiere.
Als was für Tiere? Ein Kommentator nennt
das wilde Tier aus Offenbarung 13: 1,2
ein ‚Untier‘ und fügt hinzu: ‚Man ist sich
allgemein darin einig, daß θηρι′ον (the-
rion, das griechische Wort für ‚Tier‘) zu-
sätzliche Bedeutungen hat, wie grausam,
zerstörend, schrecklich, raubgierig usw.
,Ungeheuer‘. Welch gute Beschreibung
des blutbefleckten politischen Systems,
durch das Satan über die Menschheit
herrscht!“14 Eine differenzierende Be-
trachtungsweise scheint die WTG in
ihrem Nachschlagewerk „Unterredun-
gen anhand der Schriften“ zu versuchen,
und zwar vor allem unter dem Stichwort

„Regierung“. Der Begriff wird definiert
als „… Einrichtung, die Gesetze erläßt
und Recht spricht“.15 Jedoch ordnet die
WTG auch hier wieder die ganze Proble-
matik ein in das für sie typische dualisti-
sche Gottes- und Weltbild: „Jehova Gott
ist der universelle Souverän, der im Ein-
klang mit seinem Willen und Vorsatz an-
deren Autorität überträgt. Satan, der Teu-
fel, hingegen, der erste, der sich gegen Je-
hovas Souveränität auflehnte, ist ‚der
Herrscher der Welt‘, und zwar mit der
Zulassung Gottes für eine begrenzte Zeit.
Die Bibel vergleicht das weltweite politi-
sche Herrschaftssystem mit einem
wilden Tier…“, dem der Teufel Macht
gab.16 Damit aber steht – entgegen den
jüngsten Bekenntnissen, ein positives
Staatsverhältnis zu haben – nun doch
wieder alles unter einem negativen Vor-
zeichen. Dieser Eindruck wird noch ver-
stärkt durch die anschließend zitierten
Texte aus Bibel und Presse, die so ausge-
wählt wurden, daß sie die Vergeblichkeit
aller menschlichen Bemühungen, die
Menschheitsprobleme „dauerhaft zu lö-
sen“ belegen. 
Von diesem Grundverständnis aus, das
jede Veränderbarkeit der Weltzustände
zum Besseren hin grundsätzlich aus-
schließt, ergibt sich auch hier wieder der
Rückzug auf den „Ohne-mich-Stand-
punkt“. In der Sprache der Zeugen Jeho-
vas heißt es so: “… daß wahre Christen
überall und unter allen Umständen
bemüht waren, sich gegenüber den Aus-
einandersetzungen zwischen Parteien
dieser Welt absolut neutral zu verhalten.
Sie hindern andere nicht, an patrioti-
schen Zeremonien teilzunehmen, Kriegs-
dienst zu leisten, einer politischen Partei
beizutreten, für ein politisches Amt zu
kandidieren oder zur Wahl zu gehen. Sie
selbst jedoch beten allein Jehova, den
Gott der Bibel, an…“17 Damit wird sug-
geriert, daß die genannten Handlungen,
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wie zur Wahl zu gehen oder Kriegsdienst
zu leisten, mit der Anbetung Gottes un-
vereinbar seien und daß – dem ersten
Satz zufolge – die Zeugen Jehovas schon
seit eh und je so gedacht und entspre-
chend gehandelt hätten. Letzteres be-
hauptet die Wachtturm-Gesellschaft –
wider besseres Wissen – bei jeder sich
bietenden Gelegenheit: Schon in ihrer
Geschichts- und Selbstdarstellung „Jeho-
vas Zeugen in Gottes Vorhaben“ (deutsch
1960) beantwortet sie die Frage: „Wel-
chen Standpunkt vertraten Jehovas Zeu-
gen gegenüber dem Krieg?“ (gemeint ist
der von 1914–1918) mit dem ganz ein-
deutigen Satz: „Sie lehnten es ab, daran
teilzunehmen.“18

In einem Werbetext auf der Rückseite des
„Wachtturm“ vom 1. 1. 1998 heißt es:
„Von Jehovas Zeugen kann … richtiger-
weise gesagt werden, daß sie sich weder
an diesen Kriegen beteiligten noch in ir-
gendwelche momentanen Auseinander-
setzungen verwickelt sind.“
In einem ihrer neueren Bücher schreibt
die Wachtturm-Gesellschaft: „Die uner-
schütterliche christliche Neutralität in
politischen Angelegenheiten ist eines der
unveränderlichen Merkmale ihrer Glau-
bensansichten in allen Konflikten und
Kriegen des 20. Jahrhunderts gewe-
sen.“19 Dies, so heißt es dort weiter,
kennzeichne die Zeugen als „die wahren
Nachfolger Christi“ und unterscheide sie
von den „Kirchen der Christenheit“. In ei-
nem früheren Buch über die Johannes-
offenbarung wird von der Christenheit
gesagt: „… während des Ersten Weltkrie-
ges erwies sie sich als eine Verfolgerin
wahrer Christen, die sich ihr nicht beim
Blutvergießen anschließen wollten, son-
dern Gottes Königreich predigten“.20

Daß aber diese „wahren Christen“, ge-
meint sind die „Bibelforscher“ (seit 1931
Zeugen Jehovas genannt), tatsächlich
während des Ersten Weltkrieges eine

ganz andere Haltung zum Staat und des-
halb auch zum Militärdienst einnahmen
zeigt ein historischer Rückblick.

VI. Wechselndes Staatsverständnis in
der Geschichte der Wachtturm-
Gesellschaft

Die Entwicklungsgeschichte des WTG-
Staatsverständnisses verläuft in drei deut-
lich zu unterscheidenden Phasen, von
denen die beiden letzten durch eine
Kehrtwendung um 180 Grad eingeleitet
wurden.

Erste Phase: 
Positive, jedoch nicht unkritische
Haltung zum Staat

Die 1881 von dem amerikanischen Kauf-
mann C. T. Russell gegründete Wacht-
turm-Gesellschaft folgte in dieser Frage
zunächst dem Vorbild der christlichen De-
nominationen seines Landes. Er orien-
tierte sich wie sie an den diesbezüglichen
Bibelaussagen, vor allem am 13. Kapitel
des Römerbriefes. Daraus zitierte er stich-
wortartig in seinem „Beröer Handbuch“:
„Jede Seele unterwerfe sich der Obrig-
keit…, denn es ist keine Obrigkeit außer
von Gott“, und dann folgt Russells Deu-
tung: „Alle heidnischen Regierungen,
gleichviel, wie mangelhaft und wie
schlecht sie auch sind, sind von Gott ver-
ordnet.“ Im folgenden Satz schränkt er
diese grundsätzliche Stellungnahme inso-
fern ein: „Sie sind während der ‚Zeiten der
Nationen‘ von Gott zugelassen. Damit of-
fenbar werde, daß die gefallene Mensch-
heit unfähig ist, sich selbst zu regieren.“
Zu Römer 13,7: „Gebt allen, was ihnen
gebührt…“, sagt Russell u. a.: „Es ist anzu-
nehmen, daß mit Rücksicht auf gewisse
Umstände auch das Militär notwendig ist
und daß wir daher mit Recht zum Militär-
dienst verpflichtet werden können.“21
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Demgemäß wurden ungezählte Bibelfor-
scher während des Ersten Weltkrieges
Soldat, und „Der Wachtturm“, das offizi-
elle Organ der WTG, veröffentlichte in
seinen Spalten Briefe: „von unserer Brü-
derschaft im Felde“. Die „Wachtturm“-
Ausgabe von November 1915 enthielt
darüber hinaus ein Gedicht „An die Brü-
der im Felde“ und gab gleich unterhalb
des Impressums neben einer Würdigung
einiger namentlich genannter Gefallener
die Zahl der „gegenwärtig ca. 350 …
Brüder … beim Militär“ an (offenbar die
Zahl der deutschen „Brüder im Felde“!).
Dabei ist zu beachten, daß es dem
„Wachtturm“ um mehr ging als „Dienst
nach Vorschrift“. In seiner Juni-Ausgabe
von 1915 hieß es auf S. 87: „Wenn je-
mand ein Diener im Sinne des Militär-
oder eines anderen Verhältnisses ist, so
sollte er treu sein. Dies hindert uns nicht
daran, Gott zu dienen…“

»In der neutralen Schweiz haben übri-
gens noch im Zweiten Weltkrieg zahlrei-
che Zeugen Jehovas Militärdienst getan.
Andernfalls wäre seitens der politischen
Behörden eine diesbezügliche „Er-
klärung“ des schweizerischen Büros der
Wachtturm-Gesellschaft als Lüge ent-
larvt worden. Darin hieß es: „Hunderte
unserer Mitglieder und Glaubens-
freunde haben ihre militärischen Pflich-
ten erfüllt und erfüllen sie weiterhin“. Die
Schweizer Ausgabe der WTG-Zeit-
schrift „Consolation“ („Trost“, heute „Er-
wachet!“) hatte sie in ihrer Ausgabe
vom 1.10.1943 veröffentlicht. Von die-
ser Erklärung hat sich die Wachtturm-
Führung später anläßlich eines Kon-
gresses der Schweizer Zeugen Jehovas
vom 23.–26. Mai 1947 nachdrücklich di-
stanziert. Wie der „Wachtturm“ berich-
tete, folgten damals „viele Geschwister“
der Aufforderung des Präsidenten N. H.
Knorr, „sich zu äußern, erhoben … die

Hand, um alle Zuschauenden wissen zu
lassen, daß sie ihre stillschweigende
Zustimmung zu dieser Erklärung von
1943 zurückziehen und diese in keiner
Weise mehr zu unterstützen
wünsch(t)en“.22

Alle Versuche jedoch, sich von der „Er-
klärung“ des Jahres 1943 zu distanzie-
ren, ändern nichts an der Stichhaltigkeit
ihres Inhalts. Selbst ihr Jahrbuch 1987
bestätigt ihn mit dem Satz: „Die meisten
Zeugen Jehovas verweigerten aufgrund
ihres christlichen Gewissens den Wehr-
dienst.“23 Also keineswegs alle! Die zahl-
reichen Beteuerungen der WTG über
„die unerschütterliche Neutralität“ der
Zeugen „in allen Konflikten und Krie-
gen“, womit ihre generelle Wehrdienst-
verweigerung gemeint ist, verfälschen
somit die nachweislichen Tatsachen – vor
allem , aber nicht nur, was den Ersten
Weltkrieg betrifft!
Das „patriotische Erbe“ Russells machte
also – noch Jahrzehnte nach seinem Tod–
der Wachtturm-Gesellschaft sehr zu
schaffen. Russells patriotische Einstel-
lung und Staatstreue wird auch daran er-
kennbar, daß unter seinen engsten Ver-
trauten, seinem „Komitee der Sieben“,
auch ein ranghoher Militärführer war, der
amerikanische General Hall. Anderer-
seits hat sich Russells Haltung dem Staat
gegenüber während seiner letzten Le-
bensjahre verändert. M. James Penton
hebt hervor: „Er und seine engen Mitver-
bundenen waren entsetzt über das
schreckliche Blutbad im Gefolge des Er-
sten Weltkrieges und vor allem über die
Unterstützung der Wehrerfassung durch
die Geistlichkeit, besonders in Kanada.
Mit der Zeit hob er mehr die Grundsätze
des Nonkombattantendienstes und der
Verweigerung aus Gewissensgründen
hervor. Der Wachtturm enthielt zuneh-
mend erbitterte antimilitaristische, an-
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tiklerikale Artikel, in denen der Krieg und
seine Unterstützung als Teufelswerk be-
zeichnet wurden.“24 Auf diese Weise hat
Russell die Grundlagen für ein ganz an-
deres Staatsverständnis gelegt, das für die
ganze weitere WTG-Geschichte charak-
teristisch werden sollte. 

Zweite Phase: 
Ein negatives Staatsverständnis als Folge
dogmatischer Vorentscheidungen

Aufgrund chronologischer Berechnun-
gen hatte Russell während Jahrzehnten in
Wort und Schrift das „Ende der Zeiten
der Nationen“ (Lk 19,43 f) für das Jahr
1914 angekündigt. Demgemäß erwartete
er für 1914: „das volle Ende ihrer Herr-
schaft …, und daß dieses Datum die
äußerste Grenze der Herrschaft unvoll-
kommener Menschen sein wird“. Das
bedeutete nach Russell konkret:
1. „daß dann das Königreich Gottes …
‚aufgerichtet‘ oder auf Erden festgegrün-
det sein wird“,
2. daß Christus „vor jenem Datum ge-
genwärtig sein wird, weil der Umsturz
dieser nationalen Obrigkeiten direkt dar-
auf zurückzuführen ist, daß er ‚wie Töp-
fergeschirr sie zerschmettern‘ … und an
ihrer Statt sein eigenes, gerechtes Regi-
ment aufrichten wird“.25

Das Jahr 1914 aber brachte statt des er-
warteten Gottesreiches auf Erden die
Tragödie des Ersten Weltkrieges und
stürzte Russells Bibelforscher in die größte
Vertrauenskrise ihrer Geschichte, zu der
nach Russells Tod 1916 auch noch eine
organisatorische trat. Nur ein „starker
Mann“ konnte die krisengeschüttelte,
von Spaltungen bedrohte Wachtturm-Be-
wegung noch „retten“. Aus den internen
Machtkämpfen um den vakant geworde-
nen Präsidentenstuhl ging der gewiefte Ju-
rist J. F. Rutherford 1917 als Sieger hervor
und wandelte – Zug um Zug – die ur-

sprünglich locker organisierte und frei-
heitlich gesinnte Bibelforscherbewegung
um in eine „theokratische“ Diktatur. Da-
bei knüpfte er ganz bewußt an vertraute
Lehren Russells an, um sie alsbald durch
neue Lehren zu ersetzen, in deren Ge-
folge die Bibelforscher zu einer staats-
feindlichen Kampftruppe umerzogen
werden konnten. Konkret: Russell hatte
für 1914 den Anbruch des Königreiches
Gottes auf Erden erwartet; Rutherford
füllte das Datum mit neuem Inhalt, in-
dem er proklamierte, das Königreich sei
1914 „im Himmel“ aufgerichtet.26 Rus-
sell hatte das Ende aller „nationalen Ob-
rigkeiten“ und ihrer Herrschaft angekün-
digt; Rutherford machte daraus ein Ende
ihres Herrschaftsrechts!27 Was ursprüng-
lich ganz offensichtlich eine Verlegen-
heitslösung war, um die Panne von 1914
zu vertuschen und ihre negativen Folgen
für die Wachtturm-Organisation zu über-
winden, wurde seit Rutherford zu einem
neuen Evangelium hochstilisiert (zur
„guten Botschaft vom aufgerichteten
Königreich“), mit politischen Implikatio-
nen, die z. T. bis heute für Jehovas Zeu-
gen kennzeichnend sind:
1. Als die einzigen, die das 1914 ange-
brochene Reich anerkennen und predi-
gen, verstehen sich die Zeugen nun als
bevollmächtigte Vertreter dieser „neuen
Nation“ und als „Gesandte“28, die in den
„alten Nationen“ tätig seien, vergleich-
bar mit der „diplomatischen Vertretung“
einer Nation irgendwo im Ausland. 
2. Weil die 1914 geborene „neue Na-
tion“ eine „Theokratie“ (Gottesherr-
schaft) sei, könne und dürfe sie in ihren
Reihen keine Demokratie dulden.29

3. Weil diese Theokratie sich heute schon
in ihrer Mitte verwirkliche, könne alle
menschliche Herrschaft außerhalb der
Zeugen Jehovas, der „Organisation Got-
tes“, nur „Satans Organisation“ darstel-
len.
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4. Weil seit 1914 Gottes eigener König
herrsche, „dem das Recht gebührt“, müs-
sen – nach diesem Verständnis – alle an-
deren „Könige“ abtreten! Das Reich ist
geboren; nun ist für die „Reiche“ kein
Raum mehr! Wollen sie nicht „wie Töp-
fergefäße zerschmettert“ werden, sollten
sie ihre nur auf Zeit geliehene Macht „Je-
hovas König“ übergeben! In diesem
Sinne rief der frühere WTG-Präsident
N. H. Knorr im Zeugen-Kongreß 1953 im
Yankee-Stadion in New York vor 165000
Zuhörern die Staatsmänner und Regie-
rungen genau dazu auf: „Ihre Zeit ist um!
Besonders seit dem Ende des Ersten Welt-
krieges im Jahre 1918 haben Jehovas
Zeugen alle Nationen in diesem Sinne
gewarnt. Die Nationen haben sich ge-
weigert, auf untheokratische Herrschaft
des Menschen zu verzichten und ihre
Souveränität an Jesus Christus, den theo-
kratischen König der Könige Jehovas, ab-
zutreten…“30 Durch diese Weigerung
hatten die Führer der Nationen aus der
Sicht der WTG nun vollends das Recht
verloren, im Sinne des traditionellen Ver-
ständnisses von Römer 13 als gottge-
wollte Ordnungen anerkannt zu werden.
Nun waren sie „Feinde der Theokratie“,
bestimmt zur „Vernichtung in Harmage-
don“. Römer 13 selbst erschien den
Wachtturmführern als ein störender Text,
der schon deshalb einer neuen Interpre-
tation bedurfte. 

Erinnerungen an eine dogmatische Fehl-
deutung

Jehovas Zeugen betonen zwar, keine
Dogmen zu haben, sondern ihre Lehre
mit dem „ständig heller werdenden
Licht, das Jehova schenkt“, weiterzuent-
wickeln. In diesem Sinne wurde auch die
1929 von ihrem Präsidenten Rutherford
eingeführte neue Deutung von Römer 13
wie ein epochales Ereignis bejubelt,

dann aber wie ein Dogma festgeschrie-
ben. Niemand durfte daran rütteln, es sei
denn, die Führung selbst…
Als ich mich 1950 den Zeugen Jehovas
anschloß – neunzehn Jahre jung, begei-
sterungsfähig und allzu gutgläubig – war
dieses „neue Licht“ im Vorjahr gerade
zwanzig Jahre alt geworden. Es war des-
halb wohl kaum ein Zufall, daß die
Wachtturm-Gesellschaft in ihrer „Erwa-
chet!“-Ausgabe vom 8. November 1949
gleich auf den ersten Seiten einen um-
fangreichen Artikel über Römer 13
brachte. Die Überschrift auf der Titelseite
sprang mir – als einem bis vor kurzem
politisch sehr engagierten Pazifisten – ge-
radezu ins Auge: „Gangster in Amt und
Würden. Überzeugender Beweis dafür,
daß Politiker nicht die ‚von Gott verord-
neten obrigkeitlichen Gewalten‘ sind.“
Wer aber sind sie dann, fragte ich mich.
Rutherford hatte im „Wachtturm“ 1929
darauf folgende Antwort gegeben: „Ist es
nicht klar, daß die Worte des Apostels
ganz entschieden verkehrt ausgelegt
worden sind, indem sie auf die Regierun-
gen dieser Welt angewandt wurden?
Wenn Paulus sagt: ‚Diese [obrigkeitli-
chen Gewalten], welche sind, sind von
Gott verordnet‘, bezieht er sich da ir-
gendwie auf die [christlichen] Nationen
der Erde? Ist es nicht vernünftiger, anzu-
nehmen, daß Gott seine Worte aus-
schließlich an jene obrigkeitlichen Ge-
walten richtete, die in der Organisation
Gottes bestehen und funktionieren, nicht
aber an die Gewalten in der Organisa-
tion Satans?“31

Meines Wissens hat es in der ganzen Kir-
chengeschichte keine vergleichbare Um-
interpretation von Römer 13 gegeben,
außer durch Joseph Smith, den Gründer
der Mormonen!32 Im Unterschied zur
Mormonenlehre zählte Rutherfords Deu-
tung von Römer 13 jedoch auch „Jehova
Gott und Jesus Christus“ zu den „obrig-
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keitlichen Gewalten“, denen Christen
untertan sein sollen. 
Seine Antwort überzeugte mich über-
haupt nicht! Um das Verhältnis des Chri-
sten zu Gott und Jesus zu beschreiben,
hätte Paulus sich ganz anders ausge-
drückt, wie jeder beim Lesen seiner
Briefe unschwer bemerken kann. Außer-
dem spricht Paulus im Vers 6 vom
Steuernzahlen. Steuern zahlt man nicht
an „Jehova Gott und Jesus Christus“
noch an die leitenden Männer in der
christlichen Gemeinde! Seine ganze Ar-
gumentation – vor allem in den Versen 6
und 7 –, die mit einem „Deshalb“ be-
ginnt, gibt nur Sinn, wenn er auch vorher
das Verhältnis des Christen zum Staat ge-
meint hat: „Deshalb zahlt ihr ja auch
Steuern… So gebt nun jedem, was ihr
schuldig seid: Steuer, dem Steuer zu-
steht; Zoll, dem Zoll zusteht; Achtung,
dem Achtung gebührt, Ehre, dem Ehre
gebührt“.
In Gesprächen mit anderen Zeugen Jeho-
vas machte ich aus meiner Kritik kein
Hehl, zumal damals, wenige Jahre nach
dem Ende des Naziregimes, jeder Zeuge
wußte, daß die Römer 13-Auslegung
auch mit der Verfolgung, die viele von ih-
nen durchlitten hatten, in Zusammen-
hang stand. Hatten sie nicht bei Verhören
und bis vor den Schranken der Gerichte
jeden Hinweis auf Römer 13 mit Ruther-
fords These beantwortet: Als Zeugen für
Jehova schulden wir niemandem Gehor-
sam als ihm und Jesus Christus, den
„wahren Obrigkeiten“, wodurch die Zeu-
gen als notorische Staatsfeinde erschie-
nen und die ganze Härte des NS-Regi-
mes zu spüren bekamen?33

Ich war unter dem Eindruck der Verbre-
chen des Nazisystems und infolge des
Verlustes meines eigenen Vaters im
Zweiten Weltkrieg überzeugter Pazifist,
schließlich auch Zeuge Jehovas gewor-
den und empfand deshalb tiefen Respekt

und eine starke innere Zuneigung zu den
Brüdern und Schwestern, die in den Stät-
ten des Grauens um ihrer Überzeugung
willen Furchtbares durchlitten hatten. –
Sie selbst sehen sich nicht als Pazifisten,
sondern wären nach eigenem Bekunden
sogar mit der Waffe zu kämpfen bereit,
„falls Jehova dies einmal verlangen
wird“.34 – Dennoch fühlte ich mich mit
ihnen solidarisch. Gerade deswegen
aber nahm meine innere Empörung über
den leichtfertigen Umgang der WTG mit
der Bibel und ihren destruktiven Einfluß
auf die Zeugen im Laufe der Jahre immer
mehr zu. Wiederholt sprach ich deswe-
gen führende Zeugen Jehovas an, darun-
ter den damaligen „Kreisaufseher“ Georg
Weigand. Doch statt über den verant-
wortungslosen Umgang mit Texten wie
Römer 13 sich klar zu äußern, wich er –
nach Art vieler Zeugen – auf andere Bi-
beltexte aus. Zum ersten Mal regte sich in
mir der leise Verdacht, ihm sei der unse-
riöse Umgang der WTG mit Römer 13
und vielen anderen Stellen sehr wohl be-
wußt; er wolle nur – jedenfalls zu diesem
Zeitpunkt – nicht mit mir zusammen als
„Kritiker“, „Meuterer“ oder „Verräter“
angesehen werden. Auch er hat sich spä-
ter von der Wachtturm-Gesellschaft ge-
trennt. 
Immer wieder griff ich zur Bibel und ver-
glich ihre Aussagen mit denen des
Wachtturms, besonders als 1952 wieder
einmal eine ganze Ausgabe der Römer
13-Problematik gewidmet war. Meine
heimliche Hoffnung, die Wachtturm-Ge-
sellschaft könnte doch endlich von ihrer
falschen Auslegung abrücken, hatte sich
nicht erfüllt. Statt dessen wurde mehr
noch als zuvor deutlich, daß sie die
Identifizierung der „Obrigkeit“ mit Zeu-
gen-Jehovas-Funktionären bewußt ein-
setzte für den eigenen Machterhalt und
zur Stärkung und Absicherung ihrer Au-
torität. Wenn auch die Wachtturm-Ge-
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sellschaft selbst nicht ausdrücklich er-
wähnt wurde, so wußte doch jeder
Zeuge, was gemeint war, wenn er las:
„Diesen theokratischen höheren Obrig-
keiten ist große Macht zu Strafsanktio-
nen anvertraut. Sie haben die Macht, das
Gericht an allen Gegnern zu vollziehen.
Nie darf vergessen werden, daß Übel-
tun, grobe Untreue und Widerstand ge-
gen Gottes theokratische Regierungsob-
rigkeiten furchtbare Folgen nach sich
ziehen.“35

Die Obrigkeitswürde, welche die WTG
den Staatsmännern und Regierungen ab-
zuerkennen suchte, schmückte nun sie
selbst und ihre Funktionäre! Daß ich dies
auf die Dauer nicht mit meinem Glauben
und Gewissen vereinbaren konnte, wur-
de mir mehr und mehr klar. Als „Ver-
sammlungsaufseher“ und Wachtturm-
studienleiter fiel mir die Aufgabe zu, in
der Zeugen-„Versammlung“ der dama-
ligen Kreisstadt Meldorf das „Wacht-
turm-Studium“ durchzuführen. Bei den
Studienartikeln über Römer 13 aber bat
ich meinen Stellvertreter, diese Aufgabe
zu übernehmen. Er zeigte sich sehr be-
troffen, als ich zur Begründung meiner
Bitte ihm den Nachweis erbrachte, daß
es sich bei der Deutung des „Wacht-
turms“ um eine exegetisch nicht mögli-
che und deshalb letztlich unseriöse Hy-
pothese handelte. Die ganze Tragweite
dieser Verirrung schien er indes nicht zu
ermessen – im Gegensatz zu anderen
Zeugen, mit denen ich in der Folgezeit
darüber sprach.
Im Winter des Jahres 1956 war es endlich
soweit, daß ein Bruch mit der Wacht-
turm-Gesellschaft mir unvermeidlich
schien. Mehr als ein Dutzend Zeugen Je-
hovas, die ein vertrauliches Gespräch mit
mir gesucht hatten, trafen die gleiche Ent-
scheidung. Als Antwort auf mein Schrei-
ben an das deutsche Zweigbüro der Ge-
sellschaft standen eines Tages drei Amt-

sträger der „theokratischen Organisa-
tion“ vor meiner Haustür. Als wir einan-
der gegenübersaßen, lenkte ich die Auf-
merksamkeit bewußt auf das in der
Wachtturm-Lehre auf den zweiten Platz
verwiesene Erlösungswerk Christi, das
Zentrum des biblisch-christlichen Glau-
bens. Doch dann stand plötzlich auch
die unseriöse Deutung von Römer 13 zur
Debatte. Zu meiner größten Überra-
schung ging jedoch der Wortführer unter
meinen drei Besuchern, der damalige
„Bezirksaufseher“ Hägele, überhaupt
nicht auf meine diesbezügliche Argu-
mentation ein, sondern bat mich gera-
dezu flehentlich: „Warte doch, bis der
Wachtturm das bringt!“ – Daraus schloß
ich, daß er und andere Bezirksaufseher
wohl von einer geplanten lehrmäßigen
Kurskorrektur der WTG Kenntnis haben
mußten. Darauf zu warten aber lehnte
ich mit Nachdruck ab. 
Nach meiner freiwilligen Trennung von
den Zeugen Jehovas und nachträglichem
„Gemeinschaftsentzug“ (Begründung:
„völlig außer Harmonie mit der …
Wachtturm-Gesellschaft“!) habe ich in
meinen Veröffentlichungen die Unhalt-
barkeit der WTG-Staatsauffassung und
ihrer Römer 13-Deutung nachgewie-
sen.36

Würden endlich einmal Zeugen Jehovas
in größerer Zahl aufwachen und erken-
nen, daß nicht „Jehova“ sie zu immer
hellerem Licht, sondern daß die Wacht-
turm-Gesellschaft sie „hinters Licht“ ge-
führt hat? Würde vielleicht die Gesell-
schaft selbst die dogmatisierte Fehlinter-
pretation von Römer 13 aufgeben? 1962
war es dann tatsächlich soweit: Im Rah-
men der „rollenden“ Bezirkskongresse
verkündete sie wieder einmal „neues
Licht“, und ein Jahr später konnten es die
Zeugen im „Wachtturm“ lesen. Eine
neue Phase in ihrem Verhältnis zum Staat
hatte begonnen. 
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Dritte Phase: 
Der Staat als von Gott zugelassene,
wenn auch befristete Ordnung
anerkannt

Welches Gewicht die Wachtturm-Ge-
sellschaft dieser Kehrtwendung beimißt,
wird schon daran deutlich, daß sie
gleich drei aufeinander folgende
„Wachtturm“-Ausgaben des Jahres 1963
aufgeboten hat, um „Jehovas Volk“ die
neuen Einsichten zu erklären.37 Sie muß
ja nun den Zeugen wieder ausreden,
was sie ihnen mehr als drei Jahrzehnte
hindurch eingeredet hat. Nach ihrer
neuen Erkenntnis, die ihr Gründer, C. T.
Russell, schon ausdrücklich vertreten,
die sie aber 1929 aufgegeben hat, sind
die Regierungen dieser Welt doch von
Gott „zugelassen“! Und was hat der
Apostel Paulus in Römer 13 gemeint?
Von wem ist da die Rede? Der „Wacht-
turm“ vom 15. 1. 1963 antwortet: Paulus
spricht hier „logischerweise von den
,vorgesetzten‘ oder ,obrigkeitlichen’ Ge-
walten dieser Welt“38, also gerade nicht
von denen in der christlichen Ge-
meinde, wie der „Wachtturm“ 33 Jahre
lang gelehrt hat. 

VII. Die Wachtturm-Gesellschaft in
„Erklärungsnotstand“

Allein mit Hinweisen auf die „Logik“ ih-
rer neuen Einsicht lassen sich jedoch die
viele Jahrzehnte hindurch Herzen und
Köpfe beherrschenden staatsfeindlichen
Emotionen nicht wieder austreiben. Die
Dämonen des Hasses und der Angst hal-
ten ihre Opfer gefangen. – Angst haben
die Zeugen bis heute vor allem davor,
durch allzuviel Nähe zum Staat buch-
stäblich in Teufels Küche zu kommen! –
Die Wachtturm-Gesellschaft muß sich
wie Goethes Zauberlehrling fühlen: „Die
ich rief, die Geister, ich werd’ sie nun

nicht los!“ – wohl auch nicht aus den ei-
genen Köpfen und Herzen. 
Welche Schwierigkeiten sie hat, die bis-
her als „Bibelverdrehung“ verpönte Rö-
mer 13-Auslegung den Zeugen Jehovas
zu vermitteln und gegen wieviele Ein-
wendungen sie diese nun verteidigen
muß, läßt der „Wachtturm“ vom 1. Mai
1996 ahnen. 
– Wer gefragt hat, wie sie denn – nach
mehr als drei Jahrzehnten Falschausle-
gung plötzlich zu der neuen Einsicht ge-
langt sei, erfährt hier: Man habe 1961 bei
der Arbeit an der WTG-eigenen „Neuen-
Welt-Übersetzung der Heiligen Schrift“
und bei dem dadurch erforderlichen
„eingehenden Studium des Grundtextes
der Bibel“ deutlich erkannt, „daß sich der
Begriff ,obrigkeitliche Gewalten’ nicht
auf die höchste Gewalt, Jehova, und auf
seinen Sohn, Jesus, bezieht, sondern auf
menschliche Regierungsgewalten“.39

– Wer den Gedanken wagte, das „Neue“
sei ja im Grunde uralt; es handle sich bei
der „neuen“ Auslegung ja nur um eine
Rückkehr zur Auffassung Russells, die
1929 törichterweise zugunsten eines ver-
meintlichen „neuen Lichts“ aufgegeben
wurde, bekommt die Antwort: Nein, es
handele sich jetzt um „ein klareres Ver-
ständnis …, als man es zur Zeit C. T. Rus-
sells hatte“. Natürlich! Sonst würde ja die
alte Überzeugung vom „immer heller
werdenden Licht“ nicht mehr stimmen. –
Worin aber besteht das „klarere Ver-
ständnis“? Antwort: Die von Paulus gefor-
derte Unterordnung unter die staatlichen
Gewalten dürfe „niemals absolut sein“.
Sie dürfe nicht so weit gehen, „daß Got-
tes Diener in Konflikt mit Gottes Geset-
zen geraten“.40 Nur – das hat Russell
auch schon gesagt: Treue gegenüber dem
Dienstherrn „hindert uns nicht daran,
Gott zu dienen… Es ergibt sich daraus
kein Widerspruch… Ein Widerspruch
würde nur dann möglich sein, wenn der
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irdische Meister uns etwas zu tun geböte,
das den Geboten unseres himmlischen
Meisters zuwiderliefe. Wir sollten lieber
… leiden, statt das zu tun, was unser
himmlischer Herr nicht gutheißen könn-
te und durch das wir unser Gewissen ver-
letzen würden.“41

– Gegen den möglichen Einwand, Chri-
sten seien doch nach Jesu Wort „kein Teil
dieser Welt“, bringt der „Wachtturm“ die
jetzt geltende Haltung auf die griffige
Formel: „Nicht weltlich, aber auch nicht
feindselig“!42

– Auf den Einwand, die Wachtturm-
Schriften hätten doch unter Berufung auf
Bibelstellen – auch nach 1962/63 noch –
je und je gelehrt, der Teufel regiere die
Regierenden, antwortet der „Wacht-
turm“: Dieser könne „nur mit Gottes Zu-
lassung … Gewalt ausüben“ über sie.43

Darum müßten Christen verstehen (wo-
mit Zeugen Jehovas nach drei Jahrzehn-
ten falscher Unterweisung Probleme ha-
ben), „daß sie sich nicht Satan unterwer-
fen, wenn sie ihre relative Unterordnung
unter den Staat anerkennen, selbst wenn
Satan der unsichtbare Herrscher dieser
Welt … ist. Sie gehorchen in diesem Fall
Gott. Auch heute … ist der Staat immer
noch ein Teil der ‚Anordnung Gottes‘, ei-
ner von Gott zugelassenen, vorüberge-
henden Anordnung, und er sollte von
den irdischen Dienern Jehovas in diesem
Sinne anerkannt werden…“44

– „Auch heute“! Hier versteht der „einge-
weihte“ Leser sofort, was gemeint ist:
heute, da Christus schon als König re-
giert, nachdem die „neue Nation“ 1914
„geboren wurde“, die „Theokratie in
Funktion“ ist und das Ende des „alten Sy-
stems“ vor der Tür steht, müsse noch im-
mer Römer 13 gelten. 
Man spürt, die WTG muß regelrecht
„Überzeugungsarbeit“ an ihren eigenen
Anhängern leisten. Auch in ihrem 1995
erschienenen Buch „Erkenntnis, die zum

ewigen Leben führt“ wird dies sehr deut-
lich. Sie geht unter der Überschrift „Wes-
sen Autorität sollten wir anerkennen“
zunächst auf die verbreitete Skepsis ge-
genüber „Autorität“, dann auch auf ge-
wisse Argumente ein, z. B. auf das des
Machtmißbrauchs seitens „mancher“ Re-
gierungen: „Befreit uns das von der Ver-
pflichtung, ihnen untertan zu sein? Kei-
neswegs… Die Tatsache, daß er [Gott]
die Menschenherrschaft duldet, bedeutet
nicht, daß er deren Verdorbenheit igno-
riert; das erwartet er auch von uns nicht.
Tatsächlich wird Gott bald ‚alle … König-
reiche zermalmen und ihnen ein Ende
bereiten‘, um sie durch die Herrschaft
seiner eigenen gerechten Regierung zu
ersetzen (Daniel 2:44). Doch bis dahin
dienen die obrigkeitlichen Gewalten ei-
nem nützlichen Zweck. Die obrigkeitli-
chen Gewalten sind insofern Gottes ‚An-
ordnung‘, als sie ein Maß an Ordnung
aufrechterhalten, da sonst Chaos und An-
archie herrschen würde. Es wäre unbi-
blisch und sinnlos, sich ihnen zu wider-
setzen. Folgendes diene als Veranschau-
lichung: Stellen wir uns vor, man hätte
uns operiert und die Wunde mit Fäden
genäht. Obwohl die Fäden etwas Körper-
fremdes sind, dienen sie eine Zeitlang
einem bestimmten Zweck. Es könnte ge-
fährlich sein, sie zu früh zu entfernen. In
ähnlicher Weise waren menschliche Re-
gierungsgewalten kein Bestandteil des
ursprünglichen Vorsatzes Gottes. Doch
bis sein Königreich über die ganze Erde
herrscht, halten menschliche Regierun-
gen die Gesellschaft zusammen…“45

Deshalb gelte es, sich den „obrigkeitli-
chen Gewalten“ unterzuordnen, aber
Gottes Gesetz und Autorität den Vorrang
einzuräumen. 
Mit der Feststellung, Jehova ignoriere
nicht die „Verdorbenheit“ menschlicher
Regierungen, rechtfertigt die Wachtturm-
Gesellschaft zugleich ihre eigenen For-
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mulierungen wie: „…das blutbefleckte
politische System, durch das Satan über
die Menschheit herrscht“46 oder „Die or-
ganisierte menschliche Gesellschaft un-
ter Satan, dem Teufel, ist wirklich böse
und korrupt.“47

VIII. Gesinnungswandel oder oppor-
tunistische Politik?

Diese und ähnliche Äußerungen über
den Staat in der Wachtturm-Literatur der
Zeit nach 1962 – von mir unter V. zitiert –
lassen jeden, der um den Kurs der Zeu-
gen Jehovas Sorge trägt, zutiefst er-
schrecken: Trotz aller gegenteiligen Be-
teuerungen schlägt auch nach der „Kurs-
korrektur“ von 1962/63 die alte, tenden-
ziös negative Einstellung zum Staat im-
mer wieder durch. Wie wäre es sonst
möglich, daß noch zehn Jahre danach
der angebliche „Haß der Welt“ auf die
Königreichsbotschaft noch ganz im Stil
Rutherfords damit erklärt wird, „daß Got-
tes messianisches Königreich und die po-
litischen Königreiche der Welt einander
feindlich gegenüberstehen“?48 Die alten
dogmatischen Prämissen wirken immer
noch nach! Angesichts dessen stellt sich
hier noch einmal ganz neu und ver-
schärft die Frage, ob eine solche Reli-
gionsgemeinschaft zu einer „dauerhaften
Zusammenarbeit und der dafür notwen-
digen Loyalität“ gegenüber dem angeb-
lich ihr feindlich gegenüberstehenden
„weltlichen Reich“ bereit und fähig ist,
wie dies nach dem Urteil des Bundesver-
waltungsgerichtes für eine K.d.ö.R. uner-
läßlich wäre.
Ganz offensichtlich ist trotz der Rückkehr
zum traditionellen Verständnis von Rö-
mer 13 aus ihrer jahrzehntelangen nega-
tiven Einstellung zum Staat noch keine
unbestreitbar positive geworden. Alle im-
mer wieder gegebenen Zusagen, ein po-
sitives Staatsverständnis zu haben, wie

auch die erwähnten kleinen Zugeständ-
nisse wie „Freigabe“ des Zivildienstes,
entpuppen sich abermals als Maßnah-
men im Zusammenhang mit dem
Bemühen um die Körperschaftsrechte für
die Zeugen in Deutschland und um
Überwindung des „Sektengeruchs“ in
anderen Ländern. 
Es ist nicht das erste Mal, daß die Politik
der Wachtturm-Gesellschaft von Zweck-
mäßigkeitserwägungen bestimmt wird
bzw. von ihrer Einschätzung der jeweili-
gen politischen Situation. Um dafür zwei
Beispiele zu nennen:
1. Sie selbst gibt im „Wachtturm“ ganz
offen zu, daß die seit 1929 praktizierte
Umdeutung von Römer 13 durch die da-
maligen politischen Entwicklungen aus-
gelöst worden war: „Im Jahr 1929, zu
einer Zeit, als verschiedene Regierungen
begannen, Dinge, die Gott gebietet, ge-
setzlich zu untersagen oder andererseits
etwas zu fordern, was Gottes Gesetze
nicht zulassen, kam man zu der Über-
zeugung, bei den obrigkeitlichen Gewal-
ten müsse es sich um Jehova Gott und Je-
sus Christus handeln. Das war das Ver-
ständnis der Diener Jehovas in der
schwierigen Zeit vor und während des
Zweiten Weltkrieges, sowie in der An-
fangszeit des kalten Krieges mit seinem
Gleichgewicht des Schreckens und der
ständigen militärischen Alarmbereit-
schaft. Rückblickend muß man sagen,
daß der damalige Standpunkt, der die
Oberhoheit Jehovas und seines Christus
hervorhob, Gottes Volk geholfen hat, in
dieser schwierigen Zeit stets eine kom-
promißlos neutrale Haltung einzuneh-
men.“49

Heute beurteilt die Wachtturm-Gesell-
schaft ihre damalige Politik offenbar
nach der Devise „Der Zweck heiligt die
Mittel“. Sie hält es nicht einmal für be-
schämend, daß das von ihr einst beju-
belte „hellere Licht“ über Römer 13 kei-
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neswegs das Ergebnis sorgfältiger Text-
analyse war, sondern des politischen Kal-
küls, genauer: ihrer Einschätzung der da-
maligen politischen „Großwetterlage“
und der daraus herzuleitenden Konse-
quenzen. 
2. Auch ihr Vorgehen im Juni 1933, als
den Zeugen die Verfolgung und ihr der
Verlust ihres Immobilienbesitzes in
Deutschland drohte, war Ausdruck einer
opportunistischen Politik: Im Rahmen ei-
nes Kongresses in Berlin wurde eine von
der amerikanischen und deutschen
Wachtturm-Führung gemeinsam ausgear-
beitete „Erklärung“ verabschiedet, in der
die Gemeinsamkeiten mit dem „Dritten
Reich“ beteuert wurden, die normaler-
weise jeder Wachtturm-Anhänger völlig
zu Recht energisch bestreiten würde:50

„Eine sorgfältige Prüfung unserer Bücher
und Schriften wird deutlich zeigen, daß
die hohen Ideale, die sich die nationale
Regierung zum Ziele gesetzt hat und die
sie propagiert, auch in unseren Veröffent-
lichungen dargelegt, gutgeheißen und
besonders hervorgehoben werden… An-
statt daß unsere Schriften und unsere
Tätigkeit die Grundsätze der nationalen
Regierung gefährden, werden in ihnen
diese hohen Ideale sehr unterstützt.“ Als
Bestätigung der angeblichen Gemein-
samkeiten erfolgt dann auch ein unzwei-
deutiger Hinweis auf die „Ausbeutung
und Bedrückung vieler Völker“ durch die
„Handelsjuden des Britisch-Amerikani-
schen Weltreichs“. Ein ganz in diesem
Anpassungsstil verfaßtes Begleitschreiben
der Wachtturm-Gesellschaft an den „sehr
verehrten Herrn Reichskanzler“ wurde
Hitler persönlich übermittelt.51

IX. Schlußgedanken 

Natürlich läßt die Problemlage der
Wachtturm-Gesellschaft heute sich nicht
mit der von 1929 oder 1933 vergleichen,

aber ihre opportunistische Politik in den
genannten Fällen, die für viele andere
stehen, sollte bei der Einschätzung der
gegenwärtigen Problematik weder über-
sehen noch vergessen werden.
Gleichwohl ist die Tatsache zu würdigen,
daß ihre heutige Politik gekennzeichnet
ist durch Gewährung größerer Entschei-
dungsfreiheit für den einzelnen Zeugen
Jehovas und durch deutliche Zeichen des
Wohlverhaltens staatlichen Stellen und
Einzelpersonen gegenüber. So wurden
z. B. zu den seit 1996 in vielen Städten
im In- und Ausland durchgeführten öf-
fentlichen Veranstaltungen zur Vorfüh-
rung ihrer Videodokumentation über die
Verfolgung der Zeugen Jehovas im „Drit-
ten Reich“52 neben Zeitzeugen und Hi-
storikern auch zahlreiche Persönlichkei-
ten des öffentlichen Lebens geladen, und
diese haben in ihren Ansprachen vor ei-
ner Zuhörerschaft, die überwiegend aus
Zeugen Jehovas bestand, ihre individu-
elle Sicht dargestellt. – Ein absolutes No-
vum in der Geschichte der Wachtturm-
Gesellschaft nach Russell! 
Die entscheidende Frage ist, ob der
durch diese und weitere Maßnahmen
eingeleitete Prozeß einer vorsichtigen Li-
beralisierung nach innen und einer ge-
wissen Öffnung nach außen sich fortset-
zen wird. Nach allen Schwankungen und
„Wechselbädern“ der Vergangenheit
wäre es z. B. denkbar, daß nach einem –
wie auch immer ausfallenden – Urteil
des Bundesverfassungsgerichtes in der
Körperschaftsfrage alles wieder so wird,
wie es einmal war. Möglich aber und
wünschenswert ist auch das andere, daß
Jehovas Zeugen aus diesem Entwick-
lungsprozeß – auch wenn er aus oppor-
tunistischen oder gar taktischen Erwä-
gungen initiiert wurde – verändert her-
vorgehen werden. Es haben ja in unse-
rem Jahrhundert schon andere, „große“
totalitäre Systeme durch einen zunächst

50 EZW-TEXTE Nr.145

Umbruch_145.qxd  19.02.2002  14:06  Seite 50



widerwillig und nur unter dem Druck in-
nen- und außenpolitischer Konstellatio-
nen begonnenen Prozeß der Liberalisie-
rung im Innern und der Öffnung nach
außen eine Umwandlung erfahren…
Welchen Kurs die Führung der Zeugen
Jehovas künftig einschlagen wird, dürfte
u.a. auch davon abhängen, wie sich die
heute völlig überalterte Leitende Körper-
schaft in Brooklyn (USA) in Zukunft zu-
sammensetzen und unter welchem Präsi-
denten sie dann stehen wird. Für die
ganze bisherige Geschichte der Wacht-
turm-Gesellschaft gilt: Für welches
Staatsverständnis sie in den einzelnen
Phasen ihr Entwicklung stand, hing von
der Sicht ihres jeweiligen Präsidenten ab.
Es wird also – trotz der Etablierung einer
„Leitenden Körperschaft“ – sehr darauf
ankommen, wer einmal die Nachfolge
des gegenwärtigen Präsidenten Milton
G. Henschel (78) antreten wird. 
Ein letztes, das in diesem Zusammen-
hang zu erwägen ist: Die Geschichte der
Wachtturm-Gesellschaft ist reich an
Spannungen und internen Machtkämp-
fen. Bekannt sind diejenigen vor und
während der Amtszeit ihres zweiten Prä-
sidenten Rutherford. Auch die seit 1971
bestehende kollektive Führung, die Lei-
tende Körperschaft, errang erst nach
langwierigen und zähen internen Aus-
einandersetzungen 1976 tatsächliche
Leitungskompetenzen.53 Sollte es im Ge-
folge der oben angedeuteten inneren
Zerreißprobe wegen der Stellung zum
Staat oder aus anderen Gründen erneut
zu internen Machtkämpfen kommen,
dürfte die Frage nach dem Staatsver-
ständnis  erneut zur Diskussion stehen.
Bis dahin dürfte es bei der in der Über-
schrift angedeuteten Paradoxie bleiben:
Der Staat ist für Jehovas Zeugen „Satans
blutbeflecktes System“ und zugleich
Gottes Ordnung – „auf Zeit“.
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40 A.a.O., S. 14, Abs. 14.
41 Russell im „Wachtturm“, Juni 1915, S. 87.
42 „Der Wachtturm“ vom 1. 5. 1996, S. 5, Über-
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43 A.a.O., S. 10, Abs. 2.
44 A.a.O., S. 10f.
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133 f.
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nahe“, S. 187, Abs. 5.
47 „Du kannst … im Paradies auf Erden leben“, S.
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49 „Der Wachtturm“ vom 1. 5. 1996, S. 13, Abs. 13.
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tischen Kriegslist“. Das bedeutet konkret: „Die
Wahrheit … einem Feinde zu verhehlen, der kein
Anrecht hat, sie zu wissen, schadet ihm nichts,
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die Auskunft dazu benutzen würde, Unschuldi-
gen Schaden zuzufügen“ („Der Wachtturm“ vom
1. Juli 1957, S. 413).

51 Über Ursachen und Ablauf der beginnenden Kon-
frontation mit dem NS-Regime Näheres in: H.-J.
Twisselmann, Der Wachtturm-Konzern, Anspruch
und Wirklichkeit, Gießen 1995, Wortlaut des
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S. 276–278. 

52 Kritische Stellungnahme dazu: „Brücke zum Men-
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